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Ein Inventar, oder doch eine zuverlässige Spezifikation wäre die Grundlage, von welcher aus d.e The.,
wna dich e nen ober durch zwei Notare oder durch das Fricdcnsger.cht ohne Forml.chke.t vollende,
werden könnte. Den Unzufriedenen möchte der Neknrs an die Gerichte offen behalten werden.

«. Adresse«, die Petitionen betreffend.

mn von Inmw

ANerdurchlauchtigstcr ,c. ,c.

,.Vcr,.„rcn^ Allerhöchste Kabincts-Ordre vom 3. April 183L verfügt, daß in der Nheinprovinz künftig die
"^""^'" Gebens-Richter die Kaufbedingungen bei Zwangs-Verkäufen definitiv zwischen dem cNrahirendcn

Gläubiger, den übrigen Kreditoren, und dem Schuldner festzustellenhaben.
Diese Vestimmuug enthält zu Gnnste» der Schuldner und der späteren Gläubiger eine Mod.sika.

tion der früheren Gesetzgebung, wonach dem Erlrahcntcn der Subhastatiou allein das Recht zustand,
die Kaufbcdingungcn festzusetzen.

Wenn nun aber auch die landesv5tcrliche Intention des Allerhöchsten Gesetzgebersbe.m Erlasse
dieses spätern Gesetzes, nämlich den Schuldner gegen Bedrückung seines Gläubigers in Schutz zu nehmen
- und spätern Gläubigern möglichstuoch einen Theil ihrer Forderung zu sichern, - von den gctreucsten
Ständen nicht verkannt werden kann, so glauben dieselben Ew. Königlichen Majestät doch nicht vorent¬
halten zu dürfen, daß nach ihrer innigsten Ueberzeugung eine solche, zum offenbaren Nachtheile des
Gläubigers gereichende Vestimmuug - den übrigen Kreditoren eben so wenig als dem Schuldner ^
den beabsichtigtenSchutz doch nicht in vollem Maße zu gewähren im Stande lst.

Der Gläubiger, der in gutem Glauben sein Geld in der Hoffnung hingegeben hat, solches nach
Ablauf der stipulirteu Aufkündigungs-Frist ganz unzcrtheilt wieder zu erhalten, sieht sich plötzlichdurch
den bösen Willen oder die Insolvenz seines Schuldners in ein wcitläuftigcs, auf seine Kosten ,;n
betreibendes" Subhastations-Verfahren verwickelt, aus dem er sich cudlich und oft noch mit bedeutendem
Verluste nur in sofern herauszieht, als er sich nun statt an seinen früheren Schuldner allein, meistens an
mehrere, ja oft an viele Anstcigcrcr verwiesen sieht, von denen er sein Guchabcn nur stückweise,
und zwar nicht selten nur im Eretutionswcgc, einzuziehen vermag.

Steht nun den Friedensrichtern überdies noch die Vcfugniß zu, wie es nach dem in Frage stehenden
Gcscl-e vom 9. April 1836 der Fall ist, die Zahlungstermine auszudehnen, was nicht selten ans 4 bis 5
Jahre hinaus geschieht, so sieht sich der Gläubiger häufig gcuöthigt, viele Erben und sonstige Nachfolger
der Ankäufer der ihm vcrhypothczirtcn Grnnvstücke zn belangen.

Diese den Gläubigern entgegentretenden Schwierigkeiten, müssen nothwendig den Kredit der
mindcrbcgütcrtcn Grundbesitzer schwächen, und cudlich zu dem für den Schuldner so nachthciligcn, zn
einem verdecktenZinswucher so leicht führenden, Verkaufe auf Wiederverkauf Veranlassung geben.

Allen diesen Mißständen möglichstvorzubeugen und im Interesse aller Theile, scheint eine Vcschrän.
kung der mehrgedachtcnVcfugniß der Friedensrichter das geeignetesteMittel darzubieten.

Daher die trcugchorsamstcn Stände Ew. Königlichen Majestät die Bitte ehrerbietigst vorzutragen
sich veranlaßt sehen: ^ ^

daß Allcrhöchstdiesclbcngeruhen mögen, die Allerhöchste Kabincts-Ordre vom 9. Apr.l 1830
dahin huldreichst zu modisiziren, daß die Friedensrichter bei Feststellung der Kanfbcdingnngen
die Zahluugstcrminc für die zu subhastirendcn Grundstücke, ohne Einwilligung der Gläubiger,
nicht über zwei Jahre, vou dem Tage der Subhastation ab, hinaussctzcu dürfen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht:c.
Düsseldorf, den 5. Juli 1841.
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Allerdnrchlauchtigster «. ic.

(3>v. KöniglichenMajestät hatten die unterzeichnetentreugchorsamstcnStände auf dem fünften Rheinischen 2. »«>>,»«!<».

Landtage die Bitte atteruuterthänigst vorgelegt, daß Allcrhöchstdiesclbcugeruhen wollten, die Rhcinpro-^ ^" 2>«k>,;.
vinz von der Herrschaft des Gesetzes vom 7. Juli 1833 deshalb auszuuehmen, weil das in der ausgc-
sprochcncn Absicht, die Privilegien des Fiscus wohlthätig zu beschränken, erlassene Gesetz sonst für die
Rheinprovinz vielmehr das bis dahin unbekannte Privilegium — zur Zahlung von Verzngs-Zinseu nur
vom Tage des Erkcnntmsses ab verbunden zu sein — zu Gunsten des Fiscus neu einführen würde.

Es ist jedoch durch den AllerhöchstenLandtags-Abschied vom 2L. März 1839 diese Bitte aus dem
Grunde abgeschlagenworden, weil das fragliche Gesetz außer seinem ausgesprochenen Motiv auch die
Absicht gehabt habe, eine Gleichstellungder Rechte des Fiskus in der ganzen Monarchie einzuführen.

Schon wegen dieser neuen Angabe einer vorher nicht bekannt gemachten, Absicht werden Ew.
Königliche Majestät uns gnädigst erlauben, auf die erwähnte Bitte abermals zurückzukommenund die
Gründe derselben ausführlicher vorzutragen.

Verzugs-Zinscn werden überhaupt, weil sie den Schaden-Ersatz für Richtvollzichnng einer erkann¬
ten oder verkannten Verpflichtung repräsentiren, als auf allgemeinen Ncchtsgrundsätzenberuhend, von
allen bekanntenGesetzgebungen,der römischen, jener des deutschen Reiches, der preußischen, der östreichischen,
der rheinischen und selbst von dem canonischenRechte, das doch selbst bedungene Zinsen von Anleihen
verwirft, anerkannt und vorgeschrieben.

Für alle andere Privilegien des Fiscus läßt sich ein auf dessen Verhältnissen und auf der Rück»
sicht für das Staatswohl beruhender Grund erkennen; für das Privilegium gegen solche Verzugs-Zinscn
fehlt es an einem erkennbaren Grunde durchaus, dasselbe beruht einzig auf einem positiven Tcrte des
römischen Rechts (L. 17, Z 5, v lle U8u,'i» XXII. 1), wonach Fiskus aus seinen Verträgen Zinsen
empfängt, aber nicht bezahlt.

Das Allgemeine Preußische Landrccht überging dies Privilegium mit Stillschweigen und dem
Gefühle der natürlichen Billigkeit; wie allgemeinen Rcchtsgrundsätzenfolgend erkannten daher die Gerichte,
es sei das Privilegium des römischen Rechts durch dieses Stillschweigen abgeschafft,uud als die Joachims,
thaler, der Fiscal-Privilegien theilhaftige Schule, sich gegen diese Ansicht der Gerichte am 1. Februar
1797 an das KöniglicheJustiz-Ministerium wandte, da erwiderte dasselbe am 20. nämlichen Monats, es
könne die erbetene Declaration nicht ertheilen, weil das, die Privilegien des Fiscus gegen Private
feststellende AllgemeineLandrecht, „indem es das an sich oxo>>I,itnnt<: nicht einmal in einem klaren Terte
des .i'll-i« i'<,l>,»ui begründete Privilegium des Fiscus wegen der Zinsen nicht aufgenommen, «<, <i>«<,
abgeschaffthabe."

Auf ein Gutachten der Gesetz-Commissionward jedoch die entgegengesetzteAnsicht durch Königliche
Allerhöchste Kabincts-Ordrc vom 28. Oktober 1799 festgestellt:

„daß der Fiskus ohne Stipulalion Zinsen zu bezahlen nicht schuldig, dergleichen aber ohne
„Versprechen, ohne vorhergegangene Mahnung und bestimmtenZahlungstag, zu empfangen
„wohl befugt sei."

Dicscmnach ward dem Z 827 Tit. XI. Theil I. des Allgemeinen Landrcchts in der zweiten Ausgab?
von 180L eine entsprechendeNote beigefügt.

Die Härte der Entschcidnug dcr eben erwähnten Königlichen Kabincts-Ordrc erhellt aus deren
Worten, wenn selbst die Ansicht, das fragliche Privilegium sei durch Stillschweigen nicht abgeschafft,
begründet erscheinenmöchte.

Wo das fragliche Privilegium bekannt und in Uebung war, da siel dessen Vcibchaltnng weniger
auf, in der Rhcinprovinz ward die Einführung des uubckanutcn im Jahr 1833 verkündigtenPrivilegiums
höchst schmerzlich empfunden.

15 *
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Es schien allen ^Grundsätzen des allgemeinen, wie des provinziellen Rechts zuwider, daß dem
Fiskus ein Vorrecht zustehen solle, sich mit dem Schaden von Privaten zu bereichern, so oft er deren
Rechtsansprüche auf ein Grundstück oder ein Gercchtsam, in dessen Früchte-Genuß er sich befindet, verkenne.

In manchen Fallen wird besonders durch die betroffenen Parteien solches Verkennen 'deshalb
für ein übelwollendes, absichtlichesgehalten, wohl gewiß immer, oder fast immer mit Unrecht; aber das
ist doch gewiß ein wesentlicher Nachtheil des Privilegiums, daß es Veranlassung giebt, die hohe Mei¬
nung, welche die Gerechtigkeit unseres Gouvernements verdient, zu gefährden, hcrabzustimmen.

Es sind Fälle bekannt, worin der Fiskus sich während 10-20jährigen Prozesses im Genusse von
Grundstücken oder Geldsummen durch Behauptungen erhielt, welche durch gerichtlicheErkenntnissealler
Instanzen für ungegründet, für widerrechtlicherkannt wurden. Unter der Herrschaft des Privilegiums würde
der Genuß der Grundstücke, so wie der Zinsen solcher Summen, dem Fiskns verbleiben: der unschuldig
Verletzte Private würde sie (bei 20jähriger Prozeßdaucr in einem dem Kapital- Werthe völlig gleichen
Betrage) für immer entbehren müssen. Es würde sogar Fälle geben, in welchen eben dies Entbehren
ihm die Mittel raubte, seinen Prozeß um den Kapital-Werth durchzuführen.

Wer dürfte es bezweifeln, daß Ew. Majestät solche Vereicherungsart der Staats-Kasse verschmä¬
hen — verabscheuen? !

Da in besonderer Beziehung auf die Nheinprovinz überdies bei Einführung des fraglichen Privi¬
legiums die Vorschrift des 8 62 der Einleitung zum Allgemeinen Preußischen Landrcchte nicht beobachtet
worden ist, wonach bei Aufhebung besonderer Provinzial-Gesetze diejenigen, die es zunächst angeht, mit
ihrer Nothdnrft gehört werden sollen; eben so wenig die Vorschrift des die ständische Verfassung Aller-
gnädigst einführenden Gesetzes vom 5. Juni 1823, Artikel III, Nr. 1 und 2, wodurch den Prouinzial-
Ständen zugesagt ist, daß sie über alle Gesetzentwürfe, welche Veränderungen im Personen« und Eigen-
thums-Ncchte zum Gegenstände haben, zur Berathung gezogen werden sollen; und da des Hochseligcn
Königs Majestät bei Gelegenheit, als die treugehorsamstcn Stände sich über Nichtbcfolgung dieser Zusage
beschwerten, zu erklären geruht haben, „daß Sie mit Wohlgefallen das Interesse derselben an dem pro-
vinzialständischen Institute ersehen;" so dürfen sie versichert sein, daß Ew. Majestät die Wiederholung
der mit dem vollsten Vertrauen auf Gewährung ansgesprochcncn Bitte nicht verdenken werden, daß

Ew. Majestät geruhen wollen, die Rheinprovinz von der Herrschaft des Gesetzes vom 7. Juli
1833 insofern auszunehmen, als Allcrhöchstdicsclbcnsich nicht etwa bewogen finden sollten, in
Rücksichtauf die Einheit des Rechts und auf die Vorzüglichkcit der in der Nheinprovinz bis
dahin bestandenen Gesetzgebungdas dem Fiskus in Beziehung auf Verzugszinsen zustehende Pri¬
vilegium für den Umfang der ganzen Monarchie aufzuheben.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den 30. Juni 1811.

AUerdurchlauchtigster ,e. ,e.

,.Hypolheee«'Aneinem von dem Herrn Justiz-Minister am 28. März 1831 an die Königliche General«Prokuratur
«Ml in Ewer. ^ Ci)l„ gerichteten Erlasse war dieselbe benachrichtigtworden, daß nach abermaliger Erwägung der An¬

träge sowohl der rheinischen Provinzial-Stände als der Stadt Elberfeld Ein hohes Staats-Ministerium
beschlossen habe, auf die Errichtung einer besondern Hypotheken-Kammer in der genannten Stadt einzu¬
gehen. Es war aber zur Bedingung gemacht worden, daß die dortige Kommunal-Kassedie Kosten, welche
mit der Zersplitterung des bisherigen und Einsetzung des neuen Amtes verbunden seien, zu übernehmen
hätte. Der Königliche General-Prokurator schlug diese Kosten auf oi,«» 245 Thaler an, zu deren Zah-
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lung sich der Stadtrath von Elbcrfeld sofort bereit erklärte. Später wurden aber von der Provinzial-
Stcuer-Direction noch folgende Anforderungen an die Gemeinde gestellt:

1) Dieselbe solle die Kosten der Umschreibungresp, der Erneuerung der noch
gültigen Inscrisitionen tragen mit........ 3600 Thalern

2) Ebenso jene der nothwendig werdenden doppelten Ausfertigung der Hypo-
thckcn-Ertracte mit ...........525 „

3) Endlich solle sich die Stadt Elbcrfeld zu ciuer jährliche» Zulage vou 250
Thalern für den neuen Beamte» verstehen, diese Zulage in Kapital «»ge¬
schlagen würde betragen haben ......... L125 „

4) Hierzu die obigen Einrichtungskostcn gerechnet mit .... . 245 „

so hätte die Gemeinde eine Last übernehmen müsse»von .... 10,495 Thalern
welche offenbar zu beträglich war, als daß sie sich dazu hätte verstehe» können, weshalb dann die Sache
auf sich beruhe» blieb.

Zwischenzeitlichist in Elbcrfeld ein eigenes Landgericht errichtet worden, und da nach den in
den Nhcinprovinzcn geltenden Gesetzen, uamentllch nach den, Gesetz vom 21. Veuto»« Jahrs VII. in
jeder Stadt, wo ei» solches Gericht besteht, auch ein Hypotheken-Amt errichtet sein solle, so hat sich die
Stadt Elberfcld mit der wiederholten Bitte an den sechsten rheinische» Landtag gewendet, die dcsfallsige
Einrichtung zu bcvorworten.

Ew. Majestät getreue Stände glauben diesem Gesuche entsprechenzu müssen. Den» ihnen scheint
die schon in den bestehendenGesetzen befohlene Einrichtung einer Hypotheken-Kammer nothwendig aus
den Gründen, welche diese Einrichtung schon früher motivirt haben, und weil ein, ausscrhalb des Gerichts-
sprengcls gelegenes, uud auch für den Bezirk eines zweiten Landgerichtes fu»gire»des Amt, wie es der¬
malen in Düsseldorf besteht, nur zu großen Inconvcnicnzcn führen kann. Weil endlich die Errichtung
des neuen Amtes in Elbcrfeld so geschehen könnte, daß sie dem Staate gar keine neuen Kosten verursachte,
denn zur Uebernahme der obcu bezeichnete»ersten Einrichtungskostcn im ungefähren Betrage von 245
Thalern hat sich die Gemeinde Elbcrfeld bcrcit erklärt.

Alle weitere Kosten scheinenaber unnöthig, oder könnten doch leicht umgangen werden. Zuerst ist
dies der Fall mit der zu 3600 Thaler veranschlagten Umschreibungund resp. Erneuerung der Inscriptio-
nen. Diese Umschreibungder alten Inscriptioucn würde sehr umfassendwerden, und leicht zu Unrichtig¬
keiten Anlaß geben, deren Verantwortlichkeit am Ende Niemand übernehmen wollte. Sie würde aber
ganz überflüssig, wenn die Anordnung getroffen wird, daß von einem gewissen Tage ab alle Eintragungen
für den Bezirk des Landgerichts Elbcrfeld auf dem ncucu Amte geschehen müssen, und in Düsseldorf zu
ccssirenhätten, daß dagegen die Hppothcken-Ertracle bis zn zehn Jahren rückwärts bei jedem der beiden
Aemter, wo sich die Hypotheken oder Privilegien inscribirt finden, zu ertrahire» seien. Die doppelte
Ausfertigung dieser Ertracte ist dagegen während der Dauer dieser zehn Jahre nicht zu vermeiden.

Werden sie aber, wie dies bereits von dem Herrn Provinziell-Steuer-Director nachgegebenist,
ohne Adhibirung des doppelten Stempels ertheilt, werden den Ertrahentcn nur die einfachen Gebühren
für diese Ertraetc berechnet, da die Bescheinigung der Hypotheken-Beamten in Elbcrfeld nur eine Fort¬
setzung oder Ergänzung des Attestes seiner Amtscollcgcn in Düsseldorf ist, und werden diese Gebühren
Zwischen den beiden Beamten nach Verhältniß der Jahre vertheilt, für welche sie die Auszüge ausstellen:
so würdcu dc» Partheien gar keine neue Kosten erwachsenund also auch dercu Rückerstattung von Seiten
der Stadt wegfallen.

Noch weniger nothwendig scheint die geforderte Zulage für den neuen Beamten. Bei dem großen
Zudrange zum Staatsdienst werden sich für die neu zu creircndc Stelle nicht einer, sondern gewiß
mehrere geeignete Männer finden, welche das neue Amt ohne weitere Zulage als den Bezug der durch
dc» Zusatz vom 21. September 1810 festgesetzten Gebühren gerne übernehmen.

Da auf diese Weise die Interessen des Staates und der Privaten gewahrt sind, so erlauben sich
die treugchorsamstcn Stände der Nheinprovinz an Ew. Majestät die uutcrthänigste Bitte zu richten:
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Allerhöchstdieselbcnmöchten geruhen, die schon früher nachgegebeneErrichtung eines Hypotheken-
Amtes in Elberfeld dermalen in Ausführung bringen zu lassen, ohne daß der dortigen Gemeinde
ein weiterer Beitrag zu deu Einrichtuugskosten als der zur Uebernahme angebotenen 245 Thaler
angcsonuen werde.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht lc.
Düsseldorf, den ?. Juli 1841.

Allcrdurchlauchtigster «. «.

«. VeräußerungAe,,, sechsten RheinischenLandtage sind von einem ihrer Mitglieder verschiedeneBemerkungen und An-
tcr. ircigc zugekommen, welche das Verfahren an den Fricdcnsgcrichtcn und bei Veräußerung von Mündel«

gütcrn, das Vormundschaftswcscnund überhaupt die Fricdcnsnchtcrlichcn Befugnisse zum Vorwurf haben.
Theilwcisc ist hierüber schon durch das neue Gesetz über die Lompctcnz der Fricdensgerichte ent¬

schieden; andere Punkte sind unerheblich oder unbegründet befunden worden; nur auf einen Gegenstand
haben die trcugchorsamstcu Stände die Fürsorge Ew. Majestät lenken zu müsse» geglaubt.

Durch das Gesetz vom 4. Juli 1834 ist näüNich das Verfahren bei Versteigerungen von Mündel-
gütern sehr vereinfacht worden. Indessen muß noch immer die Vorschrift der Bürgerlichen Prozeß-
Ordnung beobachtet werden, wonach der Familienraths - Beschluß, welcher auf deu Verkauf der Güter
anträgt, dem Landgericht nur durch einen Anwalt eingereicht werden kann, und daß das Homologatious«
Urtheil, welches dieses Gericht hierauf erläßt, in der Form wie andere Erkenntnisse, ausgefertigt werden
muß. Dies verursacht viele, uud wie die trcugchorsamstcu Stände dafür halten, ganz unnöthige Kosten.
Zweckmäßiger'scheint ihnen, hier das nämliche Verfahren einzuführen, welches durch das Gesetz vom
22. November 1828 für die Notorictäts-Akten nachgegeben ist, nämlich: die fraglichen Familienraths«
Beschlüsse durch die Friedensrichter in Urschrift au deu Ober «Prokurator der betreffenden Landgerichte
einsenden zu lassen, welcher diese Beschlüsse mit seinem Gutachten den Landgerichten vorzulegen hätte.
Das Bestätigungs- oder Vcrwcrfungs - Urtheil könnte dann, auf die nämliche Urkunde geschrieben, dem
Ober-Prokurator wicdcr eingehändigt uud durch Vermittelung dcs Friedensrichters den Iutercsseutcn mit¬
getheilt werden. Auf diese Weise würde die Absicht dcs Gesetzes: den Verkauf von Mündel-Gütern nur
unter schützenden Formen zu erlauben, vollkommenerreicht, und dennochjeder unnötbige Kosten-Aufwand
dabei vermieden.

Die treugchorsamsten Stände der Nheinprovinz bitten Ew. Majestät, diesen Vorschlag durch die
betreffendeBehörde prüfen, und wenn derselbe geeignet befunden wird, alsbald in Gesetzes - Kraft über»
gehen zu lassen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht lc.
Düsseldorf, den 23. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster «. ,c.

5. Apvcuatio»«. Verschiedene ^„ den Abgeordneten der Städte Koblenz, Düsseldorf, Elbcrfcld und Trier ausgegangene
h°f w s°in. A,,^^ in welchen der schleppendeGang der Rechtspflege in zweiter Instanz und die Nothwendigkeit

einer Trennung dcs Appcllationsgcrichtsbczirks hervorgehoben wird, haben den zum sechsten Provinzial-
Landtagc versammelten trcngehorsamstcn Ständen der Nheinprovinz Veranlassung gegeben, diesem wichti¬
gen Gegenstände eine nähere Aufmerksamkeitzu widmen. Sie haben aus den bei dem General-Prokura¬
tor am Rheinischen Appcllationsgcrichtshofc eingezogenen Erkuudigungcn, so wie aus den allgemein laut
gewordenen Klagen der Gerichts - Eingesessenen die Ueberzeugung geschöpft,daß die in jenen Anträgen
enthaltenen Beschwerden über säumige Gcrichtspflege in zweiter Instanz nur zu sehr begründet sind,
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indem die Prozesse dein, ersten Eivil-Senat des Appellationshofs sehr häufig erst in L Monate», bei den,
zweiten in 12 Monaten und bei dem dritten in 18 Monaten, wenn nicht später, znr Verhandlung

mit Recht immerdar als ein großer unschätzbarer Vorzug des rheinischen

Pro'eß Verfahrens gepriesen. Dieser unersetzliche Vorzug aber ist, leider schou seit längerer Zeit, sehr
verdunkelt worden, ja er beginnt fast ganz in den Hintergrund zu treten.

Die Ursachen dieses beklagenswerthen Ucbelstandcs, dessen Nachtheile d»e getreuen Stande Ew.
Maiestät nicht erst zu schildern brauchen, liegen anscheinendtheils in der gegenwärtigen Einrichtung des
A pe at.ons ofs wonach zwei Senate zu gleicher Zeit ihre Sitzungen halten, die Sachwalter also er
einem Senat zu "scheinen behindert sü'd, theils in dem starken Znwachs der Civilsachen, welcher w

r seit Errichtnng des Appcllationsboss von 1'/- Millionen auf 2'/, Milliouen Seclen angewachsenen
Bevöl eruna des Gerichts-Sprengels leicht erklärlich .st, - theils endlich in der vielfachen und umfang,
reichen Belästigung, welche dem Appellationshofe durch die Aburtheilung der nach dem allgemeinen
5'andrecN zu inftrnirenden fiskalischenund Kriminal-Sachen i» neueren Jahre» zugewiesen sind.

Die getreue» Stände fühlen sich verpflichtet, diesen in allen bürgerlichen Verhältnissen tief eingrei¬
fenden Uebelstand Ew. Majestät zn Allergnädigster Beachtung und landesväterlichcn Fürsorge ehrerbietigst
n emvfel'len, und indem sie die Maaßregel», welche erforderlich sein mögen, um eine wirksameRemedur

l.crbei'u'ührcu, lediglich uud vcrtraucusvo« der Weisheit Ew. Majestät geziemend auhcimstelleu, beschränken
si'c sich ans die ehrfurchtsvolle Bitte: ,, < ,.. >, . .- >

daß Allerhöchstdieselbenin Gnaden geruhen mögen, dem erw.eseuen Uebclstande e.ner zu saun»,
gen Rechtspflege in zweiter Instanz dnrch entsprechende Auorduuugen baldige Abhülfe zu gewähren.

In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.
Düsseldorf, den 25. Juli 1841.

Allcrdurchlauchtigster ,c. :c.

Das Institut der Haudelsgerich.e ist eine der größten Wohlthaten im Bereiche der Grnchtsverfassnng ^. «—
iV der R einvrovinz; lner will der Gesetzgeber, daß Zett und Kosten erspart werden sollen, mdem er,^^^,«.
vorschreibt daß die proccßführeude Par.heien selbst oder durch Spezial-Bevollmächtigte am Gericht «....en.
ersche ncn 'uud auf ihre Anträge das Urtheil gesprochenwerden soll.

Eo "eise und wohlmeinend diese gesetzliche Vorschrift ist, so hat sie sich in der Prans doch anders
Eiltet denn ein großer Theil der Processe bei den Handelsgerichten wird von Advokaten oder andern
r chtokuudigeuPersonen geführt, nnd muß von ihnen geführt werden, weil bei der großen Entfernung
von den Handelsgerichten die Partheien nicht immer ei»e Reise dahi» machen köunen, oder we.l sie anch
«icht hinreichende Rechtskenntnisscbesitzen, nm ei»e oft verwickelteSache selbst zu fuhren.

Es hat sich »uu die Frage aufgeworfen: ob derjenige Theil, der sich am Handelsgericht durch einen
Mandatar vertreten läßt, anch berechtigt sei in Fällen, wo er ein obsieglichcs Urtheil erhält, gegen feinen
t^ner die Kosten der Vertretung zn liquidireu? Dieses ist durch das frühere hohe Ministerium der
" s' iittcrm 7 Juni 1821 uud 18. November 1825 bejahend dahin entschiedenworden, daß die Advo¬
kat' ,'/in s.andelsaerichtssachendie für summarischeProcesse best.mmte» Gebühre» zu beziehen hätte», und
solche anch im Urtheile gcge» den unterliegenden Theil l.'quidirt werben könnten. So gerecht nun diese
Ve^auna erscheint, so hatte sie dennoch ihre Schattenseite, we.l be. Handelsgerichten von geringem
Prozeßobjeete, deren Zahl wohl die größte ist, die Vertretnngsgebühren in keinem Verhältniß zum Streit-
aeacnstaud standen. ^ ., ^ ,. . , „. ^ ^ , ^„ ^

Nach einer ueueu von dem gegenwärtigen hohen I:„tiz°M»n,ter.um erlassenen Entscheidung dürfen
dermalen in Handelsgerich.ssachen gar keine Vertretnngsgebühren mehr liquidirt werden; dadurch wird
zwar der unterliegende Theil in vielen Fällen begünstigt, doch dann nicht, wenn die obsiegendeParthei
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entfernt wohnt und ihre Reise-Diäten liquidirt, in diesem Falle betragen letztere öfters mehr, als die
Gebühren des Sachwalters; derjenige Handelsmann, welcher durch seine Verhältnisse genöthigt ist, sich
einen Anwalt oder Mandatar zu bestellen, findet sich sehr benachtheiligt, wenn er die an einen solchen
gemachten Auslagen verliert.

Auf alle diese Ucbelstände ist die Aufmerksamkeitdes sechsten Rheinischen Landtages von verschie.
denen Seiten her geleitet worden, und nach genauer Prüfung der obwaltenden Mißverhältnisse und der
sich in dieser Beziehung widersprechendenMinistcrial-Verfügungen haben sich die trcugehorsamsten Stände
der Nheinprovinz veranlaßt gesehen:

Ew. Königliche Majestät ehrfurchtsvoll und unterthänigst zu bitten: in Gesetzcsform aussprcchen
zu wollen, daß in Zukunft die Vertrctungs-Gebühren liquidirt, dagegen Reise-Diäten nur dann
bewilligt werden sollen, wenn von dem Gerichte die persönliche Erscheinung verordnet wird; daß
ferner eine für Handelssachen mit dem Streit «Gegenstände im Verhältniß stehende, bis zu einer
gewissenHöhe fortlaufende, Gcbührcutarc normirt werden möge.

In tiefster Ehrfurcht ersterben :e.
Düsseldorf, dcu 22. Juli 1841.

Allerduvchlauchtigster:e. te.

Es ist ein Antrag dem sechsten Rheinischen Landtage vorgelegt, der die Bitte an Ew. Majestät um
Llndg"r!chle"Gleichstellungder rheinischen Landgerichte mit den OberlandeSgerichtcn, in ihrem Nangvcrhällnissc, enthält.

D.',s Interesse, welches der Gegenstand des Antrages darbietet, wurde in dem Werthe erkannt, den
es für die Provinz hat, daß den in ihr fuugircnden Königlichen Gerichten, zur Begründung ihrer Auto¬
rität und Wirksamkeit, auch die äußerlichen Auszeichnungen zu Theil werden, zu welchen sie berechtigt
sein mögen. Die getreuen Stände waren bemüht, durch Vergleich«»« der Stellung und der amtlichen
Attribution der Landgerichtemit denen der Oberlandesgerichtc, so wie der Qualisikalious-Requisiten der
Mitglieder der eine» und der andern zu ermitteln, ob das Gesuch, welches ihre Gleichstellungim Range
bezweckt, in dem Maaße begründet fei, daß die Stände-Versammlung sich erlauben dürfe, es bei Ew.
Majestät zu bcvorworten.

Aus der stattgehabten Zusammenstellung, wobei Bezug genommen wurde auf die Allerhöchsten
Kabincts-Ordres vom 16. Juni 1834 und vom 22. Dezember 1838, das Verhältniß der Oberlandes
gerichtc zu Posen und Vromberg zu dem Obcr-Appellationsgcrichtc, und der Oberlandesgerichtc zu Königs¬
berg, Marienwcrder und Instcrburg zu dem Provinzial- Appellationsgcrichte betreffend, hat die Stände»
Versammlung entnehmen können, daß die KöniglichenLandgerichtein der Rhcinprovinz den altländischrn
OberlandeSgcrichten in der ihnen zugetheilten Kompetenz, in Ansehung der Materien, der Wcrlhbeträge
und der Personen, sowohl in zweiter als in erster Instanz, mit nur geringem Unlcrschicdim Allgemeinen,
und im Be ondern hinsichtlichdes cn'mirten Gerichtsstandes, gleichstehen, und daß dies ebenmäßig der
Fall ist in Betreff der Ausdehnung und der Bevölkerung der beiderseitigen Gcrichtssprengcl.

Die Stände-Versammlung hat Rücksichtzu nehmen sich veranlaßt gesehen auf die Qualifikations-
Requisitcn der Mitglieder der besagten Gerichtsbehörden, und hat auch darin ein Assimilationsmcrkmal
wahrgenommen, indem die Landgcrichtsräthe gleich den Oberlandesgcrichtsräthcn das dritte Eramen bestan¬
den haben müssen.

Die treugchorsamsten Stände haben nicht unbeachtet gelassen, daß des hochscligcn Königs Majestät,
wahrscheinlichdurch die hier berührten Gleichmäßigkeitenbewogen, durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom
12. Februar 1832 den Landgerichtsräthcn die Vcfuguiß ertheilt, die Uniform der Räthe 4ter Klasse zu
tragen, und ferner durch Kabinets-Ordre vom 23. Juli desselbcuJahrs den Landgerichten das Recht
verliehen, sich des großen Siegels zu bedienen.
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Bei der in dieser ehrfurchtvollstcnDarstellung hervortretenden Paritäts.Verhältnissen zwischen den
betreffenden KöniglichenGerichtsbehörden haben die unterzeichnetenStande nicht geglaubt Anstand nehmen
l» müssen Ew Majestät in Uittcrtbänigkeit die Bitte vorzutragen:

Allerhöchstdieselben mögen geruhen, die rheinischen Königlichen Landgerichte .n ihrem Nangver-
Hältnisseden Obcrlandcsgcrichtcn Allergnädigst gleich zu stellen.

In tiefster Ebrfurcht.crsterbcn :e.
Düsseldorf, den 13. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster:c. :c.

Ew Königliche Majestät haben in dem Gesetze wegen Anordnung der Provinzial-Stände
^ «.^n- nmn ^7 Mär' 1824 8 49 den Ständen das Stecht zu ertheilen geruht, individuelle Bitten

L,,,^ „ V°„ °,.s.m »<ch" hoben !.<>,g.h°.s»m!» S,»»d< »»f d.„ «h.ng.» «»ndt»,,.» G.b»»«ch

Die in .lv llirisi g^ , , ^ ^ indessen eine, von Obigem durchaus abweichende, -^

^7'"'"' n57«"»^',ch s^ d« » d» 0» d!« ...°°.',,.N «.s.«°« d....„ch »»«»°sp.°,.N.N

ü r»l ch ,mt «ch°'d°„ .„ »n»i,!°Iba.° V°.li.,d,,„z zu ....», »'»»«hr »,.>.,,.,.„»„...»< «°» M,..

2:« n °°73°< "^ 2'3» h»°° »b.. !..»... .°.!ch.»«... ..«. vch«d., °d.. «n
welchem zwsignW^^^ ^^ ^„ist^ial-Verfügung nachkommenzu

^ c ,d. ib.., r Wa r chmung der ihnen gesetzlich zustehendenBcfugniß nichts übrig bleiben,
""'^c" « ?e ^M n l^n d n c,'.m gedachten8 49 gestatteten Erlaubniß Gebrauch zu machen,

^^lch^i ic d r^a^n wMh scheinend ^titionen überall Ew. KöniglichenMajestät Höchstselbst
./I^ « n.leaen was aber wohl schwerlich in der Absicht des Gesetzgebersgelegen haben mag.

""""" Ew angliche Ma',stät richttn treugehorsamste Stände demnach die ehrfurchtsvolle Bitte,

mit Aufhebung des anliegenden Ministerial-Erlasses, bei dem ihm

^ rfassmgsmäßi zustehenden und bisher beobachteten Verfahren be. Behandlung berucksich-
Ugungswcrther, aber zur Aufnahme bei dem Landtage nicht geeignet scheinender Bitten und

. . ^e"de/Ko^chen Ministerien die Erlassung von Gesetzes.Deklarationen an den Land-
tag ftrtan um dann gestattet werden möge, wenn diesen Deklarationen die Allerhöchste
Sanction zur Seite steht.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht ,c. :c.
Düsseldorf, den 16. Juni 1841.

16
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»enn ich auch nicht verkenne, daß — wie Ew. Hochwohlgcborcnin dem Berichte vom 29. Januar e.
angeführt — dem dort hinsichtlich der Anträge einzelner Landtags-Abgeordneten, welche von dem
Landtage nicht berücksichtigt worden, bisher beobachtetenVerfahren manches zur Seite steht; so bin ich
doch der Ansicht, daß der Grundsatz, daß der Provinzial-Landtag überall nicht mit Behörden unmittel¬
bar in Verbindung treten könne, unter allen Umständen aufrecht erhalten werden mü^se, und ersuche ich
Sie daher, in künftigen Fällen den Landtags. Marfchall zu veranlassen, diejenigen Anträge von Mit«
gliedern des Landtages, die von letztcrem nicht aufgenommen worden, nicht weiter an Ew. Hochwohl,
geboren, als Landtags-Eommissarius, abzugeben, sondern es lediglich dem Antragsteller selbst zu über¬
lasse», ob er seinen Vorschlag bei einer Behörde, oder in welchemzulässigen Wege er es sonst für gut
findet, weiter zur Sprache bringen will.

Ucbrigens bemerkeich noch, daß der Z 49 des Gesetzes wegen Einführung der Provinzial-Sländc
für die Nhcinprovinz vom 27. März 1824 nicht so ausgelegt werden kann, als hätten die Stände sich
Behufs der Überweisung individueller Bitten und Beschwerdenan die Behörden mit diesen in Verbindung
zu setzen, etwa die Veschwerdcschriftenan sie zu übersenden.

Der Landtag kann sich vielmehr nur darauf beschränken,dem Bittsteller zu eröffnen, daß er sich mit
seinem Autrage an die kompetenteBehörde zu wenden habe. Dies geht auch aus den Worten des Gesetzes:

„individuelle Bitten und Beschwerden hat der Landtag gleich an die betreffenden Behörden oder
an Uns unmittelbar zu verweis«,"

deutlich hervor, da in keinem Falle beabsichtigtsein kann, den Ständen die Vcfugniß einzuräumen, der¬
gleichen Bittschriften über individuelle Verhältniffe Sr. Majestät dem Könige zur wcitcru Veranlassung
einzureichen.

Berlin, den 27. März 1838.
Der Minister des Innern und der Polizei,

(gez.) von Nochow.
An den Künigl, Ober-Präsidenten

Herrn von Vudelschwlngh,
Hochwohlgeborm

in Coblenz.

Allerdurchlauchtigster ic. ,c.

<,, <8c,«c,l>c. (An an den sechsten rheinischen Landtag gerichteter Antrag bezweckt eine AllerhöchsteDeklaration des
p"«m^H°.°^s 10 des Gesetzes vom 13. Juli 1827. dahin gehend, daß, wenn die Gewerbesteuer ciucr Gescllschafts-

'ungcn. Handlung den Wahl-Normalsatz von 18 resp. 8 Thaler mehrere Male in sich begreift, jedem der Theil-
nehmer, in Ansehung der Wahlfähigkcit und Wählbarkeit im Stande der Städte, sein Antheil an dieser
Steuer zu gute gerechnet werde.

Die trcugchorsamsten Stände haben um so mehr sich verpflichtet erachtet, diesen Antrag einer
genauen Prüfung zu unterwerfen, als demselben eine Stelle in dem bezogenen Gesetzewörtlich entgegen
zu stehen schien, indem es allda heißt:

„die Gewerbesteuer, welche von Kompagnie-Handlungen entrichtet wird, kann einem der Teil¬
nehmer solcher Handlungen, nicht aber mehreren derselben zu gleicher Zeit in Beziehung seiner
Wählbarkeit im Stande der Städte zu gute gerechnetwerden."

Die Stände-Versammlung hat indessen erkannt, daß in obiger Bestimmung nur die Fälle bedacht
sind, in welchendie gcsammte Gewerbesteuer der Gcsellschaftshaudlung entweder dem Normalsatze von 18
resp. 8 Thaler gleich steht, oder denselben nicht in dem Maaße übersteigt, daß sie letztere mehrere Male
in sich enthalte; daß aber das im Antrage aufgestellte Steuer-Verhältniß darin nicht vorgesehen ist,
obgleich es an großen Handelsplätzen häusig vorkommt.
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Das Interesse des Standes der Städte macht es wünschenswerth, daß die gesetzliche Wahl-
fr^ibeit in demselben nicht beschränkt werde durch restriktive Auslegung der Vorschriften über Wahl"
sähigkeit und Wählbarkeit. Die trcugehorsamstcn Stände sind der Meinung, daß diesem Interesse werde
entsprochenwerden, wenn dem Gesetzedie Auslegung gegeben wird, daß, im Sinne des gestellten
Antrags, jeder Thcilnchmer einer Gcfcllschaftshandlung, der, nebst dem gesetzlichfestgestellten Grundstcuer-
Qnantum, in dem Gesammtbctragc der Gewerbesteuer der Sozietät einen Antheil trägt, welcher dem
Wahlsatze gleich kommt, wahlfähig und wählbar sei, und ihm somit die Ausübung und der Genuß seines
politischen Wahlrechtes gesichertseien.

Der Stände-Versammlung ist nicht unbekannt geblieben, daß der bezogene s verschiedentlich
angewendet wird, und sie hat in dieser Divergenz einen Ucbclstand wahrgenommen, welcher der
Abhülfe bedarf.

Die gehorsamst unterzeichnetenStände erlauben sich Ew. Majestät die ehrfurchtvollsteBitte vor¬
zutragen, Allcrgnädigst zu geruhen, durch eine AllerhöchsteDeklaration den 8 X. des Gesetzes vom 13.
Juli 1827 dahin zu dcutcu, daß, wenn die Gewerbesteuer einer Gcscllschaftshandlung den Normalsatz
von 18 >'°«i>' 8 Thaler mehrere Male in sich begreift, jedem der Theilnchmcr, in Ansehung der Wahl¬
fähigkeit und Wählbarkeit, sein Antheil an dieser Steuer angerechnet werde.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den 3. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster ,c. «.

Ncr sechste rheinischeProvinziell'Landtag hat mit dem ehrerbietigsten Danke aus der ihm vorgelegten,o, Communoi.
Uebersicht der Lage, in welcher sich die durch die vorigen Landtags-Abschiede noch nicht erledigten Ange- Krönung,
legcnhcitcn befinden, die längst ersehnte Zusichcruug entnommen, daß die Vcrathnugcn über die auf dem
vierten Landtage von den Ständen sorgfältig begutachtete Gemeinde-Ordnung geschlossenseien, und
wegen deren Publikation Allerhöchste Vcstnumung zu gewärtigen sei.

Diese für die ganze Provinz so hochwichtigeGemeinde-Ordnung, durch welche den Gemeinden
das Recht zugesichert wird, ihre Gemeinde-Vertreter und Communal-Beamte:, selbst zu wählen und
ihren Gemeindchaushalt mit größerer Freiheit und Sclbstständigkcit zu rcgulircu und zu ordnen, ist seit
,hrer ersten, durch AllerhöchstesDekret vom 19. September 1833 befohlenen Berathung, also in einem
Zeiträume von 8 Jahren ein immer fühlbareres Bedürfniß geworden, da die kommunal-Ausgaben von
Jahr zu Jahr erhöht und schon bis zn einer fast unerschwinglichenHöhe gestiegen sind.

Der Wunsch, dieselbe recht bald ins Leben treten zu sehen, spricht sich überall mit jedem Tage
lebendiger aus und es wird von uns als eine Pflicht gefordert, denselben zur Kenntniß Ew. Majestät
zu bringe».

Nur dieser Pflicht gehorchend, wagen wir es Ew. Königliche Majestät nochmals allcruntcrthänigst
zu bitten, die Publikation dieser Gemeinde-Ordnung Allerguädigst zu befehlen geruhcu zu wollen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, deu 7. Juli 1841.

ANerdurchlauchtigster ic. :c.

Die Ncservc-Negimentcr Nro. 35, 36, 39 und 40 erhalten ihren Ersatz aus den Kreisen Elbcrfeld, ,,, Vcrmi.
Solingen, Lenncp, Ncuß, Grevenbroich und Gladbach des Negierungs-Bezirks Düsseldorf, und da '""«"" N"
diese Regimenter in den Buudesfcstungen stehen, mithin entweder auf dem Kriegsfuße oder doch der Nc"r"°-Inw>°
Gardcsiärke bisher verblieben sind, so tritt der Umstand ein, daß die eingestellten Dienstpflichtigen durch¬
gängig mindestens drei volle Jahre bei der Fahne verbleiben, wogegen die Mannschaften der übrigen
Regimenter mit zwei Jahren beurlaubt werden.

16*
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Da nun dieses Verhältniß störend auf die vorgenannte Gegend einwirkt, indem dort Fabriken
als Hauptgcwcrbc bestehen, auch hierdurch ein Theil der Dienstpflichtigen gegen den andern in bedeu¬
tenden Nachtheil versetzt wird, so hält sich die Stände-Versammlung verpflichtet, Ew. Königliche
Majestät alleruntcrthänigst zu bitten, daß Allerhöchstdieselben zur Abhülfe dieses Ucbclstandes und Gleich¬
stellung der Dienstpflichtigendie Verlhcilung der zu den erwähnten Regimentern nöthigen Mannschaften
aus sämmtlichenKreisen der zum 7. und 8. Armeekorps gehörenden Bezirke zu befehlen geruhe» wollen.

In tiefster Ehrsucht ersterben :c.
Düsseldorf, den 9. Juli 1841.

Atterdurchlauchtigster te. ;e.

,2.u»ttrnii°>^w. Majestät treugehorsamsie Stände haben von einem ihrer Mitglieder mit inniger Theilnahme die
^?^"^."'Schilderung der außerordentlichen Drangsale vernommen, welche höhere strategischeRücksichten über die

armen Einwohner des Städtchens Neu-Büderich bei Wesel herbeigeführt haben. Der Eindruck war um
so ergreifender, da die Schilderung aus dem Munde eines der zwei noch lebenden Mitglieder der bestan¬
denen Netablisscments-Kommission mit sichtbarer Rührung vorgetragen wurde.

Es sei uns erlaubt, Ew. Majestät das Thatsächliche in gedrängter Kürze alleruntcrthänigst vor¬
zustellen. — Weil das der Festung Wesel gegenüber, vom Kaiser Napoleon erbaute, später nach seinem
Vrsicger benannte Fort Blücher durch die Stadt Büderich maskirt wurde, ward beim Herannahen der
verbündeten Heere im Jahre 1813 die gedachte Stadt von Grund aus zerstört und dem Boden gleich
gemacht, so daß die armen Einwohner nothgedrungen waren, für sich und ihren Vichstand nebst übrigen
Habfeligkeiten in den benachbartenDörfern ein Unterkommen zu suchen, welches ihnen von deren Bewoh¬
nern auch thcilnchmend und meistens unentgcldlich gewährt wurde.

Der Werth der zerstörten Häuser war zwar in Folge eines kaiserlichen Dekrets in aller Eile
abgeschätzt worden, aNein, abgesehen auch von der wenigen Genauigkeit, welche eiue so übereilte Ab¬
schätzunghaben mochte, so wurden die Bethciligten schon dadurch bedeutendverkürzt, daß die von Frank¬
reich später geleistete Entschädigung in Staatsrcntbricfen nach dem Ncnnwcrthe, welche in damaliger
Zeit nicht anders als mit großem Verluste rcalisirt werden konnten, erfolgte.

Nach wieder eingetretenem Frieden wurde der Wiederaufbau der Stadt an der vorigen Stelle
von Seiten des Staates untersagt, aus den nämlichen strategischen Gründen, welche ihre Schleifung
herbeigeführt hatten. Es wurde vielmehr in größerer Entfernung von der Festung das Terrain zur
Erbauung einer neuen Stadt angewiesen.

So entstand Neu-Büderich in einer Lage, welche schon dadurch für die Bewohner mit manchem
Nachtheile uud Zcilversäumniß verbunden ist, daß dieselbe weiter entfernt ist von Wesel, dem Haupt-
markte zum Absatz ihrer, großcntheils aus Gemüsen bestehendenErzeugnissen. Ein anderer bedeutenderUebel-
stand ist daraus hervorgegangen, daß das angewiesene Terrain so niedrig liegt, daß die Straßen der
neue» Stadt, theils durch dcu Einfluß des Grundwassers, theils durch den mangelhaften Abfluß des
Ncgcnwasscrs, wahre» Sumpflöchern gleichen. — Um dieses Uebel zu heben, ist cS nöthig, daß diese
Straßen um 3 bis 4 Fuß erhöht werden, eine Höhe, auf welche beim Bau der Häuser schon Rücksicht
genommen ist.

Da die Einwohner Büdcrichs zur Erreichung eines höhcrn Staatszwcckes gezwungen worden sind,
ihre früheren wasserfreien Wohnsitze zu verlassen uud in dieser sumpfigen Niederung sich niederzulassen,
so ist es sehr natürlich, daß dieselben den Staat für verflichtet halten, die Kosten dieser Erhöhung zu
tragen; dankbar erkennen sie es an, daß Ew. Majestät ihnen zu dem Ende eine Beihülfe von 3000
Thalern unterm 1. September vorigen Jahres Allcrhuldreichst zu bewilligen geruht haben, allein die
Gcsammtfostc:!der Ausführung dieser Anlage mit Einschluß des Straßenpstasters erreichen eine Höhe, daß
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selbst mit Zuhülfenahme dieser AllcrgnädigstenBeihülfe die Bestreitung derselben den Bewohnern Büderichs
unerschwinglichscheint.

Die trcugchorsamstcn Stände finden daher sich bewogen, Ew. Majestät die bedrängte Lage der
Bewohner Neu-Büderichs allcruntcrthänigst vorzutragen, und dieselben der Allerhöchsten Huld und
Gnade zu empfehlen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den 20. Juli 184l.

Allerduvchlauchtigster:c. :c<

Ein Antrag, welcher dem fünften rheinischenLandtage bereits vorgelegen, und da er unerledigt geblieben, ,z, «<>!»!>«-
bei der gegenwärtigen Stände-Versammlung wiederholt vorgebracht wurde, betrifft das Wahlrecht im ^"'^""°
Stande der Landgemeinden, und bezweckt die an Ew. Majestät zu richtende Bitte: mcwdc,,.

die ministeriellen Deklarationen vom 4. April 1835 und vom 13. Dezember 1836, als unbefugte
die gesetzlicheWahlfrcihcit beschränkendeErlasse, in dem Interesse der Verfassung sowohl,
als in dem des betreffenden Standes, aufheben, und somit die Bestimmung des interprctirten
8 12 des Gesetzes vom 27. März 1824 aufrecht zu halten zu geruhen.

Von dem in dem Allgemeinen Gesetze über die Einrichtung der Provinzialstände aufgestellten
Grundsätze, daß der GrundbesitzBedingung der Standschaft sei, ausgehend, hat der Gesetzgeberin dem
§ 12 des Gesetzes vom 27. März 1824, wesentlichstim Interesse des Standes der Landgemeinden, aber
auch mit Beachtung des politischeu Rechts der Wahttandidatcn, die Requisite festgesetzt, von welchen die
Wählbarkeit abhängig gemacht wird. Sie bestehenin dem Besitze eines als Hauptgewerbe selbst bewirth¬
schafteten Gruudcigcuthums, und in der Entrichtung des festgesetzten Steuerbctragcs.

Seit dem Entstehen des Provinzial-Instituts, welches wir der Gnade des hochseligcn Königs
Majestät verdanken, waren bis zum fünften rheinischenLandtage die Wahlen im Sinne des angezogenen
§ vollzogen worden, die Wahlkollcgicn hatten bis dahin in den Grenzen des Gesetzes sich frei bewegen
können. Dieser Wahlsrcihcit wurden indessen engere Schranken gesetzt durch die in den erwähnten
Äcscriptcn des Herrn Ministers des Innern und der Polizei enthaltene Interpretation. Das hierauf
gegründete Verfahren einiger Wahlkommissaricnhat nicht allein mehrere Wahlberechtigte zur Beschwerde-
führunq über Verletzung ihres Rechtes der Wählbarkeit, sondern auch einen Abgeordneten des Standes
der Landgemeinden zn dem beim fünften rheinischen Landtage überreichten Antrag auf Zurücknahme der
besagten, als verfassungswidrig geschilderten,ministeriellen Deklarationen veranlaßt.

Die damalige Stände-Versammlung hatte dem Antrage die Aufmerksamkeitgewidmet, welche seine
Wichtigkeit erheischte. In Folge einer genauen Berathung erklärte» sich in der Plenar-Sitzung vom 18.
Juli 1837, 45 Stimmen für denselben. Obgleich diese Stimmenzahl die Theilnahme bekundete, mit
welcher die Sache aufgefaßt wordcu war, so reichte sie doch nicht bin, um den Antrag zu den Stnfcn
des Tbroncs gelangen zn lassen; drei Stimmen hatten an der erforderlichen Majorität der zwei Drittel
gefehlt. Der Stand der Landgemeinden fühlte sich in dein Interesse seiner Vertretung verletzt, und
provocirte die IU« in i»»,'»««. Die beabsichtigte Verwahrung blieb aber uncrlangt, indem der Herr
Landtags-Marschall in den letzter« Tagen der Session die Zeit nicht fand, einer gesonderten Berathung
zu präsidircn.

An dem gegenwärtigen Landtage ist der Antrag erneuert und die frühere Prüfung der zur Unter¬
stützung desselben vorgebrachten, durch zwischenzeitlicheErfahrungen bestätigten, Gründe mit Sorgfalt
wiederholt worden.

Es gehört zu den Eigenthümlichkeiten der Nhcinprovinz, wo nur freies Eigenthum sich vorfindet,
baß die Interessen des Handels, der Gewerbe und des Ackerbauesso ineinander verschmolzensind, daß
letzterer die Industrie mit ihren neuen Erfindungen sich, aneignet, und barmn wünschen muß, in der
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Wahl der Männer, denen er die Wahrung seiner verzweigten Interessen anvertraut, sich frei bewegen zu
dürfen. Der Stand der rheinischen Landgemeinden vertritt den überwiegend größten Theil des Grund¬
besitzes, ihm gebührt eine vollwichtige Stimme, die ihm aber nur dadurch zu Theil werden kann, das?
er, nicht gehindert durch beengende Gcsetzausleguug, die Männer seines Vertrauens aus dem ganzen
Kreise der Eelbstbcwirthschaftcr, welche den gesetzlichen Steuersatz entrichten, wählen könne.

Die ministerielle Deklaration vom 4. April 1835 fügt den im Gesetze enthaltene!! Qualisikatious-
momcntcn das Requisit hinzu, daß der selbstbewirthschaftendeGrundbesitzer in dieser Vewirthschaftung
seine Hauptcinnahmc-Quelle zum Lebensunterhalt finden müsse.

In diesem den Bestimmungen des Wahlgesetzes nicht inhärircnden Zusätze erkennen die getreuen
Stände eine Beschränkung der Wahlfrciheit, welche sowohl dem Stande, von dessen Vertretung es sich
handelt, als mich dem polilischcn Rechte der ihm angehörenden wählbaren Grundbesitzer Eintrag thut.
Zwar ist, zur Milderung der beeinträchtigenden Wirkung dieser Instruktion, das spätere Nescript vom
13. Dezember 1836 erschienen, welches Ausnahmen von der aufgestellten Regel gestattet. Dadurch wird
indessender Uebelstandnicht beseitigt, welchen eine Verfügung geschaffen, so mit dem Geiste und dem
Wortlaute des Gesetzes nicht übereinstimmt.

Die Wählbarkcits-Merkmale hat der Gesetzgeber am hauptsächlichstenzum Wohle der zu reprä-
sentireudcn Stände im Gesetze aufgeuommc», die Beurtheilung des Maaßes des Vertrauens aber, welches
das Vorhandensein derselben einflößt, der Einsichtuud dem gesunden Sinuc der Wähler überlassenwollen.
In der Vermehrung dieser Merkmale uud deren kommcutarischcuDeutung durch die allcgirten Mini¬
steriell-Nescrivte ist dem Stande der Landgemeinden eine Bevormundung fühlbar geworden, welche seine
Sclbststäudigkcit verletzt, während in den übrigen Ständen die Auslegung und Anwendung der Vcstim-
muugcn über die Wählbarkeit dem Ermessen der Wähler anheim gegeben ist. Die ministerielle Tendenz
nach Einengung des Wahlkreises hat, als Gegensatz und Verwahrung, von mehreren Seiten der Stände-
Versammlung den Vorschlag hervorgerufen, eine authentische Deklaration des besprochenen § von Ew.
Majestät zn erbitten, dahin lautend, daß die Wählbarkeit einzig von der Selbstbcwirthschaftung und
von der Entrichtung des normirtcn Steuersatzes abhängig sei. Die getreuen Stände haben indessen ein¬
gesehen, daß der 8 12 des Wahlgesetzes einer AllerhöchstenDeutung nicht bedürfe; sie haben sich über¬
zeugt, daß die Anwendung desselben in dem darin vorherrschenden Sinne dem Zwecke genüge, und der
landcsväterlichcu Absicht vollständig entspreche.

Den gehorsamsten Ständen hat sich nebst den Rücksichten, welche sie ans das Wahlintercsse des
Standes der Landgemeinden zu nehmen schuldig waren, die allgemeine wichtige Betrachtung aufgedrungen,
daß die Vollziehung der Wahlen nach den beschränkendenministeriellen Vorschriften einen großen Theil
des Grundbesitzes, der Allerhöchsten Intention zuwider, von der provinziellenVertretung ausschließenwürde.

Die Wahlangelcgcnhcit, welche die getreuen Stände sich erlauben, Ew. Majestät Eognition zu
unterlegen, ist in ihrer Erfahrung der einzige Fall nicht, in welchem eine ministerielle Gcsctzauslegung
vorkommt, welche die gehorsamsten Stände für nicht begründet in der Staatsverfassung zu halten sich
veranlaßt sehen. Sie wagen es, vor Ew. Majestät die Ansichtvertrauensvoll auszusprechcn, daß den
Königlichen Ministerien die Vcfngniß der authentischen Interpretation der Gesetze nicht zustehe. Diese
Auslegung ist ebenso wie die Erlassuug der Gesetze selbst eine legislative Handlung, die nur von dem
Oberhaupte des Staates ausgehen kaun, uud, AllerhöchstenVcrordnuugcn zufolge, verfassuugsmäßigen
Bedingungen und Formen unterliegt. Wenn, gestützt auf dieses Prinzip, die unterzeichnetenStände dcrar«
tigcn Ministeriell-Erlassen eine gesetzlichbindende Kraft im Allgemeinen nicht zuerkennen dürfen, so
halten sie im Besondern es für ihre Pflicht, der Wirksamkeit solcher Deklarationen ans dem Wege der
Remonstration da entgegen zu treten, wo dieselben das Wesen der provinzialständischen Einrichtungen
mit störendem Einflüsse bedrohen. Die freie Ausübung des den einzelnen Ständen, so die Elemente der
provinziellen Repräsentation bilden, verliehenen Wahlrechts ist eine der nothwendigsten Bedingungen
der Erhaltung einer Institution, in welcher die Rheinländer eine beglückende Gabe ihres hochseligcn
Königs dankbar verehren, einer Institution, deren Ausbildung auf dem Grunde, auf welchem sie
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erwachsenist, deren Belebung zur Vermehrung ihrer segensreichen Wirksamkeit, Ew. Majestät zu ver¬
heißen geruhten. Im Vertrauen auf diese Königlichen Worte, welche den rheinischen Ständen eine
ermuthigende Aufforderung sind zu erhöhter Thätigkeit in dem ihnen angewiesenen Geschäftskreise, in der
Hoffnung, daß die, zur Entwickelung der provinziellen Vertretung vor ?Illcm nöthige Wahlfrcihcit durch
die Gnade Ew. Majestät gegen hemmenden Einfluß geschützt, allen Ständen werde gesichert bleiben,
legen sie ehrfurchtsvoll die Bitte au den Stufen des Thrones Ew. Majestät nieder:

Allerhöchstdieselbenmögen geruhen, die ministeriellen Deklarationen vom 4. April 1835 und
vom 13. Dezember 1836, als unbefugte Erlasse, im Interesse der Verfassung sowohl als in
dem des Standes der Landgemeinden aufzuhcbcu, und sonnt die Bestimmung des 8 12 des
Gesetzes vom 27. März 1824 aufrecht zu halten.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c. :c.
Düsseldorf, den 16. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigstcr :c. :c.

Ew. Majestät haben gernht, der Rheinischen Provinzial - Feuer-Versicheruugs-Gesellschaft durch 8 29 ',"- ^m'^'
des am 5. Januar 1836 für dieselbe erlassenen AllerhöchstenReglements das Privilegium Allcrgnädigst ««"^3.""'
zu verleihen: daß deren rückständigePrämien, auf die nämliche Weise wie Staatssteucrn, crckutivisch V"tr,w'
eingetrieben werden dürfen. Es wird dies durch die Gerichte jedoch nicht dahin ausgelegt, daß es auch
eine Verleihung solcher Vorzugs-Rechte enthalte, wie fast alle Gesetzgebungendem Staate für seine
Steuern verleihen: so die römische I.. 38, I>. s 1 <>« '^l'- »"«t- ,j»ll. pc.58., das Preußische Allgem.
Landrccht Th. II. Tit. XlV. § 65, das RheinischeBürgert. GesetzbuchArt. 2098 und das am Rhein
verkündete Französ. Gesetz vom 18. November 1808.

Wenn daher Assekuranz-Prämien gegen einen zahlungsunfähigen Hausbesitzer einzutreiben sind,
dann crgicbt es sich zuweilen, daß in Eollisionsfällcn diejenige Anstalt, deren erster und ausschließlicher
Zweck die Erhaltung und Sichcrstclluug eines wesentlichenTheils des Staats-Vermögens ist, für ihre
Prämien-Rückstände deshalb unbefriedigt bleibt, weil andere Privat-Gläubiger, namentlich hypothe¬
karische, die Masse erschöpfen.

Diese Verluste würde» durch ciu Privilegium verhütet werden können, das den Prämien-Rück¬
ständen vor den auf die versichertenGebäude hppothecirten Forderungen ein Vorzugs-Recht in der Aus-
dchnung verleiht, wie ein solches dem Staats-Fiskus für öffentlicheSteuern zusteht.

Für die Verleihung eines solchenPrivilegiums sprich» aber neben der Rücksichtauf den verhält-
„ußmäßig zum Werthe des versichertenObjektes stets geringfügigen Betrag der Prämien und neben dem
Beispiele anderer auswärtiger Staaten die Fcuer-Assckuranz-Ordnung für die Fürstcnthümcr Calcnbcrg und
Grubenhagcn vom 20. Mai 1808, die Fürstlich Löwensteinschevom 1. Oktober nämlichen Jahres und
selbst älterer Preußischer Ordnungen, besonders der Grund: daß die Versicherung von Gebäuden gerade
im Interesse der darauf hppothecirten Forderungen Statt findet, daß daher auch die Billigkeit erheische,
daß den Prämien-Forderungen der unter der Aufsicht des Staates stehenden Vcrsicherungs-Vereine ein
Vorzugs-Recht auf den Kapital-Werth der versichertenGebäude sowohl, als auf deren Miethe, welche
"ach § 8 der Rheinischen Subhastations-Ordnung vom 1. August 1822 auch nach der Ordnung der
Hypotheken vertheilt wird, zustehe.

Aus diesen Gründen erlauben sich die trcugchorsamstcn Stände die ehrerbietigste Bitte:
daß Ew. Majestät geruhen wollen, der Rheinischen Provinzial-Fcner-Sozietät für die von
ihren Mitgliedern einzuziehendenBeiträge ein gleiches Vorzugs. Recht, wie das dem öffent¬
lichen Schatze für die direkten Steuern zustehende,und, gleich nach diesem rangircnd, an den
Kapitalwerth uud an die Früchte der versicherten Gebäude in der Ausdelmnng Allcrgnädigst
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zu verleihen, daß die Sozietäts-Direktion ermächtigt sei, nach Anleitung des angeführten
Gesetzes vom 18. November 1808 die Miether zur Abtragung jener Beiträge auf Rechnung
ihrer Miethen erekutivischanzuhalten.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht lc.
Düsseldorf, den 16. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster ,c. ,c.

,ö. Ve,!,,°„ Ae dankbarer die getreuen Stände die Gunst erkennen, welche ihnen des hochscligcnKönigs Majestät
^«ram^r"" durch Gestaltung der Theilnahme an der Verwaltung der Provinzial-Institute erwiesen haben, um so

mehr halten sie es für Pflicht, sich diese Vcfugniß in ihrem ganzen Umfange zu erhalten und sich gegen
solche Verfügungen der Behörden zu erbeben, wodurch diese verkümmert werden können.

Daher, und während sie es gern anerkennen, wie ihnen von der KöniglichenRegierung und dem
Oberpräsidio jede verlangte Auskunst bereitwilligst gewährt und ihren Wünschen auf's Vollständigste
entsprochenwerde, finden sie sich genöthigt, darüber bei Ew. Majestät Klage zu führen, daß der Herr
Minister des Innern die Entlassung des ehemaligen Arztes der Arbcits-Anstalt, des U,>. Niffart,
welche von dem Königlichen Ober-Präsidenten, auf den Antrag der ständischenVcrwaltungs-Commission,
Verfügt worden war, als nicht geschehen, sondern den Entlassenen nur als suspcndirt anzusehen, ihm
die Hälfte seines Dienst-Einkommens zu zahlen, und ferner das durch die AllerhöchsteKabinets-Ordre
vom 2. Februar 1823 vorgeschriebeneVerfahren gegen ihn einzuleiten, befohlen hat.

Der :c. Niffart war bei Uebernahme der Provinz ^Iiiiln^ien so» «ipi^inie», weder als solcher
noch als Arzt des vül>üt »I« »nonllluitü auf Lebenszeit angestellt; das Regulativ über die Leitung und
Verwaltung der Arbeits-Anstalt zu Brauwcilcr vom 4. Dezember 1836 enthält die Bestimmung in 3 19,
daß außer dem Direktor alle andere Beamten bei Pflichtwidriglcitcn durch die Kommission entlassen
werden können. Wollte mau nun auch aus dem Umstände, daß nach der Anführung des Herrn Ministers
Se. Majestät der hochscligeKönig in speziellen Fällen einigen aus der Fremdherrschaftübernommenen,
auf willkürlicheEntlassung angestellten, Beamten die Nechtc lebenslänglich angestellter verliehen haben;
so können doch Beamte der Provinzial-Anstalten sich auf solche, einzelnen Staatsbeamten bewilligte,
Begünstigungen nicht beziehen, die eher als Allerhöchste spezielle Gnadenbezeugungen zu betrachten sind,
denn als Anwendung eines allgemeinen Grundsatzes.

Die getreuen Stände wollen Ew. Majestät nicht mit Aufzählung der gegen den :e.Riffart vorlie¬
genden Beschwerden behelligen, sondern berufen sich in dieser Hinsicht auf das Zeugniß des Königlichen
Ober-Präsidii, welches durch die Eingangs erwähnte Verfügung die Begründung dieser Beschwerden
sattsam anerkannt hat, und beschränkensich demnachhier darauf, Ew. Majestät alleruntcrthänigst zu bitten:

daß es Allcrhöchstdensclbcngefallen möge, die Entlassung des :c. Niffart, vom 23. November
1838 an gerechnet, zu bestätige», die Rückerstattung der der Anstalt durch die Anweisnng des
halben Gehaltes aufgebürdeten Kosten zu verordnen und endlich den Herrn Minister des Innern
Mlerguädigst anzuweisen, die ständische Kommission nicht weiter in der Ausübung ihrer Rechte
zu schmälern.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht lc.
Düsseldorf, den 21. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster ,c. «.

.6, Unters. Ew. Majestät treugedorsamste Stände erlauben sich, Allcrböchstdercn Blick auf eine Klasse von
"^3"" Menschen hinzulenken, welche, wenn auch dem sozialen Staate zur Last, dennoch immer bcdaucrnswcrth

und der Unterstützung bedürftig erachtet werde» muß.
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Es sind die aus Anstalten entlassenen Sträflinge, und solche, welche, ohne Nahrungsquelle, des
Vagaboudirens schuldig oder verdächtig, oder aus was immer für Gründen, durch Zwangspässe der Hei«
mach zugewiesen werden.

Sollen solche Unglückliche nicht neuerdings in Fehler oder gar Laster verfallen, so bedürfen sie der
Unterstützung. Eine solche zu gewähren kann aber den einzelnen Gemeinden, durch welche sie passiren,
nicht zugcmilchetwerden, vielmehr involvirt die dem Staate obliegende Pflicht, Vergehen und Verbrechen
möglichstzu hindern, auch jene, gefährliche Menschen zu überwachen und möglichstdafür zu sorgen, daß
sie nicht aus Noth zum Laster gezwungen werden.

Es besteht ein Gesetz vom 13. Juni 1790, welches bestimmt, daß den bezeichnetenMenschen auS
Staatsfonds s <>°ux «n!» pour Ue») zwei Silbergroschcn für die deutsche Meile so lange bezahlt werden,
bis sie in die Heimath oder zu einem festen Wohnsitzegelangt seien.

Dieses Gesetz wird indessennicht allgemein in der Rheinprovinz beachtet, an einigen Orten wirb
die Unterstützungaus Armcnfonds der betreffenden Gemeinden, an ander» gar nicht gewährt.

Trfugchorsamstc Stände wagen demnachdie allcrunterthänigstc Bitte:
daß es Ew. Majestät gefallen möge, zu befehlen, daß das Gesetz vom 13. Juni 1790 für die
ganze Nheinprovinz, auch da, wo es noch nicht rechtskräftig geworden, promulgirt und in
Vollzug gesetzt werde, insofern Ew. Majestät nicht vielmehr geruhen wollen, eine allgemeine,
diesen Gegenstand erledigende Bestimmung zu befehlen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.
Düsseldorf, den 23. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster:c. c.

Schon bei den früheren Landtagen ist über die Maugelhaftigkeit des Lokals, welches die Rheinischen.7. «°rl°«u«,
Stände zu ihren Sitzungen benutzen, Klage geführt, und sind Verathungen gepflogen worden, ob nicht ^",^"
ein anderes und passenderes dafür beschafft werden könne; es haben aber weder diese Verathungen noch
die in Folge derselben geschehenen Nachforschungenzu einem befriedigendenResultate geführt, und obschon
der Stadtrath in Düsseldor? sich anheischiggemacht hat, bis zum nächstenLandtage die gerügten Mängel
in dem jetzt benutzte» oder in einem andern für den Zweck des Landtages geeigneten Lokal abstellen zu
wolle» so haben die getreuen Stäube doch die ihnen von einigen ihren College« eröffnete Aussicht, daß
Ew Majestät sich wahrscheinlichgeneigt finden würden, wegen der dem Königlichen Ober-Präsidio durch
die Verlegung des Landtags nach Codlcn; nicht weniger als den Ständen selbst erwachsendenGeschäfts«
Erleichterung in dem dortige» Schlosse ei» kostenfreiesLokal zu bewilligen, bewogen gefunden, durch die
gesetzliche Mebrhcit zu beschließen, Ew. Majestät allerunterthänigst zu bitten:

es möge Allerhöchstdenselbcngefallen, die Sitzung des Rheinischen Provinzial. Landtages nach
Coblenz zu verlegen und ihm im Schlosse daselbst ein geeignetes Geschäftolokal Allergnädigst
anweisen zu lasse».

Wir ersterbe» i» tiefster Ehrfurcht :e.
Düsseldorf, den 25. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster :c. :c.

Die Ordnung und Sicherheit der Aufbewahrung der landständischcnPapiere und die möglichstPünktliche'« n°«<"ra.°r.
Ausfertiguug der landständischenSchriften machen es wünschenswert!), daß die Aufsicht über Beides,
soviel möglich, denselben zuverlässigenund kundigen Händen anvertraut bleibe.

Ew. Majestät getreue Stände fanden sich aus diesem Grunde bereits auf dem vorigen Landtage
veranlaßt, das Gesuch des landständischenNegistrators Jakob Schwitz um eine jährliche sirc Bcsol.
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düng zu berücksichtigen, und haben in Erwägung, zdaß derselbe mit Fleiß und Pünktlichkeit auf den bis»
hcrigen Landtagen sich der vielen ihm obliegenden Arbeiten entledigte, so wie der Familienverhältnifse
desselben, und in Betracht, daß der Negistrator der WestphälischcnStände ebenfalls ein Iahrgehalt von
Einhundert, Thalern außer seinen Diäten während der Landtage bezieht, die Gewährung eines gleiche»
Gehalts vom 1. Juli 183? ab, beschlossen.

VZcgeneines Mangels in der Form wurde der damalige Beschluß jedoch nicht zu Allerhöchster
Genehmigung vorgelegt.

Ew. Majestät erlauben sich demnach getreue Stände nunmehr
die Bewilligung einer jährlichen firen Besoldung vo» Einhundert Thalern, außer den Diäten
von zwei Thalern bei den Landtagen, für den ständischenNegistrator Jakob Schwitz, vom
1. Juli 1837 ab, und in der Folge für die Dauer seiner Amtsführung als solcher, in monat«
lichen Raten aus der ständischenKasse zahlbar,

zur AllerhöchstenGenehmigung untcrthänigst vorzulegen.
Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c. «
Düsseldorf, den 24. Juli 1841.

Nllcrdurchlauchtigster :c. :c.

,<> 3,°la!>il,. -!)ie getreuen Stände der Rhcinprovinz habcil von der Beschwerde eines Abgeordneten aus dem Kreise
<ä.«.Vtc»lrsay. ^^ darüber:

daß der durch die Klcisständc des gedachten Kreises einstimmig festgestellteNotabilitäts-Steuersatz
von 20 Thalern von der Königlichen Regierung zu Düsseldorf auf 60 Thaler erhöht und diese
Verfügung durch das Ministerium des Innern bestätigt worden,

Anlaß genommen, die in dieser Beziehung durch des Hochseligcn Königs Majestät auf den Antrag
des vierten Landtags erlassene dem fünften Landtage unter Z 20 eröffnete Bestimmung in Erwägung
zu ziehen, und sind die getreuen Stände dadurch zu der Ansicht gelangt, daß es in der Absicht des
AllerhöchstenGesetzgebers nicht gelegen haben könne, die Befugnisse der Kreiöstänoe in einer solchen
Weise, wie hier geschehen, zu beschränken, daß es demnach ihre Pflicht sei, die Hülfe Ew. Königlichen
Majestät zu erbitten, damit ein solcher Fall sich nicht wiederholen möge.

Bei der Berathung über den vorliegenden Gegenstand sind dem Landtage zwei Verfügungen durch
eines seiner Mitglieder vorgelegt worden, wovon die eine durch das Königliche Ober-Präsidium unterm
23. Mai 1837 an die Königliche Negicruug zu Düsseldorf, die andere vom 2. Juni 1837 durch die
Königliche Negierung zn Aachen an den Landrath zu Iülich, Behufs Mittheilung an die Krcisständc,
gerichtet ist; in beiden wird angeführt, daß in der Nhcinprovinz nur darum ländlicher Grundbesitz zur
Theilnahme an den Landraths-Wahlen befähige, weil es an einer hinlänglichen Zahl von Rittergütern
fehle, eine Deutung, wozu weder das AllerhöchsteGesetz, die Landraths-Wahlen betreffend, vom 17.
März 1828, noch irgend eine andere den Ständen bekannt gewordene Aeußerung des HochscligenKönigs
Majestät berechtigen, welche aber wohl die Veranlassung gewesen sein mag, daß der Herr Minister des
Innern sich zur Genehmigung eiucs so hohen Steuersatzes bewogen gesunden, um den Rittergütern die
Konkurrenz zu erleichtern.

Aus diesem Grunde, und da eine solche Interpretation, wenn ihr nicht widersprochen wird,
allmählig dazu kommt, in der Ausübung als eine gesetzliche Bestimmung betrachtet zu werden, halten
sich getreue Stände auch dazu verpflichtet, Ew. Königliche Majestät allcrunterthänigst zu bitten:

daß es Allcrhöchstdcnsclbengefallen möge, die Vorkehrung treffen zu lassen, baß der Rhcin¬
provinz die Wohlthat der gesetzlichen Anordnung in der ganzen Ausdehnung der Allerhöchsten
weisheitsvollen Huld zu gut kommeund daher fernerhin nicht mehr geschmälert werde.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den 25. Juli 1841.
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Unter den Bitten, welche die rheinischen Landtage an den Stufen des Thrones niederlegen, pflegen die, " ^"'.
welche auf Gesetzgebung-Angelegenheiten sich beziehen, die wichtigstenzu sein. Den jetzt versammelten ^„.
Ständen legt die öffentlicheMeinung, die sich in vielseitigen Anträgen kuud gegeben, die Pflicht auf,
eine solche an Ew. Majestät in Untcrthänigkeit gelangen zu lassen. Die Allerhöchste Gewährung derselben
wird im Nbcinlandc mit dem allgemeinsten Danke aufgenommen und verehrt werden; sie ist hervorgerufen
durch die dem rheinischen Rechte dcrogircndcn Bestimmuugen der AllerhöchstenKabincts« Ordres vom 6.
März 1821, vom 3. Februar 1833, vom 2. August 1834, vom 25. April 1835, vom 30. September 183L,
und die Ministerin!-Reskripte vom 7. Mai 1821, vom 6. April 1822, vom 18. März, vom 1. Novem¬
ber und vom 22. Dezember 1833.

Was die angeführten Gesetze und Verordnungen, in Anbetracht der sie betreffenden Anträge,
wesentlich charaktcrisirt, liegt darin, daß sie, der rheinischen Rechts- und Gerichtsverfassung gegenüber
cin crzeptionellcs Rechts-Verhältniß geschaffen, dessen Beseitigung die vorliegenden Anträge bezwecken,
indem sie die Zurücknahme der besagten Königlichen und ministeriellen Erlasse und die Wiederherstellung
des früheren Rechts- und Gerichts-Zustandes erbitten.

Die getreuen Staude haben beim ersten Hinblickenauf den Gegenstand ihrer Berathung die Ernst¬
haftigkeit und Bedeutsamkeit der Veziehuugen nicht verkannt, welche Umsicht uud Bcdachtsamkeitgebieten,
wenn eo sich von Abrogation bestehenderGesetze, besonders aber solcher handelt, so dem gesammten
Staatointeresse entsprossenund unmittelbare Emanationeu des Souverainitäts-Rechtes sind. Die Stände-
Versammlung hat sich der Ueberzeugung nicht verschlossen, daß selbst die sehnlichstenWünsche, welche
provinzielle Eigenthümlichkeitenund rechtliche Ansprücheerzengen, da nachstehenmüssen, wo unabweislichc
Rücksichten auf das allgemeine Wohl maaßgebend hervortreten ,^ ^,. ,.^ ^ . ^ .

Die gehorsamsten Stände anerkennen die Nothwendigkeit der Einheit der Strafgesctzgebung ,m
ganzen Reiche, in Ansehung der Verbrechen, welche die Eristenz und die Verfassung des Staates bedrohen
oder die AllerhöchstePerson des Königs Majestät berühren. Neben diesem Anerkenntnis) bewahren sie
indessenden Glauben, Ew. Majestät Weisheit werde, mit Allergnädigster Beachtung des provinziellen
Prinzips, dem rheinischenRechte in allen Fällen, wo das erwähnte Erforderniß der Einheit sich nicht
mat. seine Geltung zu belassen oder wieder zu geben beschließen.

Ew Majestät erlauben sich die getreuen Stände ehrerbietigst vorzustellen, daß sie im Sinne dieser
sondernden'Ansicht, die Verbrechen und Vergehen, deren Verfolgung und Bestrafung Gegenstand der
allcgirtcn Gesetze und Verordnungen sind, in zwei Kathegorien zu theilen sich veranlaßt gesehen, deren
eine das Staatsverbrechen, den Hochverrath uud die Majestäts-Bclcidiguugen im engeren Sinne, die
andere die Dienstvergehen der Beamten und die gegen Beamte verübten Verbrechenund Vergehen begreifen.

Wenn Ew Majestät gehorsamste Stände in Betreff der Verbrechen der ersten Abtheilung zu der
Einsiä/gelangt sind, daß Einheit der Strafgesetzgebung, sowie der gerichtlichenKompetenz und Einför¬
migkeit in dem Verfahren erforderlichsind, so haben sie andcrntheils von der Ueberzeuguugsich nicht trennen
können daß die Verfolgung uud Bestrafung der Verbrechen und Vergehen der zweiten Klasse auf der
Bahn des rheinischengemeinen Rechtes mit Sicherheit bewirkt werden könne, daß sonach ein Abweichen
davon kein auf ein vorhandenes Staatsintercsse gegründetes Bedürfniß sei.

^!t auch in den Augen der getreuen Stände die Rücksichtauf die Angemessenheitgleichmäßiger
Bcstrafun i der Dienstvergehe» der Staatsbeamten nicht unerheblich, so hat sie ihnen doch nicht durch ein
drinalickeo Etaatoin.eresse in dem Maaße uuterstützt geschieuen, daß sie eine auch nur theilweise Abschaf.
sung der in der Provinz bestehendenRechts-Verfassung zu motiviren geeignet wäre.

Sollten inzwischen Ew. Majestät sich nicht bewogen ftndcn, d.c eben gehorsamst vorgetragene
Ansichtfür die überwiegende zu halten, so glauben die getreuen Stände jedenfalls die Meinung, daß,
selbst bei Anwendung der durch das Allgemeine Landrecht verhängten Strafen auf derartige Vergehen,
das formelle Verfahren nach dem rheinischenProzedur-Coder zu bewahren möglich sei, als n.cht unbe-

z



152

gründet erachten nnd darin die Hoffnung schöpfen zu dürfen, Ew. Majestät werden geruhen, auf die
angedeutete Vereinbarkeit des Verfahrens nach den Vorschriften des Criminal-Prozedur-Coder mit der
Anwendung der Strasbcstimmuugen des 20. Tit. des Allgemeinen l,'andrechts huldvolle Rücksichtzu
nehmen. Auf Ocffcntlichkcitund Mündlichkcit beruhend, hat dieses Gerichtsverfahren in der deutschen
Volkstümlichkeit der Rheinländer einen hohen Werth, den die Vertreter der Provinz in ihren landstän¬
dischen Verwendungen bei Ew. Majestät ehrfurchtsvoll geltend zu machen immerdar verpflichtet sind.

Zu den Vergehen, welche an Beamten verübt werden, übergehend, beehren sich die unterzeichneten
Stände die von ihnen aufgefaßte Ansicht untcrthänigst vorzubringen, daß Hinsichts der Verfolgung
derselben sowohl als deren Bestrafung ein Verlassen des rheinischen Rechts und des damit verbundenen
Gerichtsverfahrens durch keinen Staatszwcck bedungen erscheine; daß die in beiden enthaltenen Disposi¬
tionen in allen Beziehungen als ausreichend zu betrachten und das Aufheben derselben als ein durch
keine Nothwendigkeit angerathencs Bciseitcsctzendes dem rheinischenSinne tief eingeprägten Grundsatzes
der Gleichheit vor dem Gesetzeund dem Richter angesehen werden dürfte.

In den Anträgen, welche der Stände-Versammlung zu der gegenwärtigen gehorsamsten Eingabe
den Stoff darbieten, sind an der Seite der erörterten Rechts-Verhältnisse einige materielle Nachtheile
entwickelt, welche mit der Anwendung der Prozeß-Ordnung auf die Dienst-Vergehen der Beamten und
die Vergehen gegen dieselben verbunden sind; — eine ehrerbietige Hindcutnng darauf wird hier genügen.
Sie bestehen in der aus diesem Verfahren erwachsendenGeschäfts-Vermehrung, wodurch die Gerichte,
welche vorhin es vermocht hatten, ohne Rückstände sich zu bchauplcn, seit der Ausdehnung, so dem
Inhalte der AllerhöchstenCabinets-Ordre vom L. März 1821 gegeben wurde, außer Stand gesetzt sind,
ihre amtliche Aufgabe mit der Schnelligkeit zu lösen, welche die Iustizpflege fordert, und ferner in dem
durch dasselbe verursachten weit größeren Kostcnanfwandc, als der ist, welchen das frühere Prozeßver¬
fahren nach sich zog.

Im Eingange dieser uutcrthänigen Darstellung haben Ew. Majestät getreue Stände der öffcnt«
lichcn Meinung, als einer Aufforderung zu dem Schritte, welcher sie an die Stufen des Thrones führt,
zu erwähnen sich erlaubt. Sie bitten Ew. Majestät, die eben so untcrthänige als freimüthige Aeußerung
ihnen zu gestatten, daß die Einführung der legislativen Anordimngen, deren Folge eine thcilweiseAufhebung
der rheinischen Gesetzgebungund ein Verdrängen der Oeffentlichteit und Mündlichkcit aus dem rheinischen
Rechtölcbcn ist, dem Gefühle der Rheinländer wehe gethan. Sogar die Erinnerung an die bcllagcns-
wcrthen Vorfälle einer bewegten Zeit, so die Auonahmsmaaßregeln erzeugt, hat den Eindruck nicht als¬
bald beschwichtigen könne», den die exzeptionellenGesetze auf sie, die an der Wiederkehr besserer Tage
nie gezweifelt, machen mußte. Die Erkenntniß einer unbestreitbaren Rcgierungs-Nothwendigkeit hat es
allein vermocht, mit dem Ereignisse sie zu versöhnen und zu pfiichtmäßigemAnschließenan höhere Staats¬
zwecke sie aufzufordern, um auch hierin den Patriotismus zu bethätigen, der Ew. Majestät ergebene
Unterthanen des Rheinlandcs nicht minder beseelt, als die übrigen Stämme, welche sich glücklich schätzen,
der Volts-Gesammtheit anzugehören, über der Friedrich Wilhelm IV. Scepter waltet.

Die getreuen Stände geben an dem Fuße des Thrones Ew. Majestät die Erklärung ab, daß es
ihre Absicht nicht ist, gegen das Fortbestehen der AllerhöchstenKabinets-Ordres vom L.März 1821 und
vom 25. April 1835 eine Remonstration zu erhebe», erlauben sich jedoch in Ansehung der ersteren die
unterthänigstc Bemerkung, daß es ihren Nechtsbegriffen entsprechenderist, das Vergehen der Majestäts»
Beleidigung auf die AllerhöchstePerson des Mouarchcu und auf die Glieder der Königlichen Familie zu
beschränken, als sie in der Art auszudehnen, wie dies in der Criminal-Ordnung geschieht.

Mit der ausgedrückten Anerkennung der staatsrechtlichenErhcischung vereinigen die gehorsamsten
Stände das Verirauc», daß Ew. Majestät in Ihrer Weisheit und Gnade derselben eine Schranke da
zu setzen gewilliget sein werden, wo die unvermeidliche Nothwendigkeit dem provinziellen Rechte zu dcro«
giren aufhört, und zu befehlen geruhe« werden, daß in der Anwendung der Allerhöchsten Kadincts-Ordre
vom U. März 1821 die ursprüngliche Absicht des Gesetzgebers ferner nicht überschritten werde. Die
Ausdehnung, welche seit dem Jahre 1833 der besagten Verordnung gegeben worden, ist, die unterzcich-
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mten Stände dürfen es ihrem gnädigen Landesvater nicht verschweigen, ein Unglückfür die Provinz

""^Die trenaehorsamsten Stände haben nach genaner Erforschung der Rechts-Verhältnisse, welche
ihre Berathung umfaßt, nnd nach reiflicher Erwägung des Znsammenhangs derselben mit den S.aats-
E rich u g uud Zweckendie feste Ueberzeuguug gewounen, daß letztere, auf welche sie eme gew.ssenhafte
An ^ttam i. gerichtet, nicht im Entferntesten gefährdet werden durch die Gewahrung ^ uach,ch.ch en
3rüc^3 5er ept ouelleu G"'0c <« Hinsicht auf die gerichtlicheUutersuchungimd Bestra ung der
D ns33 e> m' d« Vergehen gegen Beamte, daß aber dadurch einem äußerst drückenden Uebelstan e

Justiz-Verwaltung werde abgeholfen werden. Am schmerzlichsten tr.fft da Uebel d.e

Rh wll ^ h^r Auhänglichkeit an das öffentliche und mündliche Verfahren bei der Vechand ung
ihr Rech s-Angelegenheiten; sie erkennen darin die sicherste Bürgschaft für eme loyale, feststand ,

die beruhigendste Gewähr für eine grundsätzliche gleiche Handhabung des Rechts.
als ein «olkothümliches Bedürfniß in dem Sinne der lebenden

^effentl,a>icl u» / Erhaltung ruhen tbcurc Intercffen und Hoffnungen. Der
Generation t.efe ^«^ gefaßt au ^nn^ ^ Vürgersinnes, den die erleich-
S.aa.s-Venval.nng selb ^" /' " ^"^ ,^,, Angelegenheit kräftig, uud verbreitet; sie sind
.erte Kenntn.ß nnd ^" ^,,f, v,r Zeit erreichten Civilisation des Rechts- «ndunverkennbar eine vollothumllchc Stutze der un .u»,.

Gerichts-Zustandes. versammelten gehorsamsten Stände fühlen sich von dem
Die zum ^^^ 'b'un chen .a t^ v am Begründung nachstehenderBitte der

Vertrauen erfüllt, daß Ew. Majestät .,„' ^,^en gernhen werden:
AllerhöchstenBeurtheiln«« ""'"'^u. ^ ^ 3. Februar l833, vom 2. August

daß, unter Aufhebung ^r ll.chochste ^ l ts ^ ^ ^ ^ ^^. ^^ ^

^^vrü"l822 2^^'M z 2u/!"Rovember uud vom 22. Dezember 18N, die Bestim¬
mte es lchn'n^ ""d des Ansehung der

V f! ung und Bestrafung der Dienstvergehen-der Beamten uud der Verge en welche gege»
V n verübt werden, wieder ins Leben treten und w.e früher befolgt werden sollen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben :e.
Düsseldorf, den 20. Juli 1841.

Allcrdurchlauchtigster :c. :c.

i^ >,.,. »mn 21 Mai v I. datirten Denkschrifthat die Rheinische Provinzial-Feuer-Societäts-Direktion ., Mmndcr.

^>7ä a ^gn,' mchre^e gesetzliche Bestimmuugen zu erlasse.,, um die §3 14, 02 uud 6L des Feuer-^.^
Sä Reglemeuts abzuändern, respee.ive zu ergänzen. Die treugehorsamsten Stände haben d.esem .,..««.
A.. e der gedachten Direktion ihre ganze Aufmerksamkeitgewidmet, uud gefunden, daß nn ezogenen
.7 der Begriff der Gläubiger, zu deren Sicherung die Vrauden.Md.gnngs-Gelder d.enen sollen, zu

.s.l iN Daß ferner die im Z UL den Regierungen gegebene Befuguiß, den Wiederausbau der
!«?"^ Nn- bauvt oder auf der alteu Baustelle zu untersagen, davon ganz zu diopensiren oder solchen
Gebäude u h^t^ ^ welche Real-Ansprüche auf das versicherte Gebäude
au ""'n, aude n V n^la ^ g^^^ ^^^^ ^^ ^^ ^^^ ^ ^^,^ ^^. ^,^ Schluß-Bestim-
'" ^/«.2 wo ach uur den im 8 14 bezeichneten Hppothekar-Gläub,gern von der in Rede stehenden
mung deo § 62, nwnach um ^ ^ ^^.^ ^,^ h^,^„^„ Schritte geschehen,

Dispen sat.on ^ach '^ " ^ "nd ^ ^^,„.f „., „,, ^„. ,„ ^en Versicherten geleistet
d.e Ausza lung der V"^uttmgWe ) ^.^ ^ ^ ^ ^,^^^,^ ^, ^,, .^^ .^ .,
werden solle, ,n manchen ^llcn schw" o^ ^ ^ ^,„ S^eietäts-Kataster vermerkten (irebitoren

^i^Un^ d^n^e^::^^ d^lrl. /« des Rheinisch. Gesetzbuchs alle ,ne zu gehören,
d!e auf das verbrannte Gebäude Privilegien- oder Hypotheken-Ansprüche haben.
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Zur Beseitigung dieser Mißstäude ist von der Feuer-Societäts Direktion vorgeschlagen worden,
die gesetzliche Verfügung zu erlassen:

1) ,/daß in allen Fällen, wo der Eigenthümer eines in der Landes-Anstalt versichert gewesenen,
„durch Feuer beschädigten Gebäudes, von dessen Wiederherstellung überhaupt oder auf der
„alten Brandstelle dispensirt werden will, er sich zunächstüber die Hypotheken-Freiheit dieser
„Stelle, oder über die Zustimmung sämtlicher deren Real-Berechtigte« zu dieser Dispcnsation
„ausweisen müsse, ohne solche Vorschrift nur auf jene Berechtigten zu beschränken, welche
„nach L 14 des angeführten Reglements in den Feuer-Socieläts-Katastern vermerkt sind."

Dieser Vorschlag ist den Verhältnissen ganz entsprechend, nur möchte näher bcstiimnt werden, wie
der Ausweis über die Hypotheken-Freiheit geführt werden solle. Denn da nach den Rheinischen Gesetzen
auf einem Immobil

») ein Privilegium haften kann;
I>) da ferner gesetzliche,gerichtlicheuud vertragsmäßige Hypotheken darauf bestehen können, wovon

nur beide letztere in allen Fällen der Eintragung nuterworfen sind;
«) da endlich der ursprüngliche Verkäufer, so lange der stipulirte Kaufpreis noch nicht ausgezahlt

ist, das Recht hat, die Auflösung des Kauf-Vertrags zu verlangen, welche, wenn sie ausge¬
sprochen wird, ihm das Eigcnthnm des Immodils wieder erwirbt;

so genügt ein bloßer Ertraet aus dem Hypothekar-Register durchaus nicht, und es dürfte nach Kapitel
8 und 9 Titel 18, Buch 3 des bürgerlichen Gesetzbuchs ein Reinigungs-Verfahren einzuleiten, und auch
den unter Position e. bezeichnetenGläubigern aufzugeben sein, hierin ihre Ansprüche geltend zu machen.

Der Fall wird wohl oft vorkommen, wo der Eigenthümer des zerstörten Gebäudes gar keinen
Erwcrbstitcl besitzt, und dieser solle doch als Einleitung zu dem Nriniguugs. Verfahren transscribirt
werden. Hier würde wohl nur durch eine gesetzliche Bestimmung zu helfen sein, vermöge welcher ein
amtlicher Auszug aus deu Braud - uud Grundsteuer-Katastern, welcher aber auch die Angren;er und die
Bezeichnung der frühern Besitzer oder Eigenthümer, wenigstens bis zu zehn Jahren rückwärts cuthalten
müsse, die Stelle des Erwcrbstitels vertreten könnte.

2) „Daß gleichzeitig den Partheicn eine Frist bestimmt werde, um sich über den Bezug der Ent,
„schädigungs-Gcldcr rechtsgültig zu ciuigcn, widrigenfalls letztere, bis diese Einigung oder eine
„rechtliche Entscheidung erfolge, in der Königlichen Baut zu deponiern seien."

Die trengchorsamstcn Stände haben hierbei zu bemerkengefunden, wie diese Einigung uud auch
die unter i"»». 1. vcrlauglc Zustimmung der Gläubiger selbst uach dem in vorstehender Weise beendigten
Rcinigungs-Verfahren schwer so zu erreichensein dürfte, daß sie allen gesetzlichenAnforderungen entsprechen.
Gehören z. V. Minderjährige zu den Rcal-Gläubigern, so würde in Fällen, wo aus dem Erlöse nicht
alle Ansprüche ihre Befriedigung finden, eine Einigung unmöglich werden, ohne die Vorschriften des
Art. 467 des Civil-Coder zu erfüllen. Dies wäre aber weitläufig und kostspielig. Es müsse daher
bestimmt werden, daß der Vormund mit Zuziehung des Ncbcnvormunds eine solche Einigung zu treffen
befugt, uud dabei an die specielle Genehmigung des Famielien-Raths gebunden sei.

Die Dcposition der Eutschädiguugs-Gelder iu der Baut würde, durch zweimalige Einrückuug in
das Amtblatt der Negierungs-Bezirke, worin die zerstörten Gebäude gelegen sind, bekannt z» machen
sein, und müsse dieser Bekanntmachung die Wirkung eines Subhastalions-Urtheils in dem Umfange
zustehen, daß darauf ein gesetzliches Rang-Verfahren begründet werden könne.

3) „Daß in allen Fällen, wo die in Rede stehende Diepeusation nicht verlangt werde oder nicht
„erfolge, dem Beschädigten zur Wiederherstellung die Frist eines Jahres bestimmt werde, bei
„deren erfolglosem Ablauf die Befugnis) auf die betreffenden Hypotheken-Gläubiger übergehe,
„die Herstellung der zerstörten Gebäude in weiterer Jahresfrist gegen Bezug der Vcrgütiguugs«
„gcldcr nach Maaßgabe des 8 65 des Reglements zu bewirken."

Auch dieser Vorschlag scheint zweckmäßig. Nur dürfte noch zu bemerke» sein, daß den Gläubigern
auf den Grund des Art. 1166 des Civil-Coder auch schon früher, d. h. vor Ablauf des ersten Jahres
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Mattet sein müsse die Einweisung in die Rechte ihres Schuldners richterlich zu verlangen. Wird aber
Profil., so möchte die gedachte Anweisung Kraft des Gesetzes

»ack Adresse st eintreten, wie es die Provinzial - Feuer - Soe.etats - D.rekt.on m Antrag gebracht hat.
fallen 2cn hätten die Bürgermeister aber für die gehörige Verwendung der auf solche Art dem
w^l.m,ä„l.,'^r zu zalilcnden Entschädigungssummespeciell zu wachen.

E7a bt ms 3igem hervor, wie der vorliegende Gegenstand von großer legislativer Wichtig.
f.-.'t ist und eine allseitige Erwägung vieler Verhältnisse und der in der Provinz bestehenden verschieden.

' Deofalls hat der sechste rheinische Landtag beschlossen: Ew. Majestät

di^vo^
vorMeaen und Allerhöchstd.ese.benzu bitten, einen diescn Gegenstand betreffenden Gesetz-Entwurf ver¬
breite» und ihu an die nächste Stände-Versammlung zur Begutachtung gelangen zu la„e».

Die .rcugehorsamsten Stände glaube» ferner Ew. Majestät bitten zu müsse», Allerhöchftdieselben
möaen ,u befehlen gernhen: daß D'spensen wegen Verlegung von Neubauten auf andere Bauplätze
ü„d Dispensen vom ^Wiederaufbau nur in äußerst seltenen gälten und nur aus sehr wichtigen Gründen

Stände in Untertänigkeit wiederholt darauf au, daß es Ew.

Ma.'eNät aefallen möge, der Provinzial-Feuer-Versicherungs-Direktion eine ständische Verwaltnngs.
Majestät g°l""'" " ^ , „theilenden Dispensa.ionen gutachtlich zn hören wäre.
Eomnussion '" ^"'^^.^neiche z Y ^ ^ ^ ^.^ ^^^ ^^ ^^^^ ^ ^^

!:d!:g^Ä2'frd3e2^o:^ eine Wahl zn treffen, welche mit der erforder.

l.chen Stimmenmehrheit g^^'st:^^^ ^^^^^ ^„ ^^.^
Landrath Grafen von Voos;

'„ „ Stadtrath Dictz;
und „ „ Gutsbesitzer vou Nunkel.

Ew. Majestät werden gebeten, diese Wahl geneigtcst zu bestätigen, im Falle sich die Vorschlag«
AllerhöchstderoBeifalls erfreuen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht:c.
Düsseldorf, den 15. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster :c. :c.

E M...stät treuaeborsamste Stände der Nheinprovinz haben mehrere Anträge, die Veröffentlichung
Besprechung derselben so wie aller innern Landes-Angelegenheiten in

« ^ E^ «ng eines Strafgesetzes in Preßsachen an die Stelle der jetzigen

^v"^ erhalten, und haben sie znm Gegenstande einer ernsten Berathung

""""'"'<^' Majestät haben, aus Allerhöchst eigener Bewegung, die Veröffentlichung unserer Protokolle
Nat en äeruht. und der Rheinische Provinzial-Landtag hat bereits seinen unterthänigsten Dank für

zu gc,latl ^ Nefuaniß an den Stufen des Thrones niedergelegt.
^ ^'tr wma a. bereits auch schon die Vortheile bewährt, die für den Staat sowohl, als für

., ^'^ m.'..,.,..m. der Provinz, von einer solcheu Veröffentlichung zu erwarten waren. Was
benifft, so sind die getreue« Stände dadurch veranlaßt worden, die

A e egenhe n der Presse im Allgemeinen einer gründlichen Erörterung zu unterwerfen, und sie erlauben
Nck das Resultat derselben Ew. Majestät allerunterthänigst vorzutragen.
^ "^ einer freien und anständigen Publieität durch Schriften und öffentliche Blätter
ist vor A em a.erlannt worden, und sollte diese Nothwendigkeit näher noch bewiesen werden muffen.

22. scüsul.
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so würden wir uns auf den Inhalt der merkwürdigen Kabiuets-Ordre vom 20. Februar 1804 beziehen,
in welcher Se. Majestät der höchstselige König die Vortheile einer solchen Publicität Allcrhö'chstsclbst
anerkennen, und sie, in dem Interesse des Staats und der Verwaltung, geschützt und gefördert wissen
wollen. Die Aufgabe aber, dem nützlichenGebrauche der Presse hinreichende Freiheit zuzusichern und
zugleich dein Mißbrauch derselben Schranken zu stellen, ist bis jetzt weder durch Anwendung präventiver
noch repressiver Maaßregeln genügend gclösct worden.

Alle in verschiedenen Ländern gemachten Versuche, um auf dem Wege einer repressiven Gesetz¬
gebung deu Mißbrauch der Presse zu verhindern, sind'unvollkommen, unzureichend, und folglich auch
erfolglos geblieben, und dennoch schien einem Theile der Versammlung dieser Weg der einzige, der zum
erwünschten Ziele dereinst führen könne; denn wie wenig es der durch Censur ausgeübten Präventiv-
Gesetzgcbuug bisher gelungen sei, die richtige Grenze zwischen dem legitimen Gebrauch der Presse und
dem Mißbrauch derselben zu ziehen, ist leider nicht zu verkennen.

Ew. Majestät scharfem Blicke und tiefer Einsicht ist gewiß der Ucbclstand nicht entgangen, der bei
einem täglich znnchmcudeuBedürfnisse der Öffentlichkeit, durch die der Ecnsur gegebenen zu strengen
Instruktionen und den fast nnucrmcidlichcn Mangel an Einförmigkeit in ihrer Anwendung herbeigeführt
worden ist. Die Eensur sollte, dein Wille» und den Worten des Gesetzgebers gemäß, keine ernsthafte
und bescheideneUntersuchung der Wahrheit hindern, weder den Schriftstellern ungebührlichen Zwang
auflegen, noch den freien Verkehr des Buchhandels hemmen. Es ist aber nicht zu verkennen, daß sie
gänzlich von dieser ihr gegebenen Weisung abgewichenist, und daß sie in die Grenzen ihrer ursprüng¬
lichen Bestimmung zurückgeführtwerden müsse. Nur zu oft tritt der Fall ein, daß die bescheidene Bespre¬
chung der inneren Landes-Angelegenheiten untersagt wird, indem ihre Veröffentlichung lediglich dem Er¬
messen und folglich der persönlichen Ansicht und Acngstlichkettjedes einzelnen Censors anheim gestellt
bleibt. Alle nachteiligen Folgen des jetzigen Wirkens der Censur brauchen wohl nicht hier wcitlänftig
auseinander gesetzt zu werden; sie sind auf dem Rheinischen Provinzial-Landtage, sowie bereits schon auf
dem Preußischen, gründlich erörtert worden, und sie haben das dringende Bedürfniß einer Revision aller
Censur-Vorschriften herausgestellt.

Die trcugehorsamsten Stände der Nhcinprouinz glauben daher von der Gnade und den hochher¬
zigen Gesinnungen Ew. Majestät die Erlassung eines vollständigenCeusur^Gcsctzcosich erbitten zu dürfen,
in welchem, mit Berücksichtigungder hohen Stnfc der Geistesbildung, auf welcher Preußen steht, der
Gebrauch der Presse so frei wie möglich gelassen und gegen jede willkührlicheBeschränkung von Seiten
der Censur geschützt sei.

Sie stellen es auch ehrfurchtsvoll dem AllerhöchstenErmessen anheim, ob es nicht zweckmäßigsein
würde, nebst dem Ober-Censur-Collegium auch noch Provinzial - Censur - Collegien zu errichte», welchen
eine rasche Entscheidung über die alleufallsigcn, zwischenVerfasser und Censoren sich noch erhebenden,
Uneinigkeitenanvertraut sei» würde.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den 22. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster,c. «.

,?. Polizei. Ver Abgeordnete der Stadt Düsseldorf hat die Verwendung der treugehorsamstcn Stände dahin erbeten,
«l"«"""^ °°" bei unserm Allcrgnädigsten Lcmdcsvatcr darauf anzutragen: „daß die bis jetzt in ihrem ganzen Umfangt

auf der Stadt mit L250 Thaler jährlich haftendePolizei-Kosten ganz ober thcilweise, wie dieses in Cöln,
Aachen, Clcvc nnd Wesel besteht, von der Staats-Kasse übernommen würden."

Die trcugehorsamsten Stände haben sich mit der genauen Prüfung des Sachverhältnisses und wie
sich jenes in ähnlichen Städten gestaltet, befaßt und glauben zur Begründung ihrer Ansicht folgende That,
fachen anführen zu müssen.
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Das Gesell vom 30 Mai 1820 8 10 bestimmt: „daß in den Macht- und mahlsteuerpfiich-

<ige„ S^.en 2 e"v!ndc? städtischenVerwaltung unabhängige Polizei-Ober-Behörde besteh, die

^^D^2m^ Düsseldorf auch Anwendung zu finden da ein im
.> r ^7 7 ^, Steuer viel höherer Schlacht- und Mahlsteuer-Ertrag crz.elt w.rd, da ferner, abge-
Vergleich '"r ^l ss "^^ « ^ ^ ^^ ,^ ^^ ^^ ^^^ ^ „^^,^ ^^^.^^ ^,^,^^^

g1"'n!i7i.f3üMdorf a^Staalslostcn bestehen, und in Koblenz die Pol.zeikosten größtentheils vom

^^"^"tteügcho'rsamsten Stande haben in Erwägung gezoge«, daß in Düsseldorf die Polizei zum
Theil ;7St a s, Ne iernngs- und hauptsächlichzu gerichtlichenZwecken gebraucht mtthm the.lwe.se en
<5he,l zu """"/ ' ,,^,„ ,,,,..d. daß ferner daselbst ein durch den Staat besoldeter, von der siadt.<

scheu ^.)0lvc n)^u'c ' " " durch die einseitige Ertheilnng der Dienst-Instruk.io» an d.esen

^'^„^«, "« /"!.,»« »»f Koste.. °.. S,»d. .,«s ,°,,.,G«...».r« d. M«i.,m«
M.,e.. 'Me.nl, «^si>ei-Vcrwaltung gemischt hat, und aus den ob.gcn Gründen e,n gemischte

PUi!3r2wn.g^ ^ ^er ^ b.ll^rsche.nt, daß die Polizeiposten getheilt werden, uud sie

"üb" ^^^r:3:'^::'d^!^^ .tadt Dü.ldorf theilweise ans Staats.
tt'sten hernehmen, nnd dieselbe Vergünstigung auch bei andern Städten, d.e sich ,n denselben
Verhältnisse« befinden, eintreten zu lassen.

I» tiefster Ebrfnrcht ersterben :c.
Düsseldorf, den 23. Juli 1841.

«ufhüllc
ANcrdurchlauchtigster :c. :c.

Ew Königlichen Majestät gelreue Stände erlauben es sich, durch einen beim diesmaligen Landtage ... «2X
V77dem"b rdneten der Stadt Iülich gestellten Antrag veranlaßt, au e.n the.lwe.se schou be.m dr.t.eu
rbeinischen Provinz.al-^nd.age gestelltes Pe.itum zurückzukommen, naml.ch:

^ ^^msbrüna der dortigen Garni>on, und

H s nn de! Stadt Iülich »ns der zweiten in die dritte Klasse der Gewerbesteuer,
^as den ersten Theil des Antrags betrifft, so waren die damals obwaltenden uugunst.gen Sam-

ta.sveMttniss" ein^^grund, weshalb derselbe im Land.agsabschiede vom 30. Oetober 1832 abge-

^^" "Diese Verhältnisse haben sich jedoch seitdem in der Art gebessert, daß auch bei Vermehr.mg der
G.rniso7 ei.^ Ver ch'wn!rnng derselben zu befürchten steht, indem deren Grundursache, uaml.ch Ver.
.., ,. d.r ^eNun^saräben, durch deren Neinignng beseitigt,st.
^ "" r best^Z it an war das in Iülich garnisonirendeMili.air die Hauptuahrungsquelle der dor-

Von u> c,l r^) ^^ ^.^ ^^. ^ ^MWusse "^ Bewohner einer Festung ,n jeder
t,gen ^'"00)"", ^ ^ ^ ^ ^^ ^^^^^ ^^ ^,^^ Verücksichtignngwar
andern Qnel e des ^ " ^ ^ ^^^^ ^^^ ^.^^ ^^^.^^ ^,^,^ ^ch zwei Regimenter
schon zu Pfalz.,cher Z lu ) , ^^ ^ französischenFremdherrschaft die dortige Garnison
Infanterie garn.,0!.irtcn, unl. v>.>l.^ /

auch nie weniger als 1500 Mann ^ ^^ ^,^,^ ^,^ ^,^ ^^,,^^.^^ ,^ ^^^^ ^ ^^^
War ,»,n schon .n sn'pn" ^ , " st,^. Denn, obgleich auf einer der frequentesten

deren Verhältnisse sich noch ^ „besserten Straßenbaues wie der Vermehrung
Straßen gelegen gehen .br "^ "W ' ^ ^^ ^^^^ .^ ^ ^ ^^ ^^ ^^^
und gesteigerten Schnelligkeit der ^anspori»»".. , ^
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Ziele in schneller Durchfahrt entgegen eilen sieht, und wird sich diese Lage noch mehr verschlimmern, sobald
die über Dürcn geleitete Eisenbahn dem reisenden Publikum eine noch kürzere und bei weitem schnellere
Communikation mit den Nachbarstaaten eröffnet hat.

Deshalb ist für Iülich lein anderes Schuhmittel, um es vor gänzlichem Verfall zu sichern, als mög»
lichstc Vermehrung der Garnison, und erlauben die gctrcucsten Stände sich, diese von dem Abgeordneten
der Stadt Iülich ausgesprochene Bitte im Interesse der Hauptstadt des Herzogthums Iülich in aller
Unterthänigkeit ;u befürworten.

Was den zweiten Theil des gehorsamsten Antrages betrifft, so sind die getreuen Stände nach
reiflicher Prüfung aller obwaltenden Verhältnisse nicht weniger von dessen Begründung durchdrungen;
denn die Sladt ist auf einen höchst unbedeutenden Kleinhandel, und, der Gäste in der Regel entbehrende,
Wirthschaften beschränkt,und wird deren Gewcrbthätigkcit in einen immer kleineren Kreis beengt, so daß
sie kaum mit den nächstenkleineren Städten und Flecken der Umgegend Concurren; halten kann.

Unbegreiflich erscheint es daher, wie unter den obwaltenden Verhältnissen diese Stadt mit den
Städten Eupeu, Düren, in die gleiche zweite Stufe der Gewcrbstcucr classificirt werden konnte.

Ew. Königlichen Majestät, deren forschendemGeiste und durchdringendem Blicke nichts entgeht,
wird zweifelsohne aus dem mehrmaligen Besuche der Nheinprovinzen erinnerlich sein, wie die
genannten Städte durch Vielseitigkeit der Industrie, wie durch Mannichfaltigkeit der Fabriken, sich aus¬
zeichnen, wie ein reges Leben dort besteht und nie rastender Eifer, durch Lage und Natur begünstigt, der
Nahrung stets neue Quellen öffnet, wogegen das arme Iülich als Verlorner Mittelpunkt dreier Haupt»
Verbindungsstraßen dem Durchreisenden auch nicht einen Gegenstand des Interesses darzubieten vermag,
weil Lage und Ocrtlichkcit dem freieren Aufschwungder Industrie hemmend entgegen treten.

Alle früher Seitens der Stadt durch den Instanzenzug der Behörden gemachten Vorstellungen
haben keine Abstellungdes Mißverhältnisses herbeigeführt; wobei noch besonders darauf anch Rücksicht zu
nehmen ist, daß derselben auch nie mehr als die dritte Klasse des Scrviscs zuerkannt worden ist.

Die allcrgctreuestenStände erlauben sich daher in wohlerwogener Berücksichtigungaller dieser Ve»
Hältnisse, welche die volle Einstimmigkeit der Berathung dieses Gegenstandes herbeigeführt haben, in aller
Unterthänigkeit darauf anzutragen, daß es Ew. Königlichen Majestät gefallen möge, huldreichst zu
befehlen:

1) daß die Stadt Iülich aus der zweiten in die dritte Klasse der Gewerbesteuer möge herab»
gesetzt, und

2) daß auf möglichste Vermehrung der Garnison, so weit die militärischen Dispositionen es
gestatten, in genannter Stadt möge Bedacht genommen werden.

Wir verharren in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den 1. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster,c. ,e.

,i. Vergütung Echon früher haben die Gemeinden bei Wesel un5 Wahn Klage geführt, daß sie durch die mit den
lel den «tttille. jährlichen Schieß-Ucbungen der Artillerie-Brigaden des 7. und 8. Armeekorps verbundene Einquartierung
"ln'^i^Wllhngegen die andern Bewohner der Provinz unvcrhältnißmäßig beschwertwürden, und daher die Verwen«

und Wesel, hung, der Stände-Versammlung angerufen.
Die zum fünften Landtage versammelt gewesenen Stände haben auch sich bewogen gefunden, di«

Bitte auszusprechen:
die Truppen, welche zu dem angegebenen Zwecke zusammengezogen werden, entweder in Zelte
oder Baracken unterzubringen, oder den Vequartierten eine angemesseneEntschädigung anweisen
zu lassen.
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Ew. Majestät haben auch Allergnädigst geruhet, durch Allerhöchste Kabinets« Ordre vom 3. April
1839 eine außergewöhnliche Entschädigung bedingt zuzusagen, allein da die Bedingungen, unter welchen
die Entschädigung zugesichert ist, der Art sind, daß die Allerhöchstelandesväterliche Absicht nur nach sehr
vielen Weitläufigkeiten und selten zur Ausführung kommen würde, so ist von Neuem der Antrag gestellt
worden, die frühere Verwendung zu erneuern.

Die unterzeichnetenallcrgetreucsten Stände haben die Ueberzeugung, daß die fraglichen Gemeinden
durch die mit den jährlichen Schieß-Uebungen verbundene Einquartierung, besonders da es an Ställen
fehlt, mehr als alle andere Gemeinden der Provinz belästigt werden; sie sind der Meinung, daß die unbe«
dingte Zusichcrung einer Gcldciitschädigung für die Quartierträgcr nicht füglich wird stattfinden können,
die Nachsuchung der bewilligten außerordentlichenEntschädigungaber großen Schwierigkeiten und Weitläufig«
kcitcu uuterliegt, und glauben also, daß in Errichtung von Baracken zur Unterbringung der Mannschaften
und Pferde das beste Mittel zur Erleichterung der benannten Gemeinden um so eher könnte gefunden
werden, als das zur Errichtung erforderliche Kapital durch die jährlich erspart werdenden bedeutenden
Scrvis-Gelder verzinst werden dürfte.

Von dem Wuuschc beseelt, daß keine Gemeinde der Nheinprovinz Grund zur Klage der Ueber«
blirdung finden möge, wagen sie daher die allerunterthänigstc Bitte:

Ew. Majestät wollen gcruheu Allergnädigst zu befehlen, daß bei den Gemeinden Wahn und
Wesel zur Unterbringung der zu den jährlichen Schieß-Ucbungcn sich versammelnden Artillerie«
Brigaden Baracken zu deren Unterbringung errichtet werden sollen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht:e.
Düsseldorf, den 23. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster :c. :c.

Ein Abgeordneter im Stande der Städte hat den trcugehorsamsten Ständen eine Bitte eingereicht, dahin 2«. Thicrquäie.
gehend, daß ein Pönal - Gesetz erlassen werden mög», nm dem unnöthigen Mißhandeln, Martern und "'
Quälen der Thiere zu begegnen.

Wir haben dieses Gesuch, und den Bericht des dritten Ausschussesunserer Versammlung gehörig
berathen und in Erwägung, daß die Klagen über unnöthige Thicrquälerci, wie solche in dem allerunter«
thänigst beigefügten Berichte des erwähnten Ausschussesuähcr dctaillirt sind, täglich häufiger werden,
daß durch diese Beispiele die Gemüther der Jugend dcmoralisirt, verhärtet, und selbst ihre Gefühle gegen
die Leiden der Menschheit abgestumpft werden, ferner, daß um diesem Unfug Schranken zu setzen, in andern
Staaten, namentlich in England, Verordnungen erlassen worden sind, welche den wohlthätigsten Einfluß
dadurch, daß jetzt seltener Fälle dieser Art vorkommen, erweisen, erlauben sich trengrhorsamste Stände,
diesen Gegenstand Ew. Majestät weiser Fürsorge allciuntcrthänigst anzuempfehlen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht:c.
Düsseldorf, den 10. Juli 1841.

Bericht des Ausschusses über den Antrag, die Thierqualerei betreffend.

Der Autrag des Herrn Abgeordneten geht dahin, des Königs Majestät zu bitten, gegen Thier«
Quälerei eine gesetzliche Pönal-Bestimmung zu erlassen.

Der Referent, mit dem Antrage vollkommen einverstanden, erklärt sich darüber wie folgt:
Es ist unverkennbar, daß ein Theil der Thicrwclt, dem Menschen so nützlich und angenehm, auf

eine unerlaubte, unverantwortliche und empörende Weise grausam mißhandelt wird. Hierzu gehören:
18'
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1) Das Anstrengen der Pferde, Zug' und anderer Arbcitsthiere über deren Kräfte, und gewöhn«
lich noch bei vernachlässigter Pflege und kaum halbem Futter, wo dann verdoppelte Schläge
letzteres ersetzen müssen.

2) Das Fahren mit Hunden mit Lasten ihre Kräfte weit übersteigend, welchemman wohl durch
Ueberhitzung die jetzt häufiger vorkommendenFälle der Wuth zuschreibendürfte.

3) Das Hetzen der Mctzgcrhundc beim Viehttcibe», in größeren Städte» fast gänzlich abgeschafft,
in kleinen aber noch allgemein üblich, wodurch das getriebene Vieh nicht nur allein in einem
blutig zcrbisscucm Zustande, sondern auch in solcher Aufwallung des Blutes zur Schlachtbank
geführt wird, daß man der Gesundheit halber Bedeuten tragen muß, solches zu genießen.»

H) Das Blenden der Vögel, um durch Beraubung des Sehvermögens solche zu anhaltendem
Schlagen zu zwingen, und die in solcher Masse aufgefangen werden, daß hierdurch wenigstens
thcilweise die Vermehrung der Raupen hergeleitet werden dürfte; endlich

5) Das ungewöhnliche, zugleichmehr als nöthig, schmerzlicher Weise Todten verschiedenerThier»
gattungen, häufig sogar ohue einen erlaubt gcltcude» Zweck zu verfolgen.

Diesem Unfug, dieser Gefühl- uud Gewissenlosigkeitder Menschheit zu steuern, hat am 5. März
vcrwicheucn Jahres der Fürst von Schwarzburg »Soudershausen, Günther Friedrich Carl Durchlaucht,
uaehsteh-eude trefflicheVerordnung erlasse»:

daß Jeder, der absichtlich ein Thier, sei es in seinem Eigenthum oder nicht,
1) auf eine ungewöhnlicheund zugleich mehr als nöthige schmerzliche Weise tödtct, vder
2) ihm, ohne einen herkömmlicher Maaßen als erlaubt geltenden Zweck dabei zu verfolgen,

Schmerzen und Qualen zufügt, oder doch
3) selbst bei vorliegendem erlaubtem Zweckedie Schmerzen uuuöthigcr Weise erhöht,
4) ein Thier durch Eutziehuug der zu seiner Eristcnz erforderlichen Nahrung uud Pflege quält,

und
5) ein Thier gegen dessen Natur oder über dessen Kräfte durch grausame Behandlung zur Errei«

chuug seiner Zwecke anstrengt,
sott der Thicrquälcrci für schuldig erachtet, uud mit Gefängniß bis zn <g Wochen oder mit einer
vcrhältnißmäßigcn Geldbuße bestraft, und diese Strafgelder dem Waisen-Vcrpflcguugs-Fonds
zugewendet werden.

So wie nun die Nothwendigkeit eines ähnlichen Gesetzes in unserer Monarchie nicht zu verkennen
ist, so würde die Anwendung desselbenfür die Folge minder zahlreich werden, wenn den Herrn Schul-
Inspektoren dringend anempfohlen würde, den Herrn Geistlichen und Elementar-Schullehrcrn, welchen
die erste Bildung der Jugend obliegt, einzuschärfen, dem Gemüthe der Jugend uuablässig und frühzeitig
hierüber die richtigen Empfindungen beizubringen, damit solche abgehalten werde, durch muthwilligcs Mar<
lern und Peinigen der Thiere ihr Herz zu verhärten, und dadurch selbst ihr Gefühl gegen die Leide»
der Menschheit abzustumpfen.

Der Referent erachtet es daher nicht allein für nothwendig, sondern als pflichtmäßig, für in
Rede stehende» Antrag unsern Allcrgnädigstcn König und Herr» unterthänigst zu bitten, daß Allerhöchst»
derselbe geruhen möge, ein Gesetz zn erlassen, welches diesem Unwesen ein Ziel zu setze» vermag.

Düsseldorf, den 27. Juni 1841.

Allerdurchlanchtigstev c. :c.

«'.einsangen Nntcr den vielen Anträgen, welche auf dem diesjährigen Landtage den getreue» Ständen zur Bevor«
serN.,chl,>i!,rn.,p^.ju„g bei Ew. Majestät vorgelegt wurden, fand sich auch ein Antrag, der die Erhaltung der Nachti'

galten in der Nheinprovinz bezweckt, und zu diesem Ende das Einfänge» dieser Singvögel so wie das
Zerstören deren Nester mit einer angemessenenPolizeistreife belegt wisse» will.
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Die aetreum Stände, anerkennend, daß die Erhaltung dieser Singvögel im Interesse des allgo.
^>c gcir^l ^ « , bcrücksichtiaend, daß diese Erhaltung bereits ,n mehreren

Thei!^e7^ z wr^ " c!<teror^ werde/unter denen diebische M.msterial.
^ ^m v 0 ^Pil 1807 diesen Gegenstand am ansführlichsten und zweckmäßigstenbehandelt,
wl en es Eu Ma chat'allernulerthänigst zu bitten, dieser Verordunng unter nachstehenden Modifikationen
m/di. aan-c Vrovin; gesetzliche Kraft Allergnädigst verleihen zu wollen.

«Ut i Das Fangen der Nachtigallen ist durchaus verboten. Wer dagegen frevelt, zahlt für
- ^ n, ,'^'ll nebst dem Verlust derselben, eine Polizcistrafe von fünf Thalern.
'"' ^ "" ' Niemand darf in' Zukunft eine Nachtigall, ohne Rücksicht, ob sie hier im Lande oder un
Auslande gefangen worden, in einem Käsig oder sonst eingeschlossen aufbehalten, widrigenfalls verfallt er

in ebendieselbe^.zechrafe. ^^^^ ^^^^ Nachtigallen besitzen, sind verpflichtet, der Polizeibehörde ihres
Maln.ortes davon in acht Tagen, von dem Tage der Verkündigung dieser Verordnnng an, Anzeige zu
chm," uud für die Erlaubniß, eiue Nachtigall ein Jahr behalten zu dürfen, sogleichfünf Thaler zur

M- Armenkasse muß der Besitzer in den folgenden Jahren, wenn er die Nach.i.
i,« alsdann noch hat, jedesmal iu deu zehn ersten Tagen des Monats Januar unanfgefordert be. der
Mize!beh7rde für die Armenkasseerlegen. Wer hierin sänmig ist, zahlt anstatt der füuf Thaler zur
"Irmeukassc den Betrag von zehn Thalern. ^ < <, <- ^ -

r 4 Derjenige, welcher eine Nachtigall von dem letz.geu Besitzer erhalt, 'st gehalten, solches
sofort d Polizei a znz igen, damit diese untersuche., köuue, ob nicht etwa «m d.eser Verordnnng aus-
zuwe!che>!, .n UnterMeif stattfinde. Wird diese Anzeige unterlassen, so w.rd der neue Besitzer der Nach.

..galt ebenso gestraft ^e,..„st aushebt oder zerstört, wird mit einer Geldstrafe von zehn

T^^leru nd in, U Vermögensfallemit einer Gesänguißstrafe von vierzehn Tagen elegt Da d,es aber
" n,, um. mutbwilliaen und ..»besonnenen Knaben geschieht, so werden d.e Eltern uud ^chul.
?7^ ! d r7 leae w s Gcbot cn Kindern einzuschärfeu, und ihnen überhanpt, in Rücksicht

^A."^ "schädlicher Vögel, vorzüglich der durch ihren reizenden Gesang die Natur
d.s tusyc^no , Empfindungen uud richtigere Vcgr.sse bc.zubr.ngen.
verscho..rndm ^t.gall.. ^.en^fi ^^ ^^^ ^^^^^^ ,^ ^^ ^.^ ^^^ ^^^^^

'^"^'^7 Geaenwärtige Verordnung soll durch das Amtsblatt bekannt gemacht werden. Alle land.
wie auch die Vorsteher der Armenkassenhaben auf die genaue Befolgung

de!clw'u wachen, und es haben die Bürgermeister in ihren monatlichen Pol.ze.benchten zu bemerke»,
,ve»n dieser Verord.mug irgend entgegen gehandelt werden sollte.

In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.
Düsseldorf, den 23. Inli 1841.

Allerdurchlauchtigster:c. ,e.
<?> ' . ^ ms.„'„ischenLandtage versammelten Ständen sind aus ihrer Mitte Klagen über dle,».N,^re«e,«

Beschrä»ku»gen geführt worden, denen angeblich die Grenzbewohner der ^,^,
Maaßregeln znr Abwehrm.g des Schleichhaudels nnterl.egen, nnd wovon behauptet

"""^tversamn^ Sta'n^ haw!l?Ml7g^2e Nn.ersnchnng anstellen lassen und gefnnden, daß

ein Thesl der ^eMen Klagen gegründet, cin anderer Theil derselben durch Umstände geboten >st,
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wodurch die Unvcrmeidlichkeitanerkannt werden muß, und ein dritter aber allerdings der Abhülfe bedürftig
und fähig erscheint.

Es ist der Stände-Versammlung klar dargethan worden, daß die Grcnzbcwachung je stärkere Ver»
tbeidigungsmittel aufbieten mußte, je vermessenerund verwegener die Angriffe des Schleichhandels gewor»
den waren; daß jene nur mit diesen gleichen Schritt gehalten haben und gleichsam eine Nothwehr
gewesen sind.

Den Ständen ist nicht minder entwickeltworden, wie die unvermeidlichen Belästigungen, welchen
in der gesagten Weise die Grenzbewohner unterliegen, beziehungsweise dadurch sehr vermindert wer¬
den, daß der in seinen herrlichen Folgen nicht genug zu preisende Zollverein den preußischen Antheil an
der Grcnzbcwachung»och immcrfort mehr verringert, während dieselbe in den Nachbarländern anwächst und
überhaupt der zu umschließendeKreis größer und größer wird. Mit dieser Zunahme im Ganzen erhöht
sich auch, das erkennen die vcrsannncltcn Stände sehr gut, die Pflicht der Staatsbehörden, alle die Inter¬
essen zu schützen, wofür die Zölle da sind.

Sie erkennen ferner, daß es ganz besonders Preußen, dem die Hegemonie zusteht, oblag, dabei
den Vercinsstaatcn als Muster der Strenge und Werkthätigkcit vorzuleuchtcn, damit nicht Minderes auf
den sämmtlichen vergrößerten Grenzen geschehe. Unter diesem Gesichtspunkte haben sie auch das alle
bisherige Schürfungen übtt'bietcnde Allerhöchste Regulativ vom 12. Januar 1839, die Paßpflichtigkcit der
Grenzbewohner und die polizeiliche Aufsicht betreffend, betrachtet, um so mehr, als den Ständen die
humane und hochzuschätzende Iustruktion des Herrn Finanz-Ministers vom K. März 1839 mitgetheilt
worden ist, wodurch die härteren Bestimmungen des Regulativs gemildert werden können. Eine derselben
ist jedoch auch in dieser Instruktion in ganzer Wirksamkeit geblieben, wodurch sich die beim Landtage vor«
gebrachte Beschwerderechtfertigt.

Es ist dies die im Z 1. des AllerhöchstenRegulativs vorkommendeBestimmung, daß demselben
sogar Inländer unterworfen werden, welche des Schleichhandels auch nur verdächtig sind. Mag es
sich, wenn auch schwer, aus höheren Staatsmotiven rechtfertigen lassen, daß eines Fiskal-Interesses wegen
die Freiheit der Personen mehr zerstört wird, als es sich mit der Größe des Vergehens in ein morali»
schcs Verhältniß bringen läßt, so dürfte solche Rechtfertigung doch niemals den Vcrnrthcilungen auf
bloßen Verdacht zur Seite stehen, weil diese allen Rechtsprinzipien widerstreiten würden.

Unter den andern Beschwerden, welche Seitens der Grenzbewohner erhoben worden sind, hat n^ir
noch eine die Beachtung der versammelten Stände in Anspruch nehmen können; es ist diejenige der
Belästigung in den Grcuzgcmcinden durch die Hinterbliebenen von versterbenden Zoll - uud Steuer-
Veamten, deren Wittwen mittellos uud nicht in die Wittweukasse eingeschriebensind, entweder weil der
Verstorbene es versäumt oder beim besten Willen es darum nicht gekonnt hat, weil sein Gehalt nicht die
dazu besähigeude Höhe erreichte. In solchen oft vorkommendenFällen müssen die Gemeinden mit ihren
meistens unzurcichcudcn Mitteln zn Hülfe kommen, was die ohnehin so übergroßen Beschwernissenur
noch vermehrt, während unstreitig die an den Vandesgrcnzcn und im Kontrollbczirk gelegenen Gemeinden
jede mögliche anderweitige Berücksichtigung, im Vergleich mit den glücklicherenGemeinden im Innern,
deren freieres und bequemeres Dasein sie entbehren, vorzugsweise verdienen.

Die Stände haben sich zwar auch darüber belehren lassen, daß die Provinzial-Steuer-Direktion
alljährlich namhafte Summen an Unterstützungenfür Wittwen und Erzichungsgelder für Kinder hergiebt,
allein es scheint nicht durchgreifend zu sein, indem die Gemeinden deren noch immer zu ernähren in di«
Lage kommen.

Unter diesen wohlerwogenen Umständen fühlen die versammelten Stände sich gedrungen, Ew.
Königliche Majestät i» Unterthänigkcit zu bitten, Allcrgnädigst zu geruhen:

1) aus dem § 1 des AllerhöchstenRegulativs vom 12. Januar 1839 die Bestimmung wegfallen
zu lassen, welche die Paßpflichtigkcit, die hier eine Ehrcnkränkung ist, auch ans solche Personen
ausdehnt, die blos des Schleichhandels verdächtig sind, als unverträglich mit
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dem ewigen Nechtsgrundsatz,den Menschen so lange für unschuldig zu halten, als seine Schuld
nicht bewiesen ist;

2) in Berücksichtigungder vielfachen Vcrkehrsbeschwerungcn, womit die an den Landesgrenzen
und im Kontrollbezirk in der Nheinprovin; gelegenen Gemeinden je mehr gedrücktsind, je
schärfer die übrigens heilsamen Maaßregeln wider den Schleichhandel genommen werden, solche
besondere Pensionirungs-Anordnnngen, es sei durch geeignete Wittwenkasscnoder durch andere
Mittel, huldreichst treffen lassen zu wollen, damit die Hinterbliebenen der verstorbenen Zoll-
Vcamten nicht mehr solchen Gemeinden zu Last falle» müssen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.
Düsseldorf, den 23. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigstcr x. :c.

H)as Gedeihe» der Landwirthschaft, als des ausgebreitete» Gewerbes, worauf alle übrigen beruhen ,'st °s.Vcf°il>cr»n,
von jeher der Gegenstand der Vorsorge aller aufgeklärten Regierungen gewesen, und Ew. Majestät treue °" sch»ft"'""'
Stände können nur mit tiefgefühltem Danke anerkennen, daß in unserem Staate eine weise Gesetzgebung
die hemmendenFesseln, welche die freie Entwickelung des Ackerbaueshinderten, zu lösen bemüht ist, und
daß dieselbe fortwährend den ackcrbaulichenInteressen ihre Fürsorge zuwendet, wovon namentlich mehrere
der auf gegenwärtigem Landtage zur Berathung vorgelegten Königlichen Propositionen den erfreulichen
Beweis liefern.

In dem Vertrauen, daß sie dadurch den landesvätcrlichen Absichten Ew. Majestät entgegenkommen,
wagen treue Stände daher die Wünsche an den Stufen des Thrones niederzulegen, welche sich aus Ver¬
anlassung eines, die Beförderung der Landwirthschaft beabsichtigten, Antrags in ihrer Mitte kund gaben.

Zunächst bezogen diese Wünsche sich auf die Unterstützung, welche dem Niederrhcinischen lano-
wirthschaftlichcn Verein auf Verwendung des vorigen Landtags von Ew. Majestät hochscligcm Vorfahr
durch die Zusichcrungvon 1000 Thalern jährlich aus Staatsfonds unter der Bedingung huldreichst zuge«
wendet worden war, daß eine gleiche Summe aus Proviuzialmittcln beigetragen werde.

Der tiefgefühlte Dank für diese landcsväterlichc Huld wurde nur durch den Umstand getrübt,
daß die Nhciuprovinz nicht, wie andere der Königlichen Provinzen, sich im Besitze eines eigentlichen
Provinzial-Fonds befindet, daher ein solcher Zuschuß durch eine Umlage aufgebracht werden müßte, und
da getreue Stände sich den Ucbelstand einer derartigen allgemeinen Besteuerung zu Gunsten eines ein¬
zelnen Gewerbes nicht verhehlen können, so geben sie der Hoffnung Raum, daß Ew. Majestät sich
huldreichstbewogen finden dürften, das Geschenk AllerhöchstIhres in Gott ruhcuden Vorfahrs dadurch
zu vergrößern, daß Allerhöchstdiesclbendasselbeuuabhängig von der Bedingung, woran es geknüpft ist,
zu erklären geruhen möchten.

Mit uuterthäm'gstcm Danke wurde ferner die indirekte Unterstützung anerkannt, welche durch Ew.
Majestät deu ackerl'aulichenInteressen durch Beförderung der Ausbreitung des landwirthschaftlichen Ver¬
eins geworden ist, welcher seit dem letzten Landtage von beiläufig 000 Mitgliedern nunmehr bis auf
4500 angewachsen, der zahlreichstein Deutschland, sich über die ganze Nheinprovinz ausgedehnt hat.

Mit dieser Ausdehnung steigerten sich indessenauch die Anforderungen an den Verein; die Unui«
länglichkeit seiner Mittel im Vergleich mit den Vereinen benachbarter Staaten verhindert jedoch seine
Einwirkung auf die Entwickelung des landwirthschaftlichenGewerbes in gleichem Maaße wie jene.

Im Hinblick auf das Großhcrzogthum Hessen, wo achttausend Gulden, Baden, wo zehntausend
Gulden zur Beförderung der Landwirthschaft auf den Etat gebracht sind; auf Würtcmberg Vaicrn
Nassau, wo weiihinwirkcnde Institute auf Staatskosten errichtet und unterhalten werden, und in Betracht
des Antheils, welcher in jenen Staaten dadurch im Volke an den Leistungenund Fortschritten der Boden¬
kultur iu dem Maaße geweckt worden ist, daß vie von den Negicrungeu ausgehenden jährlichen Aus-
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stcllnngen und Preisvertheilungen schon zu wahren Volksfesten sich ausgebildet baden — Frankreichs
uicht zu gedenken, welches in seinem letzten Budget 800,000 Francs zu solchen Zwecken bestimmte —
tonnten getreue Stände den Wunsch uicht unterdrücken, daß auch in dieser Beziehung unser Staat
den Vortritt behaupten möge, der ihm in Förderung der geistigen und materiellen Interessen in so
mancher andern Richtung zugestanden werden muß.

Geruhen Ew. Majestät daher, mit der Größe des Vertrauens getreuer Stände in Allerhöchst,
derselben landesvätcrlichcn Huld, die Kühnheit der Bitte zu entschuldigen:

daß es Ew. Majestät gefallen möge, in ähnlichem Maaße, wie dies in benachbarten Staaten
der Fall ist, zur Beförderung der Landwirthschaft noch fernere Aufmuntcrnug durch das Organ
des landwirtschaftlichen Vereins Allcrgnädigst angedcihcn lassen zu wollen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den 25. Juli 1841.

Allcrdurchlauchtigstcr:c. :c.

:°, »!?.,„!>. V^W. Majestät trcugchorsamste Stände der Nheinprovinz erlauben sich ehrfurchtsvoll, Allcrhöchstdrro
""^"^"'^landcsvätcrlichc Fürsorge für einen Gegenstand in Anspruch zu nehmen, welcher für die Cultur eines

nicht unbedeutenden Landstrichs, namentlich des untern Necrsthalcs, von hoher Nichtigkeit ist.
Das Nccrsflüßchen nämlich, welches vom Pccl-Loche, ohnwcit Süä'tcln, bis zur Ausmündung

iu die Maas bei Gcnncp etwa cilf Meilen Länge und 33' -1- 7" -j- L"' Gefalle hat, wird durch die
vielen Mühlen, welche sein Gefalle benutzen, so sehr aufgestauet, daß es der sorgfältigsten und ununter¬
brochener Aufsicht bedarf, um die Versumpfung seiner Ufcrgclände zu verhüten.

Schon unter den ElcvischcnHerzogen wurde dieses Bedürfniß gefühlt, und durch erlassene Schau»
ordnungcn in den Jahren 1437, 1553 und 1596 demselbenabzuhelfen gesucht.

Unter Preußens Königen erließ Friedrich Wilhelm I. unterm 17. Dezember 1726 ein Neers«
Reglement, »nd unter Friedrich dem Großen wurde endlich in Uebereinstimmung mit den Chur<
fürstcn von Köln und der Pfalz unterm 6. März 1769 die noch bestehende revidirtc Necrsordnung
erlassen, ein Gesetz, welches unter den vielen nach dem siebenjährigen Kriege vom großen Könige zur
Beförderung der Landes-Eultur erlassenen Verordnungen eine würdige Stelle einnimmt.

Dieses Gesetz übertrug die beständige polizeiliche Aufsicht über die Ncers und die auf derselben vor»
findlichen Mühlen, sowie die periodischen, dreimal im Jahre zuhaltenden Schauen den Ortsbeamten,
Schcffe» oder Vorstehern mit ausgedehnten Befugnissen, zu welchen namentlich die sofortige Abstel¬
lung der befundenen Mängel gehörte; nur wo Pfändungen vorgenommen werden sollten, mußte der
Amtsobrigkeit znr geschwindenAbHülseAnzeige gemacht werden.

Es ist erheblich hier zu bemerken, daß nach der Amts- und Gemeinde-Verfassung iu den Herzog«
tbümern Eleve und Gelder«, die sämmtlichenOrtsbeamtcn, Schcffcn und Vorsteher, so wie auch
die Amtso brigkcit, aus der freien Wahl derA^erbtcn auf den Erbcntagcn hervorgingen, in ähnlicher
Weise, wie die Dcichbeamtcn am Nhcine dort noch fortwährend gewählt werden. — Auf diese Weise war
also die Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen Männern anvertraut, welche mit den Oertlichkeitcn
und deren Bedürfnissen aufs genaueste vertraut waren, des eigenen Vortheils wegen sowohl als aus
Ocmcinsinn für die Sache sich intcrcssirtcn, und darum durch das Vertrauen der Mitbeerbtcn zu ihren
Stellen berufen waren.

Während der Fremdherrschaft wurde im Namen der Freiheit und Gleichheit die frcieste aller
Gemeinde-Ordnungen abgeschafft, und die Gemeinden gericthen unter die Herrschaftder Maircs, welcher
als die letzte Verzweigung der Kaiserlichen Allgewalt mit der allumfassendenVmvaltnngs- und Polizei»
Machtvollkommenheitbekleidetwar.



Mit dem Eintreten dieses Zustandes, welcher bis heute durch eine freisinnigere Gemeinde'Ord¬
nung noch nicht wieder aufgehoben ist, datircn sich die häufigen Klagen über mangelhafte Handhabung
der Necrspolizei, und es ist nicht wahrscheinlich, daß dieselben schwindenoder sich auch nur vermindern
werden, so lange der Grund des Uebels nicht gehoben und dieser Zweig der Polizei wieder in die
Hände von Männern gelegt wird, welche mit dem Interesse und den Bedürfnissen der Ocrtlichkeit auf's
genaueste bekannt und so zu sagen mit denselben zusammen gewachsen sind, welche dem Gegenstände
eine ununterbrochene Aufmerksamkeit widmen und zur schleunigstenAbhülfe von Gebrechen stets bereit
nnd ermächtigt sind.

Schon im Jahre 1819 hatte die damalige Königliche Regierung zu Elcvc dieses erkannt, dem
zufolge unterm 1. Iuui genannten Jahres einen allgemeinen Erbcntag eines Nccrsvcreins ausgeschrieben
und auf demselbendie Grundzüge eines Statuts vorgelegt, nach welchem das Ncersgcbict vom Pecl-
Lochc abwärts bis zur holländischen Grenze in fünf Schaubezirke eingetheilt und die Wasserlcitungs-
Polizei nebst der sonstigen Verwaltung der Ncersangclcgcnhcitcn besondern, von den Beerbten zu wäh¬
lenden, Schau-Aemtern übertragen werden sollten.

Der Erbcntag wählte aus jedem der vrojcctirten Schaubezirke Dcputirte, welche ihre Begutach¬
tung des gedachten Statuts unterm 30. Juli gedachtenJahrs der Königlichen Regierung einreichten.

Seitdem fand diese so wichtige uud zweckmäßig eingeleitete Angelegenheit, wahrscheinlich wegen
der nicht lange nachher erfolgten Auflösung der Negierung zu Clcvc, keinen weiten, Fortgang; die Klagen
haben indessenmit den Uebeln sich vermehrt, bei einer Schleußt war sogar die Schütze durch festgenagelte
Bretter geraume Zeit ersetzt, bei einer andern ehemaligen Domanial-Erbpachts-Mühle ist seit mehr als
dreißig Iahreu die nöthige Frcischlcuse, trotz allcu Reklamationen, nicht mehr vorhanden.

Inzwischen haben kommissarische Untersuchungenauch die KöniglicheRegierung zu Düsseldorf von
der mangelhaften Handhabung der Necrspolizei überzeugt; dieselbe hat zur Abhülfe des Uebels Ein¬
leitungen getroffen, indem sie besondere Necrs-Kommissaricn hat wählen lassen, für welche sie unterm
27. Mai dicscs Icchrcs eine besondere Instruktion erlassen hat.

Da indessen diese Instruktion den gedachten Kommissaricn durchaus keine Vefuguisse bcilcgt, als
solche, welche ohnedem Jedermann zustehen, nämlich Vorschläge ^u machen, Mängel anzuzeigen, Ent¬
scheidungdes Landraths nachzusuchenuud Rekurs an die Regierung zu ergreife,,, dagegen persönliches
Einschreiten bei Androhung der Straffälligkeit untersagt, so wird dieselbe in einer so wichtigen Ange¬
legenheit, wie die besprochene, wo Gefahr beim Verzüge als Regel gilt und eine Versäumnis) vo» 24
Stunden Tausende schadenkönnen, im wcscntlichcnnichts fruchten, weil jede Art der Ausführung,
so wie jedes Straf- oder Zwangs-Vcrfahrcu (nach den Worten der Instruktion) den ordent¬
lichen verfassungsmäßigen Behörden verbleibt, Behörden, welche (abgesehen davon, daß
die in diesem Fache erforderliche Kenntniß, oder das nöthige Interesse ihnen fehlen kann) mit einem
Ucbcrmaaße von Geschäften aller Art überhäuft und daher nicht im Stande sind, dem fraglichen Gegen¬
stände die unumgänglich unausgesetzte Aufmerksamkeitzu widmcu, noch weniger stets zur Stelle zu sciu,
wo die Noth es erfordcn kann.

Die treugchorsamsten Stände haben es daher für Pflicht erachtet, ihre Verwendung zur Besei¬
tigung cincs mehr als vierzigjährigen, noch stets im Wachsen begriffenen Uebels, welches auf einem
schönen crtragsmäßigen Theile der Provinz Lastet, eintreten zu lassen, und bitten demnächst allcr-
untcrthäuigst:

Ew. Majcstcit wollen Allcrgnädigst gernhen zu befehlen, daß die Ausübuug der Wasscrlcitungs-
Polizci auf der Ncers und der damit in Verbindung stehenden Verwaltung wieder, wie ursprüng¬
lich, ans der freien Wahl der bcthciligtcn Beerbten hcrvorgegangenen Beamten, etwa nach
Anleitung des vorbczogcncn Statuts zur Bildung cincs Ncers-Vereins vom Jahre 1819 oder
des Clcvischcn Dcichschau-Reglements vom 24. Februar 1797 übertragen werde.

Da ferner die bei der Necrs angedeuteten Ucbclständeauch bei den übrigen klcincrcn Bächcn und Ab¬
zugsgräben in allen Theilen der Provinz, wo cs flache, dem Abflusse nur ein geringes Gefalle gcstat-
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tcndc, Niederungen giebt, mehr oder weniger Statt finden und aus den nämlichen Quellen entspringen,
so sei es den getreuen Standen crlaubt, der vorgetragenen Bitte die fernere hinzuzufügen:

daß es Ew. Majestät Allcrgnädigst gefallen möge, auch in Betreff dieser Niederungen für
eine kräftige Handhabung der Wasserleituugs-Polizei in ähnlicher Weise, wie für die NecrS
beantragt, Allergnädigste Vorsorge treffen zu wollen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.
Düsseldorf, den 25. Juli 1841.

Ecroitittcn,

Allerduvchlauchtigster :c. ,c.

,,, ?<b,°üm, "l'tcr vielen anderen die Bodenkultur bezweckende,, Anträgen wurde Ew. Königlichen Majestät treugc-
»cr Wc>°c< horsamstcnStänden durch eines ihrer Mitglieder der Antrag vorgelegt, Ew. Königliche Majestät aller-

untcrthänigst zu bitten, daß ein Gesetz erlassen werden möge, wonach die auf den Waldungen und Haidcn
haftenden Weidgangs-Servitutcu abgelöset werden könnten.

Ew. Königlichen Majestät trengchorsamste Stände haben diesen, das Interesse vieler Personen,
selbst ganzer Gemeinden tief berührenden Gegenstand einer reiflichen Berathung unterzogen und sich die
Frage gestellt: ob die Ablösung der Weidgangs-Servituten in der Ncgel wünschenswert!)und nützlich sei.

Erwägend einer Scits: daß durch die Ausübung eines unbeschränktenWcidgangs die Waldungen
einen nur sehr geringen Ertrag liefern, daß das Vieh alle Pflanzungen verdirbt und deshalb keine Vcr»
bcsserungenvorgenommen und als nothwendige Folge die Waldungen wcrthlos werden; und daß endlich
der freie Wille des Eigcnthümers, die Landeskultur zu heben, störend gehemmt wird; erwägend anderer
Seits: daß dem Berechtigten eine vollständige Entschädigung zu Theil wird; daß der Ackerbaudurch die
Aufhebung der Weiogciuge gewinnen muß, indem die Stallfütterung mehr oder weniger eingeführt und der
Dünger den eigenen Ländcrcien nicht entzogen wird; mußten die trcugchorsamstcnStände sich überzeugen,
daß die Ablösung der Wcidgangs-Servituten nicht allein dem Interesse der Grundbesitzer und Servitutcu-
berechtigtcn entsprechend, sondern auch für das allgemeine Interesse wünschenswcrth und vortheilhaft sei,
indem durch die zu erwartende bessere Waldkultur dem bevorstehendenHolzmangcl vorgebeugt, auch durch
die verbesserte rcspcctive veränderte Kultur ein bedeutend höherer Bodcnwcrth erzielt und dadurch sowohl
das Nationalkapital als das Einkommen des Staats vermehrt wird.

Nach Anerkennung der aus der Ablösung entspringenden Vortheile hatten trengchorsamste Stände
zunächstdie Art der Ablöse zu prüfen, ob dieselbe in Geld oder in Grundstücken Statt finden solle.

Erhält der Berechtigte eine Summe Geld, so wird es oft an Gelegenheit fehlen, Grundstücke
ankaufe» zu können, welcher Fall um so häufiger eintreten muß, als die meisten Berechtigte» zu kaufen
wünschcuwerden. Jedenfalls wird durch die uugewöhnlichc Concurrcnz der Preis der Grundstückein den
betreffendenGemeinden steigen, und für die Entschädigung!?-Summe wenig zu habe» sein, und abgesehen
davon, daß Manche das Geld verschwenden, werden Viele dasselbe anderwärts anlegen und in knrzer
Zeit mehrere Familien vorhanden sein, welche wenig oder gar kein Eigenthum, kein Geld und keine
Berechtigung besitze», uud so wird der Grund zu einer um sich greifenden Armuth gelegt. Wird hingegen
der Berechtigte in Grundstückenentschädigt, so wird er diese urbar machen und selbst der Unbemittelte in
den Stand gesetzt, einen großen Theil seiner Bedürfnisse selbst zn ziehen. Der Fleiß wird durch die
Bcwirthschaftuug des eigenen Grundstücks aufgewecktund dadurch der Grund zu einem steigenden Wohl'
stand gelegt. Für die Ablöse in Geld kann sprechen, daß Mittel geboten werten, sich auf ein anderes
Gewerbe zu legen oder das bestehendeauszudehnen, welche Einwendung aber gegen die dagegen ange«
führten Gründe nicht haltbar scheint.

Die treugchorsamstcnStände glauben demnach dir Ausgleichung durch Abtretung von Grundstücken
an die Berechtigten den Vorzug geben zu müssen, können sich aber nicht verhehlen, daß, auch die Ablö<
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sung durch Abtretung von Grundstücken angenommen,Fälle eintreten können, wo diese für ganze Gemeinden
nachtheilige Folgen haben kann. Wenn nämlich die Beschaffenheitder Grundstückeder Art ist, daß die-
selben nur mit großem Kostenaufwandfruchtbar gemacht werden können; wenn gar zur Verbesserung
eines ganz schlechten Bodens das erforderliche Material fehlt; wenn hierauf rückblickend sich voraussehen
läßt, daß der Unbemitteltees nie so weit bringen wird, daß er die ihm zugetheilten Grundstückemit
Vortheil benutzen kann; wenn der Haupt-Nahrungszwcig einer Gemeinde in der Viehzuchtbesteht und
diese Viehzucht durch die Ablösung ganz aufgegeben werden müßte: so dürften diese Umstände Berücksich¬
tigung verdienen und eine unbedingte Ablösung der Hütungs-Scrvitutcn überall nicht zulassen.

Hierüber zu erkennenmöchte die betreffende Regierungberufen sein.
Da im größten Theil der Provinz die Gcmeinheits-Thcilungs»Ordnung vom 7. Juni 1821 nicht

eingeführt ist, auch diese als mit zu vielen Kosten und Formalitäten verbunden, nicht gewünscht wird,
und da auch keiu sonstiges Gesetz besteht, wodurch die Vlblöse ohne gegenseitige Einwilligung erwirkt
werden kann, so wagen es die trcugehorsamstcnStände Ew. KöniglicheMajestät allcruntcrthänigstzu
bitten:

Allcrliöchstdicselbcn mögen Allergnädigst zu befehlen geruhen, daß der nächsten Stände-Vcrsamm«
lnng der Entwurf zu einem Gesetz vorgelegtwerde, wonach die Wcidgangs-Servituten abgc«
löset werden können.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht:e.
Düsseldorf, den 25. Juli 1841.

Alle, durchlauchtigster :c. :c.

Ew. Königliche Majestät wollen den treugchorsamstcnStänden der NhcinprovinzAllergnädigst erlauben :«. C°mmuni.
auf eine durch den Landtags-Abschied vom 26. Mai 1830 noch nicht erledigte Angelegenheit,welche in ^"ch M?».s°
der Uebersicht unter Art. 15. l,. erwähnt wird, nämlich auf das noch nicht erlassene Regulativ für die W»idun«c«,
durch die Stacitswaldungcnführenden Communications-Wegemit der allcrunterthänigstenBitte zurück¬
zukommen, eine baldige Bekanntmachung desselben Allergnädigst zu befehlen.

Die trcugchorsamsten Stände glauben diese Bitte Ew. Majestät alleruntcrthänigstdeshalb vor¬
legen zu dürfen, weil wirklich viele Landgemeinden, abgesehen von den Vortheilen, welche dadurch den
Stacuswaloungcnzufließen würden, durch die noch nicht erfolgte Erlassung desselben sehr gedrückt werden,
und finden dieselben eine besondere Veranlassung in einer dem Landtage überreichtenBittschrift der Meist-
beerbten der Bürgermeisterei Vilip im Kreise Bonn, in Bezug auf den Communications-Weg,welcher
durch die Königlichen Waldungen von Bonn nach Vilip und Ahrwcilcr führt. Im Winter ist wirklich
tiefer Weg, so wie die meisten derselben Kathegoric, durch die bedeutendenTransporte des in den
Königlichen Waldungenverkauften Holzes beinahe durchaus unfahrbar und sind die kleinen Landgemeinden,
die vorzüglich durch ciue solche Zerstörunglcidcn, nicht im Stande, ohne Beihülfe der KöniglichenForst¬
verwaltung die Instandhaltung zu bewirten. Es ist zwar hin und wieder den so leidenden Gemeinden
durch die Königlichen Regierungenzugesagt, daß die Königliche Forstvcrwaltungals,Hauptbenutzcrindes
anstoßenden Grund und Bodens Beihülfe leisten sollte; doch ist im Allgemeinen noch kein erfolgreicher
Beistandgeleistet worden.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht?c.
Düsseldorf, den 23. Juli 1841.

Allcrdurchlauchtigster ,e. ,c.

Ew. Majestät allcrgctrcuestc Stände der Nheinprovinzerlauben sich, auf einen Gegenstand aufmerksam :z, u°»e.ei..
zu machen,welcher einem, obgleich nur geringen Theile der Provinz von dem größten Nutzen sein würde. ^""'I"'"«.".
Derselbe betrifft nämlich die an der französischen, belgischen und holländischen Grenze wohnenden, Ew. «cn wc!e» d5°'

<s> « Forsttltvel.
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Majestät getreuen Unterthanen, welche mittelst einer mit diesen Staaten zu treffenden Ucbcrciukunft
Schul) für ihre Waldungen verlangen. Denn die Holzdiebstähle haben sich in letzterer Zeit in diesen
Grenzwaldungcu aus dem Umstände, daß man die Holzdiebe nicht über die Grenze verfolgen darf, der«
maßen vermehrt, daß diese Waldungen, welche nicht selten das ganze Patrimonial-Vermögen armer
Gemeinden ausmachen, zuletzt ganz ruinirt werden. Da auch bereits mit sämmtlichen benachbarten
Staaten derartige wechselseitigeUcbcrcinkünftezur Verhütung der Forstfrevel in den an der Grenze gele¬
genen Waldungen bestehe», so glauben die treugchorsamsten Stände um so mehr die allcrunterthänigste
Bitte wagen zu dürfen, daß Ew. Majestät gcrnhcn mögen, eine ähnliche Uebcrcinlnnft mit Frankreich,
Holland und Belgien abschließenzu lassen, als nunmehr auch wieder die friedlichsten Aussichten mit deren
Kabinetten und dem unsrigen obzuwalten scheinen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den 25. Juli 1841.

E
Allcrdurchlauchtigster ;e. :c.

,« o>„,tli5.v^w. Majestät getreue Stände wagen es im Gefühle einer unabweislichen Pflicht, Allerhöchstdcnsclben
'^"w"' von dem unangenehmen Eindruck Kenntniß zn geben, den die zwischenAllerhöchstdcnsclbenund den übri¬

gen Staaten des Zollvereins einerseits uud Großbrittanicn andererseits unterm 2. März d. I. abge¬
schlosseneHandels- und Schifffahrts-Eonvcntion (Gesetz-Tammluug Nro. 7) in der ganzen Provinz
hervorgerufen hat. Die achtbarsten Notabcln und Vertreter des Handclsstandes haben ihre Stimmen
gegen diesen Vertrag erhoben, und Ew. Majestät getreue Stände haben sich um so mehr gedrungen
gefühlt, ihn einer genauen Prüfung zu unterwerfen.

Es ist ihnen nicht gelungen, darin für das preußische Vaterland irgendwie Vortheile oder Zuge¬
ständnissezu cutdeckcu, die nicht schon früher bestanden haben. Im Gegentheil, wenn nach dem Vertrage
von 1824 (Gesetz-Sammlung von 1824, Seite 117) preußischeSchiffe die erweislich preußischenErzeug¬
nisse aus alleu häfeu nach Großbrittanicn einführen durften, aus welchen dahin einzuführen es den
brittischcn Schiffen gestattet war (also auch von Antwerpen und Ostcndc, wohin nun bald eine Eisen¬
bahn-Verbindung hergestellt sein wird), so scheint in dem neuen Vertrag der preußischen Flagge, wenn
sie dieselben außer aus den eigenen, nur aus den Häfen zwischenMaaS und Elbe einführen darf, im
Vergleich gegen den Vertrag von 1824 eine größere Beschränkung auferlegt zu sein.

Wenn aber der neue Vertrag allen Zollvercins-Staaten ein gewisses, wenn gleich sehr beschränktes
Recht erwirbt, so verleiht England dadurch in der That nichts Wirkliches, da erstlich außer Preußen
lein Zollvereins-Staat Sccschifffahrt betreibt, dann aber der Umstand, daß den einzelnen Mitgliedern
des Zollvereins nur bewilligt wird, mit eigenen Schiffen und mit gesetzlich zulässiger i!aduug (d. i. mit
den eigenen Erzeugnissen jedes einzelnen Staates) in großbrittanische Häfen einzulaufen, insofern als
eine Aufhebung jedes scheinbarenVortheils für die Vereins -Staaten zn betrachten, (angenommen, einige
möchten später Seefahrt treiben,) als wenige dieser Staaten Ladungen aus ausschließlicheigenen Erzeug¬
nissen nach England werden absenden können.

Ein reeller Vortheil hätte wohl eher erwachsenkönnen, wenn der Vertrag Namens des Zollvereins
als Eines einigen Ganzen, als Einer contrahircnden Macht, vollzogen wäre. Die Fassung, und
namentlich die englische, läßt aber eine Deutung in diesem Sinne nach englischenGesetzennicht zn.

Dahingegen sind in dem Vertrage allerdings zu Guustcu Englands Zugeständnisseenthalten, für
welche keine Gegenleistung Statt findet und die bei weiterer Entwickelung der Verhältnisse offenbar in
demselben Maaße zum Nachtheil Deutschlands gereichen werden, als sie vortheilhaft für Großbritta-
llicn sind.

Ew. Königliche Majestät verzichtenfür die Dauer des Vertrages auf die Ausschließung der engli¬
schen Flagge von der Zufuhr anderer als englischerErzcuguissc, ja auf jegliche Begünstigung der eigenen
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Flagge, während die Ausschließungder eigenen Schiffe von der Zufuhr anderer als preußischer Erzeug»
nissc in englische Häfen vertragsmäßig acccptirt wird. Wen« Preußen es bisher nicht für
dienlich erachtet hat, eine der Navigation«?-Akte ähnliche Bestimmung zu erlassen, so ist doch kein Grund
zu finden, warum es sich ohne Gegen-Concessionen die in dem Vertrage von 1824 ausdrücklich vorbe¬
halte!« Bcfngniß nehmen lassen soll, fcrnerweit nach Umständen zn handeln. Icmchr der deutsche Zoll»
verein durch den Beitritt neuer Gebiete an Umfang und Bedeutung gewinnt, desto mehr wird derselbe
in Stand gesetzt, die deutschenInteressen selbststäudigzn verfolgen und auf eine allmähligc Emanci»
pirung Bedacht zu nehmen. Deshalb kaun nur sehnlichst gewünscht werden, daß es Ew. Königlichen
Majestät gelingen möge, den Beitritt der Hansestädte zum Zollverein zn bewirken, damit Deutschland
durch eine Erweiterung der eigenen Nhedcrei um so eber dahin gelange, wohin jedenfalls sein unaus»
gesetztes Strcbeu gerichtet sein muß, nämlich seinen Bedarf an tropischen Produkten mit seinen eigenen
Industrie-Erzeugnissen einzutauschenund nicht weiter England mittelst Aufrcchthaltung eines dem Begriffe
der Neeiproeität völlig entgegengesetzten Grundsatzes die ersprießliche Sorge zn überlassen, dem deut¬
schen Zollverein den größten Theil des deutsche»Bedarfs an Colonial-Waaren zuzuführen, für welche
es seine eigenen Industrie-Erzeugnisse in Zahlung gibt und diesen somit einen Absatz verschafft, den
Deutschland ebensowohl für deutsche Erzeugnisse würde finden können, wenn nicht die Ucbcrlcgenheit
brittischn- Industrie und Schifffahrt — beide geschützt durch eine Gesetzgebung, die den Fremden beinahe
ausschließt, — jetzt die deutschenBestrebungen hemmte, da eine Begünstigung des eigenen Scchandels
in Deutschlaud und Preußen uicht Statt findet. Eiue solche Selbststäudigkcit des Handels und der Indu»
strie mag nur allmählig zu erreichen sein; sie ist für Deutschlandaber, den andern Handclsmächtcn gegen¬
über, unerläßlich uud deshalb scheint es bedenklich, ohne irgend eine Gegenleistung vertragsmäßig auf
Maaßregeln zn verzichten, die sich bei weiterer Entwickelung der Verhältnisse als zweck»
dienlich herauostcllen dürften.

Das zweite unentgeldliche Zugcständniß betrifft die Einfuhr vou Zucker und Neis, für welche
England der am meisten begünstigtenNation gleichstehen sott. Auch hier kann ein Zweck dieses Zugeständ¬
nisses ohne Gegenleistung nicht ermittelt werden. Wohl aber ist der Fall dcnlbar, daß ein solches Zugc¬
ständniß bei andern Verträgen, wenn es sich um gegenseitigeBegünstigungen handelt, nachtheilig, odcr
in Erwirkung anderer Vortheile hinderlich sein kann.

An Veranlassung zur Forderung angemessenerGegenleistnngcu hat es dagegen keineswegs gefehlt,
da die bedeutendstenAusfuhr -Artikel deutscher Erzeugnisse in England bekanntlich weit höher besteuert
siud, als nmgekehrt die englische»Erzeugnisse in den Vcreins-Staatcn.

Es kann nnr bedauert werden, daß die KöniglichenHandels-Kammern von Seiten der König»
liehen Ministerien in dieser Augelcgeuheit uicht einer Anhörung gewürdigt worden sind, da doch jene
Institute zu dem Zwecke eingesetztsind, um ciueothcils die Wünsche und Bedürfnisse des Handelostandes
vorzutragen und andernthcils von Seiten der Behörden in ihrem Gutachten vernommen zu werden.

Ans diesen Gründen wagen es Ew. Majestät gctrene Stände der Nhcinprovinz, ihre Meinung
allernntcrthänigst dahin ausznsprcchcn, daß der fragliche Vertrag nicht nnr Prcnßen keine Vortheile
gewähre, sondern zu Gnnstc» Englands manche Concessionen enthalte, die für Preußen und für den
deutschenZollverein überhaupt im ^!aufc der Zeit nachthcilig werden können uud jcdeufalls ohne angemes¬
sene Gegenleistungen nicht gewährt werden sollten.

Die getreuen Stände glauben demnachdem weisen Ermessen Ew. Königlichen Majestät die sofor«
tige Küudigung ehrfurchtsvoll auheimstcllenzu müssen, indem sie sich unterfangen, in geziemender Ehrer¬
bietigkeit ferner darauf anzutragen:

daß Allerhöchsldiesclben geruhen mögen, wegen etwaiger Erneuerung des vorläufig zu kündigenden
Vertrags und wegen der dabei in Betracht zn ziehenden Verhältnisse das Gutachten der König¬
lichen Handelskammern zu erfordern, demnächstaber Allergnädigst zu bestimmen, daß sämmtliche
Materialien einer Allerhöchst anzuordnenden Immediat-Commission zur Erstattung eines Imme«
diat-Bcrichts vorzulegen seien, welche in Ermangelung eines Handelsministers, unter dem Vorsitz
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eines Allerhöchst zu bestimmenden besonderen Commissarii zusammentreten und uninaaßgcblich
theils aus Ministerin!-Räthen, theils aus einigen von den Ober-Präsidenten zu ernennenden
Notabcln des Handclsstandcs, etwa einem aus jeder Provinz, bestehendurfte.

Ew. Königliche Majestät wollen geruhen, in dieser allcruntcrthänigsten Adresse jedenfalls nur den
Ausdruck eines gewissenhaftenPflichtgefühls und einer ächt patriotischen Gesinnung zu erblicken.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den 12. Juni 1841.

Allerdurchlanchtigster :c. ic.

^'«"«^»>'". ^' königlichen Majestät erlaubten die treugehorsamstcn Stände der Rhcinprovinz sich bereits auf dem
«cs>„. ersten und zweiten Povinzial-Landtage die ungünstigeLage untcrthänigst zu schildern, in welche die Besitzer

ehemaligerKurkölnischcrlandständischerObligationen durch Verkürzung des ursprünglichen ihnen vertrags¬
mäßig zustehenden Rechtes versetzt worden sind und namentlich gehorsamst zu bitten, daß ihnen wenigstens
der noch rückständige, zwischen der Krone Preußen und dem Hcrzogthum Nassau strittige und aus der
Periode vor 1814 crfallcne, Zinsamhcil gezahlt werden möge. Wenn nun die Gläubiger sich in Folge
des Allerhöchsten Landtags-Abschicdcsvom 13. Juli 1827 uud 15. Juli 1829 bescheiden mußten, daß von
Restitution des ursprünglichen Rechts der Kündbarleit dieser Forderung, von Ersatz des Agio, von Erhö¬
hung des geringen Zinsfußes, von Umschreibung der Vcrbricfungcn und Erthcilung von Zinscoupous
»icht die Rede sein könne, und sie nach fünf und zwanzig Friedensjahrcn auch heute noch jene Kölnische
Lcmdesobligationcnim Kurse weit unter^dcrcn reellen Werth hcrabgcdrücktsehen, so glaubten sie doch in
Folge der AllerhöchstenEröffnungen vom 2. November 1833 und 3. Mai 1837, so wie der ihnen nencr-
du,gs vorliegenden Uebersicht der auf früheren Landtagen »icht erledigten Angelegenheiten, der Hoffnung
Raum geben zu dürfen, daß endlich die bei dem Austrägalgcrichte in Celle nunmehr seit fast zehn Jahren
schwebende Frage über die Verpflichtung zur Zahlung jener, seit 1795 bis 1815 erfallenen, älteren Zins-
rcste und zwar um so mehr ehestens entschiedenwerden würde, als so viel bekannt über die ganz ähnli¬
chen, demselben Gerichte zugewiesenenDifferenzen der Kurtricrschcn Zinsrückstände bereits vor längerer
Zeit erkannt worden ist.

Ew. Königliche Majestät erlauben sich demnach trengehorsamste Stände untcrthänigst zn bitten,
rahin Allergnädigst verfügen zu wollen, daß insofern den betreffenden Staatsgläubigern fortwährend
keines der ihnen in Bezug auf die KurkölnischenlandständischenObligationen durch die Zeitvcrhältuissc
entrissenen vertragsmäßigen Rechte erstattet werden kann, das als Austrägalinstanz bestimmteObcrappel-
lationsgcricht in Celle wenigstens aufgefordert werden möge, nach zehnjähriger Frist das von ihm zu
ertheilende Erkenntniß über die Verpflichtung zur Zahlung jener älteren Zinsrückstände nicht länger
auszusetzen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht ?c.
Düsseldorf, den 2. Juli 1841.

Allerdurchlanchtigster:c. tc.

Ze.Vertheilun« )lach dem Antrage des fünften Rheinischen Provinziell-Landtages ist durch AllerhöchstesGesetz vom 21.
ss" ^ie'Ge' Januar ^^ die Verthcilung des in der Nheinprovinz zu entrichtenden Beitrags zu den Kosten der

wclbeNcu<r, Justiz - Verwaltung dahin regulirt worden, daß zur Aufbringung desselbenvorweg ein Beischlag von 3'/,
Prozent zu der vo» dem Betriebe stehender Gewerbe zn entrichtenden Gewerbesteuer erhoben, der Nest
aber zu einer Hälfte durch Beischlag auf die Grundsteuer uud zur andern Hälfte durch Erhöhung des
Klassensteuer-Kontingents aufgebracht werden soll.
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zahlende Quote wird gemäß einer den allcruntcrthänigst unterzeichnetenStänden gewordenen Mittheilung
in denjenigen Klassen, welche die Gewerbesteuer nach einem gegebenen Mittclsatz aufzubringen haben,
jener Beischlag der Gesammt-Summe zugesetzt, und mit dieser zugleichrepartirt. Dieser Verthcilungs-
modus aber ist in jenem Allerhöchsten Gesetze 8»!> Art. 4 nur in Beziehung auf den Zuschlag zur Klassen¬
steuer vorgeschrieben, und es trttt nun bei der Gewerbesteuer in den betreffenden Klassen der Fall ein,
daß die höheren Stufen allein jenen Beischlag aufbringe!,, während die niedrigsten Stufen von jeder
Theilnahme befreit sind, was doch eben so wenig den Ansichten der Stände, als dem Sinne des Gesetzes
entspricht.

Ew. Majestät trcugehorsamste Stände stellen demnach die ehrerbietigste Bitte:
daß Allerhöchstdicselbcngeruhen mögen, durch eine entsprechendeDeklaration Allcrgnädigst zu
verfügen, daß der gedachte Zuschlag zur Gewerbesteuer dahiu erfolge, daß jedem Thaler der
aufzubringenden Gewerbesteuer «Quoten 1 Sgr. — (3'/^ Proccnt) -^ bcigeschlagenwerde.

In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.
Düsseldorf, den 10. Juli 1841.

Allevdurchlauchtigster «. «.

(Av, Majestät erlaube« sich die getreuen Stände der Nhcinprovin; einen Gegenstand in Anregung zu ,?, L«!m»i.
bringen, welcher wichtig für den Verkehr, dem Staate von Nutzen sein würde. M»»!. Evsslm.

Es betrifft dieser die Einführung eines Dezimal-Systcms in dem Münzwesen.
Bei dem ersten so wie bei dem vierten Landtage waren von mehreren Abgeordneten dcsfallsige

Anträge gestellt worden, die aus dem Grunde von den trcugehorsamstenStänden abgelehnt wurden, weil
die neue Landes-Münze eben erst eingeführt uud eine nach der kaum erschienenen neuen Münze gleich
folgende Abänderung in dem Münzsystcm sehr leicht Verwirrung hätte hervorbringen können. Während
des gegenwärtigen Landtages ist der frühere Antrag neuerdings vorgebracht worden, und haben die treu¬
gehorsamsten Stände dem Dezimal-System beim Gelde in Rücksicht auf dessen Bequemlichkeitihren Bei¬
fall nicht versagen zu müssen geglaubt.

Man hat aber eine Bedcnklichkcitdarin gefunden zu beantragen, daß dem Beispiele von Sachsen
gefolgt, und die niedrigste Münzsorte erhöht werde, da die Preise der Viktualien, welche mit einzelnen
Pfennigen fallen und steigen, einen merklichenSprung machen würden, als es gegenwärtig der Fall ist,
wenn die Eiüthcilnng des Silbcrgroschens in 12 Pfennige aufgehoben, und die Einthciluug in nur 10
Pfennige beliebt würde.

Der Wechsel der Münzsortcn, wodurch die jetzigen Pfennige außer Eours kämen, wäre ferner ein
Uebelstand, wie es auch nicht erwünscht sein könnte, wenn Preußen einen von den Vcrcinsstaatcn abwei¬
chendenMünzfuß einführte.

Nachdem die trcugchorsamstcn Stände diese Vcocnklichkeitcnerwogen, so erschienen dieselben doch
nicht erheblich genug, um nicht zu glauben, die alleruntcrthänigste Bitte wagen zn dürfen, daß

Ew. Majestät gernhcn wollen, bei den Mächten der Zollvcreinsstaatcn Allcrgnädigst dahin wirken
zu lassen, daß in dem ganzen Umfang derselben das Münzwescu nach dem Dezimal-System ein¬
gerichtet werde.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht lc.
Düsseldorf, den 10. Juli 1841.
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Allerdurchlauchtigstcr,e. «e.

Ncrsseigt. Ew. Majestät treugehorsamste Stände erlauben sich einen Gegenstand zu berühren, der in seinen Folgen
m.fakl "."l^a-' s^l nachthcilig auf die untern Volksklasscnim Allgemeinen, und in Fabrikgcgenden auf die Fabrik«,

rl«. beiter insbesondere einwirkt; derselbe betrifft die öffentlichen Versteigerungen von Manu«
faktur Waaren on äeinil und auf Credit.

Diese Versteigerungen nehmen in der Nheinprovinz, besonders auf der linken Nheinscite, dergestalt
überHand, daß sich die Königliche Handelskammer und das Königliche Fabrikengericht zu Gladbach im
Interesse des Publikums verpflichtet geglaubt haben, Beschwerde deshalb führen und um Abhülfe dieses
Uebels Bitte einlegen zu müssen. 4

Solche Versteigerungen, abgesehen von den Mitteln, die dabei angewendet werden mögen, die
Kauflust der untern Volksklassezu vergrößern, sind schon deswegen für dasselbeverführerischgenug, weil
sie auf Credit abgehalten und die Waaren anscheinendwohlfeil ausgesetzt werden. Da nuu aber in der
Regel schlechte und verlegene Waaren zu solchen Versteigerungen gebracht werden, so finden sich die
Anstcigercr im Gebrauch derselben in Bezug auf die Wohlfcilhcit bald getäuscht, und wenn nun vollends
die Zahluugszcit heranrückt, und kein Geld vorhanden ist, fängt erst das rechte Leid an. Es erfolgen
Mahnbriefe, Vorladungen vor Gericht, Urtheile und deren Vollstreckungen, welches alles mehr kostet,
als der Werth der Forderungen beträgt. Derjenige, welcher noch etwas zu versetzenhat, nimmt seine
Zuflucht zu Pfandhäuicrn, andere fallen Wucherern in die Hände, die sie zu Grunde richten, und so
entsteht ein Unglückaus dem andern. Dazu kommt noch, daß den redlichen Manufakturwaaren-Händlcrn,
welche schwereGcwcrbstcucr zu entrichteu und Kommunallasten zu tragen haben, das Geschäft dadurch
verdorben wird, während nur einigen wenigen Spekulanten, welche solche Versteigerungen abhalten lassen,
Vortheil daraus entspringt.

Unsere Nachbarn, die Belgier, das Bedürfniß schon lange fühlend, sind diesem Uebel durch
beschränkendeVerordnungen wirksam entgegengetreten, und die Franzosen haben noch kürzlichim wohl¬
verstandenen Interesse des Volks nachstehendesGesetz berathen und angenommen:

Die Verkäufe von neuen Waaren, im Kleinen, sei es durch Auf- oder Abgebotc oder auf festge¬
setzte verkündigte Preise, mit oder ohne Beihülfe der öffentlichenBeamten, sind untersagt. In
diesem Verbote sind nicht einbegriffen die Verkäufe, welche das Gesetz vorschreibt, oder die von
der Justizbehörde veranlaßt werden, eben so wenig die Verkäufe uach Stcrbcfällcu, Fallimenten
oder Einstellung des Handels oder in jedem andern Falle der Nothwendigkeit, welche zu ermessen
dem Handelsgericht anheimgegeben wird.

Unter diesen Verhältnissen halten sich die trcugchorsamsten Stände verpflichtet, Ew. Majestät allcr-
untcrthänigst zu bitten, zur Verhütung dergleichenöffentlichenWaaren-Versteigerungen ou l!el»!1 und auf
Credit, ebenfalls ein Gesetz Allcrgnädigst erlassen oder befehlen zu wollen, daß solche nicht ohne Autori-
sation der betreffenden Handelsgerichte, resp. Landgerichte (wo erstere nicht sind), stattfinden dürfen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den 14. Juli 1841.

Allcrduvchlauchtigstcr :c. :c.

,9. Ochiff- "". Majestät erlauben sich die trcugchorsamstcn Stände der Nheinprovinz ihren tiefgefühlten Dank
wnlte.Abgoben dafür auszusprcchen, daß durch Allcrhöchstdcrcnkräftige Einwirkung die Congrcß-Aktc von Wien und

v°"' Jahr 1814 uud 1815-, welche die Freiheit der Nhciuschifffahrt verkünden, jedoch durch die
,che,> Kl,«« und Niederländische Diplomatie nicht zur Ausübung kamen, gegenwärtig durch den Nhcinschiffahrts-Vertrag

^"" '' von 1831 zum großen Theil verwirklicht worden sind.
Aber auch der Ausübung dieses, für Handel, Gewerbe und Landwirthschaft so heilsamen Vertrages

hat die Niederländische Regierung Mittel gefunden, Hindernisse zu schaffen, indem dieselbe während der
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Verhandlungen, veranlaßt dmch den Ausbruch der belgischenRevolution, darauf bestanden bat, die
Benennung des Hafens von Antwerpen für den Fall einer bleibenden Trennung von Holland, aus den
Art. 5 und 6 der Nheinschiffahrts-Convention von 1831 weg zu lassen.

Nach dem publizirten Protokoll der Central-Nheinschiffahrts-Comm.ssion vom 16. IuK 1831
erklärte der Bevollmächtigte des Königs der Niederlande: ^ ^ ^ . . ^

daß wenn seine Negierung auf dem Weglassen des Hafens von Antwerpen bestehe, sie kemes-
"wcgs gemeint sei, von den Bestimmungen der bestehendenallgemeinen Verträge und besonders
'von den Separat-Artikeln, welche der Wiener Congreß-Aktc beigefügt sind und auf die Flüsse
"Bezug haben, welche ihre Gebiete durchströmen, abzugehen."

Während die übrigen Nheinufcr-Staaten eine nähere Negulirung dieser Angelegenheiten vorbe«
hielten ließen Preußen, Baden, Vaicrn und Hessen insonderheit zu Protokoll geben:

' daß die Auslassung nur für den Fall einer bleibenden Trennung von Antwerpen gelten solle,
"daß makaber auf die Benutzung der unmittelbaren Verbindung zwischen den Gewässern des
Mheins und der Schelde für die Handelsschiffahrt der Nheinufcr - Staaten keineswegs zu
",verzichtenbeabsichtige." . ^ ,., _

Als nun der unter dem 19. April 1839 zu London zwischen Niedcrland und Velg.eu abgeschlossene
Vertrag die Territorial-Verhältnisse beider Staaten ordnete, war der Zeitpunkt eingetreten, welcher zur
m.auliruna der Scheldefrage zwischen den Nheinufcr-Staaten im Voraus bestimmt war.

Es ist selbstredend, baß jener Londoner Vertrag, welcher lediglich die Verhältnisse Niederlands
und Belgiens feststellt, nur solche Abänderungen in den Nestimmungen der Nbeinschiffabrts-Convention
v!n 1831 hcrvolrufcn kann, zu deren Erfüllung die Königl. Niederländische Negierung nach der Tren-,
nuna von Antwerpen nicht mehr im Stande ist. ^

Wenn die treugeho samsten Stände nun auch den Grundsatzfesthalten, daß uusere Nech.e auf ,e Sch.ff.
fahrts-Co n.^ von 1831 begründet sind, und da, wo es sich «m die Beschiffung der holland.schen
Binuenwässer handelt, auf die Art. 5 und L, so findet sich außerdem noch in dem Londoner Vertrage
eine Bestätigung obiger Etipulationcn, da derselbe erklärte: „ . <>

daß die Nheiuschifffahrt zwischeuAntwerpen und dem Nhcine m ,hrem ganzen Laufe kemen
"böbcren Zöllen und Gebühren unterworfen sein soll, als denjenigen, welche nach der Conven«
Ilion vom 31. Mär; 1831 für die Fahrt von Gorcum bis in die See zu entrichten sind."

Der dann im Vertrage folgende Zusatz:
„nach Verhältniß der Entfernung"

<st aber dem Nheinschiffahrts-Vertrage fremd. . .
Es sind den Bevollmächtigten der Nhcinnfer-Staaten keine authentische Angaben vorgelegt worden,

aus welchen sich die Entfernung von Gorcum bis Antwerpen mit Sicherheit entnehmen und m.t derje¬
nigen von Goreum bis in's offene Meer vergleichenließe. , ,^ , ^,. » ^ . m ^.

Sollte es sich herausstellen, daß jene bedeutender als d.ese ,st, so blnbe dennoch das Necht,
unanacfochtcn die Fahrt zu bewirken,

lohne zur Entrichtung irgend einer Ergänzungsgebühr angehalten werben zu können." (Art. 5
der Convention.) . ^ „. . .. ^

Werner enthält der § L des Art. 9 des Londoner Vertrags du Bestimmung, daß die oben erwähn,
ten Gebühren und ein allgemeines Neglement über die Vollziehung des 9. Art. durch beiderseitige Kom<
missarien gemeinschaftlichfestzustellen seien. . i. .. «, „,.„

Ohne Nücksicht auf diese Verträge hat die Niederländische Neg.erung durch d.e Beschlüsse vom
1l. Iuui 1839 die Abgaben für die Fahrt zwischenGorcum und Antwerpen zu einer so beträchtlichen
Höbe festgesetzt, daß dieselben einer Sperrung gleichkommen.

Durchdrungen von der Ueberzeugung, daß die Erleichterung der Commumcat.ons.M.ttel als der
mächtigsteHebel zum Aufblühen des Handels, der Gewerbe und der Landwirthschaft zu betrachten sind,
sehen die treugehorsamsten Stände mit Verlangen der Eröffnung der rheinischen Eisenbahn entgegen,
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welche eine für die Staaten Ew. Majestät und namentlichfür die Nycinvroviuz heilsameConcurrenz zwischen
Holland und Belgien herbeiführen wirb.

Eben so sehnlich wünschen die getreuen Stände, daß die Beschiffung der holländischen Binnen»
wässer nicht länger durch vertragswidrige Abgaben belästigt werden, und wagen es dieselben, Ew. Ma<
jestät allcrunttrthänigst zu bitten:

daß Allerhöchstdicsclbengeruhen wollen, im Verein mit den übrigen Mächten der Nheinufer,
Staaten durch deren Bevollmächtigte auf das Nachdrücklichste dahin wirken zu lassen, daß die
Königl. Niederländische Negierung unter Aufhebung der bezüglichen Verfügungen vom 11. Juni
1839 die inneren Gewässer mit leinen höheren Abgaben belaste, als es vertragsmäßig nach
der Nhcinschiffahrts-Convention von 1831 Art. 5 und 6 gestattet ist.

In tiefster Ehrsucht ersterbe» :c.
Düsseldorf, den 14. Juli 1841.

_________^^.
.

s^«° ". Allerdurchlauchtigstcr ,c. ,e.
sei;««. ^

>H.w. Majestät treugchorsamstc Stände der Nheinprovinz haben in einem an sie gerichteten Antrage
wegen Revision des Eisenbahn-Gesetzes Veranlassung gefunden, diesem Gegenstände eine nähere Berathung
zu widmen.

Als die Anlage von Eisenbahnen und die Bildung von Altien'Gesellschaften zur Ausführung der»
selben im Vatcrlande zuerst angeregt wurde, fanden in Beziehung auf die nachgesuchtenEonccssionen,
auf die den Gesellschaften einzuräumenden Befugnisse und aufzuerlegende» Bediuguugcn, so wie auf die
dem Staate vorzubehaltenden Ncchte vielseitige Verhandlungen statt. Mangel an Erfahrung und eine
vielleicht zu ängstliche Beurtheilung der plötzlich bah»brcchenden fortschreitendenBewegung schienen auf
die Verhandlungen einen sichtbaren Einfluß auszunbeu. Ueber den Ertrag der Eisenbahn waren di«
irrigsten Begriffe verbreitet.

Das Allerhöchste Gesetz vom 3. November 1838 zeugt immer noch von einiger Unsicherheiti» Betreff
der bei Erthciluug von Conzcssioncnin Anwendung zn bringenden Grundsätze. Namentlich ist im Artikel 49
vorbehalten, nach Maaßgabe der weiteren Erfahrung und der sich daraus ergebenden Bedürfnisse die in
tiefem Gesetze gegebenen Vestimmuugen durch allgemeine Anordnungen oder durch künftig zu ertheilende
Eonzessioucnzu ergänzen und abzuändern, und »ach Umständen denselben auch andere ganz neue Vcsti'.n-
mungen hinzuzufügen. Dieser Vorbehalt stempelt das Gesetz vollends zu ciuem provisorischen, u»d wen»
derselbe zwar im Interesse der Staatsverwaltung sehr angemessen erscheine» mag, so ist doch nicht zn
verkennen, daß eine festere Negulirung der Nechtsvcrhältnisse zu einer Beförderung jener gemeinnützigen
Unternehmungen wesentlich beitragen würde.

Auch haben sich in Folge der mittlerweile angesammelten Erfahrungen schon manche Abänderungen
als wünschenswcrth herausgestellt.

Die überaus güustigcn Erwartungen, die man von dem Ertrage der Eisenbahn-Anlagen hegen zu
dürfen glaubte, und die unstreitig zu manchen lästigen Bcstimmunge»Anlaß gaben, sind seitdem bedeutend
l'erabgcstimm! worden, und es scheint sich die Ueberzeugung je länger je mehr zu befestigen, daß jenes
wichtige Kommuuilatiousmittcl, nachdem es ciumal im allgemeinen StaatsüUcrcsse als gemeinnützig ancr-
ka»»t ist, auf eine noch wirksamere und ausgedehntere Unterstützung des Staats um so mehr Anspruch
haben dürfte, als die bisherigen Kommunikatioiismittcl, denen ein so ausgedehntes Monopol verliehen
ist, dis Gleiche zu leisten nicht vermögen. Es hat sich herausgestellt, daß durch Eisenbahn-Verbindungen
ei» weit höheres Ziel zu erreiche« ist, als durch die bisherigen Post-Verbinduugeu, daß daher von einem
zweckmäßigenZusammenwirken beider Anstalten für das Gcsammt-Interesse weit mehr zn gewinnen ist,
als bei den den Eisenbahn-Unternehmern zn Gnnstcn der Post« und der General-Staatskasse auferlegten
lästigen Vestimmuugen, dere» Aushebung im allgemeinen Interesse wünschenswcrth erscheint.
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wie
Anderntheils scheint es rathsam, dem Staate das Recht des Ankauft jederzeit vorzubehalten, so

in Betreff des Bahngcldcs weniger complicirte Bestimmungen zu erlassen.
Aus diesen Gründen, und weil bei allgemeinen Gesetzen, welche Veränderung in Personen- und

Eigenthumsrechten und in den Steuern zum Gegenstände haben, die Mitwirkung der Stände durch Gesetz
vom 5. Juni 1823 Allcrgnädigst gewährt worden ist, glauben sich die trcugehorsamstcn Stünde an Ew.
Königliche Majestät mit der ehrerbietigsten Bitte wenden zu dürfen:

daß Allerhöchstdieselbcn geruhen mögen, eine Revision des Eisenbahn-Gesetzes und eine Vorlegung
des Entwurfs bei dem nächstenProvinzial« Landtage in Gnaden zu verfügen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben ?c.
Düsseldorf, den 14. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigstcr :e. :c. ,, S««,».».

Des HochscligcnKönigs Majestät haben auf die unterthänigste Bitte der Rheinischen Provinzmlständc ^'^„„""«
um Befreiung der frommen und milden Stiftungen von dem Erbschaftsstcmpcl in dem LandtagMbschiede
vom 13. Juli 1827 Allcrgnädigst zu eröffnen geruht, daß bereits durch Kabinets-Ordre vom 1L. Januar
der Finanzministcr wegen Befreiung der Kirchen nicht nur, sondern auch der Armen-Anstalten, Waisen¬
häuser, milden Snfningcn, Schulen und Universitäten von allen Stempel-Abgaben mit vorläufiger Instruk¬
tion versehen und durch solche mehr gewährt sei, als die Stände gebeten haben.

Diese in dem wohlwollendsten Sinne gefaßte Allerhöchste Bestimmung wurde von der Provinz mit
dem innigsten Danke aufgenommen; sie schien aber auch so klar und umfassendzu sein, daß die Gefahr
irgend einer beschränkendenDeutung oder verkürzenden Auslegung des Königlichen Wortes nicht entfernt
neahndct werden konnte.

Außer der in gedachter Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 16. Iannar 1827 §§1 und 2 den Armen-
Anstalten, Waisenhäusern, milden Stiftungen, bei Schenkungen und Vermächtnissenbewilligten Stempel.
Freiheit ist darin auch noch auf die für alle neu- uud wicdcrerobcrte Provinzen in Gültigkeit tretende
Deklaration vom 27. Juni 1811 s 4 Bezug genommen, worin es ausdrücklich heißt: „Alle Angelegen,
heilen der Kirchen, Armcnanstaltcn, Waisenhäuser, milden Stiftungen, Schulen, Universitäten, desgleichen
der Straf« und Besscrungs-Anstalten sind stempclfrci."

Wir würden befürchten müssen, dem in diesem Allerhöchsten Befehle kund gegebenen frommen und
milden Sinne des HochseligenKönigs zu nahe zu treten, wenn wir nachgeben wollten, daß demselben
irgend eine andere Deutung gegebenwürde, als in den klaren Worten desselben unverkennbar zu Tage liegt.

Dennoch aber haben treugehorsamste Staude es mit großer Betrübniß wahrnehmen müssen, daß
einzelne mit der Finanzvcrwaltung des Staats befaßte Behörden sich für befugt oder vielleicht gar für
verpflichtet gehalten haben, diese Allerhöchste Verordnung durch Deklarationen, bei denen sich einige Will,
kür schwer verkennen läßt, zu beschränkenund namentlich für die Nhcinprovinz diese Beschränkung da¬
durch zu begründen, daß den Gemeinden die Verpflichtung obliege, für die Bedürfnisse ihrer Armen zu
sorgen, daß demnach eine Erleichterung dieser Verpflichtung durch Vermächtnisse, Schenknngcn u. s. w,,
welch/den Armen zugewendet werden, nicht eigentlich diesen sondern den Gemeinden selbst zu Gute
kommen, daß also das Armengut nur einen Theil des Gcmcinbegutcs ausmache, daß aber die Gemeinden
keineswegs stempelfrci seien und mithin auch Vermächtnisse, Schenkungen u. s. w, welche den Armen
zugedacht seien, nicht stempclfrcifein dürften.

Das Unrichtige dieser Schlußfolgerung fällt nur zu sehr in dle Augcn, als daß rs cincr näheren
Andeutung bedürfte; daß aber die Auslegung wirklich dem Gesetzegegeben wird, dazu mag ein uns vor¬
liegender Erlaß des Generaldirektors der Steuern vom 9. Aprjl 1838 (.lil. 0898) an die Königliche
Provinzial-Steuer-Direktion zu Cöln den hinreichendenBeweis 'liefern.

Wir erlauben uns indessen ehrerbietigst auch auf die faktischen Irrthümer aufmerksam ;u machen,
welche dem bezogenen Erlaß zum Grunde liegen. Einmal ist die Voraussetzung, rast den Gemeinden
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die Pflicht obliege, die Bedürfnisse ihrer Armen zu decken, nur theilweise und relativ richtig, indem nicht
blos das Bedürfniß der Armen, sondern auch die Mittel der Gemeinde hierbei maaßgebend sind. Nur
die wenigstenGemeinden werden in der Lage sein, dies Bedürfniß vollständigdecken zu können; es würde
sonst wohl der Erfolg sein, daß in solcher Gemeinde gar keine Armen mehr zu finden wären. Kann aber
dies Bedürfniß nur relativ gedeckt werben, so ist es keineswegs die Gemeinde, welche durch ein Ver-
mächtniß erleichtert, sondern es sind nur die Armen, deren Lage mehr und besser berücksichtigt wird, als
es früher der Fall war, und in diesem Sinne hat des Hochseligcn Königs Majestät offenbar das wohl»
thätige Gesetz erlassen, indem Höchstsic nicht wollten, daß der Staat noch wieder eine Sportel von dem
Gottcshellcr erhebe, der in den Armensäckcl gespendet wird.

Eben so unrichtig aber ist die Voraussetzung, daß das Vermögen der Armen mit dem der Kommune
identisch sei. Nach den Rheinischen Gesetzen wie nach dem Preußischen Landrcchte haben zwar Armen-
Anstalten die Rechte moralischer Personen (Eorporationcn), allein dies ist für den vorliegenden Fall irre,
levant, weil die bezogeneu Gesetze auch solchen Anstalten die Stempclfreiheit zuwenden, welche, wie
Gcfangenanstaltcn, Schulen, Straf- und Besserungsanstalten im seltensten Falle diese Rechte besitzen.
Eben so wenig ist es von Gewicht, ob die Kommune subsidiarisch für den Unterhalt solcher Anstalten zu
sorgen hat; sie ist z. B. nach den RheinischenGesetzen dies eben so wohl für ihre Kirchen und Schulen zu
thuu verpflichtet, ohne daß diesen Instituten darum die ihnen gesetzlich verliehene Stempclfreiheit bestritten
würde. Noch mehr: selbst dem Staate liegt äußersten Falles die Pflicht ob, für die Ernährung und
Verpflegung gauz hülfloscr Bürger zu sorgen ( Allg. Landrecht Thl. II. Tit. l9 81); wie sollte
er also von dem, was von wohlthätigen Menschen zur theilwciscu Erleichterung dieser Last gegeben wird,
noch wieder eine Steuer zu erheben beabsichtigenkönnen! Es ist offenbar, daß der Staat selbst durch
solche Bestimmungen nur dcu wohlthätigen Siuu seiner Bürger unterdrücken würde.

Daß aber auch gesetzlich das Armcnvermögcn, wie in den alten Provinzen so auch am Rhein, von
dem Kommunalvcrmögcn gänzlich getrennt ist und durch selbstständige Commissionenverwaltet wird, dafür
liegt der Beweis klar in dem Umstände, daß die Commissionen das Armcnvcrmögen unter eigener Ver¬
antwortlichkeit verwalten, Verträge schließen,Vermächtnisseacccptircn, Kapitalien anlegen uud kündigen,
Prozesse führen und eine von der Gemeinde ganz unabhängige Kasse besitzen.

Obiges wird, wie wir untcrthänigst hoffen dürfen, zur Begründuug unseres gehorsamstenGesuches
hinreichen: .

daß es Ew. Königlichen Majestät gefallen möge, die nach dem Sinne der bezogenen Aller¬
höchsten Gesetze dem Armenwcscn in der Rhcinprovinz zustehendeStcmpelsrcihcit in ihrem ganzen
Umfange zu gewähren und zu, erhalten.

Sollte aber, wie in einem ferneren uns vorliegenden Schreiben des Königlichen Finanz-Ministern
an das Königliche Ministerium des Innern und der Polizei vom 22. April v. I. gesagt ist, den Armen
keine Stempclfreiheit bewilligt und eine solche Siempelfreiheit der Armendircklion in Berlin nur vermöge
eines besonderen Privilegiums verliehen sein, so bitten wir schließlich, daß es Ew. Königlichen Majestät
Allcrgnädigst gefallen möge, zur Ergänzung der, wie wir bisher glaubten, hinreichend klaren.Gesetze,
ein solchcs.^Privilc.u'um auch auf die Armen so wie auf alle wohlthätigen Anstalten in den Provinzen
ausdehnen zu wollen, indem wir mit Vertrauen voraussetzen dürfen, daß die Armen sämmtlicher Pro¬
vinzen dem Herzen Ew. Königlichen Majestät eben so nahe stehen, als die der Hauptstadt.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht:c.
Düsseldorf, den 15. Juli 1841. j

o?

Allcrdurchlauchtigster ic. :c.

Tckwß vcr Ew. Majestät trcugehorsamste Stände der Rhcinprovinz Haben in mehrcren an die Stände-Ver-
2nlu,?r,c, sa,„,„s„„g gerichteten Anträgen Veranlassung gefunden, den Wünschen des rheinischen Handelsstandcs,
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sowie dem Zustande der Industrie, mit besonderer Rücksicht auf die commerzicllcnVerhältnisse zum Aus¬
lande und so weit es die ihnen vorgclegenen Materialien gestatten, eine nähere Prüfung und Berathung
zu widmen.

Durchdrungen von den vielfachen Vortheilen und Segnungen, welche ein blühender Zustand der
Industrie über alle Klassen der bürgerlichen Gesellschaft verbreitet, haben die treugehorsamstcn Stände
mit um so lebhafterem Bedauern wahrgenommen, wie sehr eine weitere Entwickelung des Gewcrbflcißcs
durch manche ungünstige Verhältnisse uud namentlich durch feindliche Maaßregeln anderer europäischer
Handclsmächte erschwertwird.

Diese Hemmungen beseitigt und dem Iulandc diejenigen Vortheile zugewandt zu sehen, welche
jetzt durch 'die bedeutende Einfuhr fremder Fabrikate dem Auslande zufließen, dies ist der längst gehegte
Wunsch des Handclostandcs, den die rheinischen Stände schon an früheren Landtagen allcruntcrthäm'gst
vorzutragen sich gedrungen fühlten, und den auch der sechste rheinischeProvinziell-Landtag einer Aller»
gnädigsten Beachtung empfehlen zu müssen glaubt.

Zwar sind trcugchorsamstc Stände weit entfernt, dem feindlichen Prohibitiv-Systcm das Wort zu
reden, in welchem andere europäische Staaten ihr Heil suchen. Vielmehr müssensie es danlbar anerken¬
nen, daß die freisinnige Handelspolitik, welche unserer Zollgesetzgebungzum Grunde liegt, allein geeignet
war, die Fesseln des freien Verkehrs zwischen den einzelnen deutschenStaaten zu brechenund diese zur
Annahme eines gemeinsamen Systems sowie zur Verschmelzung der Interessen zu bewegen, und daß
endlich das Prinzip der Handelsfreiheit dem wahren Wohle der Völker weit entsprechendererscheint, als
jenes gehässige Auöschlicßungs-System.

Dcnuoch hat die in ihrem Prinzip freisinnige Gesetzgebung der Zoll-Vereins «Staaten sich vorbe-
halten, nicht bloß Erleichterungen, welche die inländischen Unterthanen bei ihrem Verkehr in andern
Ländern genießen möchten, sondern auch Beschränkungen, wodurch der Verkehr der Unterthanen des
Staats in fremden Ländern wesentlich leiden möchte, durch angemesseneMaaßregeln zu vergelten.

Waren die verderblichen Folgen, welche die crhöhetrn Zoll-Abgaben in andern europäischen
Handelsstaatcn auf den Handels-Verkehr ausüben, schon mehrmals Gegenstand einer ehrerbietigen Bitte
der rheinischen Stände um Abhülfe durch geeignete Anordnungen, so wollen Ew. Königliche Majestät
auch dem sechsten rheinischenProvinzial - Landtag in Gnaden gestatten, seine Ansicht pflichtmäßig dahin
auszusprcchcu:

daß der dcrmaligc Zustand der Industrie, namentlich in Beziehung auf die Verhältnisse zum
Auslande, einer gründlichern Beachtung und eines wirksamern Schutzes bedürfe;

und hieran sodann die ehrerbietigste Bitte zu knüpfen:
daß es Allerhöchstdcnsclbcngefallen wolle, über die zu diesem Zwecke erforderlichen Maaßregeln
zunächst das motivirte Gutachten der Königlichen Handclokammcrn zu erfordern.

In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.
Düsseldorf, den 13. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster «. «.

Von des HochscligcnKönigs Majestät ist der durch den fünften rheinischen Landtag gestellte ehrerbietige ,2. «e»>si„,
Antrag, daß Allerhöchstdicsclbcngeruh,cu möchten, die Bildung einer ständischenKommissionzur Revision^^°/^'
der Katastral-Abschätzung von Rheinland und Westphalen zu gestatten, und die für die Nheinprovinz
gewählten Glieder dieser Kommijsion Allergnädigst zu bestätigen, huldreich aufgenommen, die Bestätigung
selbst aber nach dem Landtags-Abschiede so lange gestundet worden, bis auch Seitens der wcstphälischcn
Stände zur Wahl solcher Commissariengeschrittenworden sei.

Auch ist die durch den eben erwähnten Landtags-Abschied zugesagte neue Ncpisions«Ordnung bis
jetzt noch nicht pnblicirt worden, das Bedürfniß derselben hat sich aber immer meh» herausgestellt, und
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nöthigt die getreuen Stände, Ew. KöniglichenMajestät mit der ehrfurchtsvollsten Bitte zu nahen, daß es
Allerhöchstdcnselbcngefallen möge, die gedachte Revisions-Ordnung baldigst ins Leben treten lassen zu
»vollen, bis dahin aber, daß dies geschieht,die nach den bisherigen Bestimmungen erforderlichezehnjährige
Revision der Gebäude unausgesetzt ihren Gang fortgehen zu lassen.

In der vertrauensvollen Hoffnung, daß Ew. Königliche Majestät diesem Gesuch Allergnädigft will»
fahren werden, haben die getreuen Stände die Kommissarien, welchen sie die Besorgung dieses Geschäfts
gemeinschaftlichmit Kommissaricn der westfälischen Stände zu übertragen wünschen, und ihre Stellver«
treter gewählt. Es sind

zu Stellvertretern:
für Düsseldorf Abgeordneter Aldenhoven,

„ Coblcnz „ von Nunkel,
„ Cöln „ Fasbcnder,
„ Trier „ Kaps er,
„ Aachen „ Flemming,

zu Eommissaricn:
für Düsseldorf Abgeordneter Lensing,
„ Coblcnz „ Brust,
„ Cöln „ v. Waldbott,
^ Trier „ Haw,
„ Aachen „ Wergifossc,

gewählt worden, welche die getreue,, Stände Ew. Königlichen Majestät zur AllerhöchstenBestätigung
hiermit in aller Unterthänigkcit empfehlen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht lc.
Düsseldorf, den 23 Juli 1841.

,0, Wechsel.

Allerduvchlauchtigster:c. ,c.

Vchon am fünften rheinischenProvinzial «Landtage war das Wechsel«Stempel«Gesetz Gegenstand der
Crempci. Berathung, die eine allcrunterthänigstc Bitte um Modifikation in den Strafbcstimmungcn zur Folge hatte.

Diese wurde indessen in dem AllerhöchstenLandtags-Abschiede vom 26. März 1839 abgelehnt, aus dem
Grunde, weil dadurch eine wesentlicheAbänderung in der bestehendenGesetzgebungbewirkt werben würde.

Die seitdem stets sich erneuernden Erfahrungen über die Nachtheile, die dieses Gesetz dem Wechsel-
Verkehr fortwährend bringt, haben auch am sechsten rheinischen Provinzial-Landtage die Aufmerksamkeit
der trcugcborsamstcn Stände diesem wichtigen Gegenstände zugewendet und sie fühlen sich gedrungen, vor
Ew. Majestät die Ueberzeugung auszusprcchcn, daß ihnen das dem Gesetzezum Grunde liegende Prinzip
nicht als vollkommengerechtfertigt und seine Bestimmungen dem Zwecke nicht entsprechenderscheinen.

Geruhen Allcrhöchstdicselbendie Gründe, die diese Ueberzeugung hervorgerufen haben, einer
gnädigsten Prüfung zu unterwerfen.

Gegen das Prinzip dürfte eingewendet werden, baß das Gesetz, anstatt den Verkehr nnd das Ein«
kommen zu besteuern, das Mittel trifft und hemmt, welches in so hohem Grade den Handel und die
Gewerbe fördert, daß ohne den Wcchsclvcrkchrdieselben eben so wenig als ohne den Geldverkehr bestehen
können, weil es mithin das Nad in seiner Achse hemmt, und dieses um eines Ertrages willen, der zu
solchemNachtheile in keinem Verhältnisse steht, indem die jährliche Vrutto-Intrade der Wechsel«Stcmpel<
Steuer von 18^5 durchschnittlichnur 77,301 Thaler aufgebracht hat.

Die Haupt-Nachtheile aber erwachsen daraus, daß die Bestimmungen desselben zu seiner Anwen¬
dung und zur Verhütung der Umgehung, weit entfernt, dem Zwecke zu entsprechen, eine gerade entgegen,
gesetzte Wirkung hervorbringen; denn

Erstens ist die Erhebung ciuc so lästige, in manchen Fällen kaum ausführbare, daß sie viel
schwerer drückt, als die Steuer selbst. Mit jedem Posttage erneut sich bei einigermaßen bedeutende,»
Hanblungshäuscrn die Verpflichtung einer Steucrzahlnng in den kleinsten Abstufungen, da täglich dcrglc»«
chen Wechsel eingehen oder gefordert werden können. Die Beamten für die Stempelung verlassen ihe>'
Bureaus nn't dem Schlage L und oft noch früher, an Sonn, und Festtagen wird jede Stempelung

verweigert. ^



Findet sich die Veranlassung, nach dieser Stunde noch einen Wechsel abzugeben ober einen eing„
gangenen wegen bevorstehenderVerfallzcit sofort versenden zu müssen, so kommt der Kaufmann nicht
selten in den Fall, dem Gesetze gar nicht genügen zu können; er muß es umgeben, um nicht den größten
Nachtheilen ausgesetzt zu werden, auf die Gefahr hin, von der ganzen Schwere der Strafe getroffen zu
werden. Beispiele dafür könnten in Menge vorgebracht werden.

Wenn, wie dieses in der Nhciuprovinz häusig der Fall ist, industrielle Anlagen und darauf
begründete Handlungen von den Steuer,Aemtern meilenweit entfernt sind, so steigern sich die eben ange,
führten Nachtheile in eben dem Maaße wie die Kosten.

Zweitens ist eine Controlle durchaus unmöglich, da ein Eindringen und Einsehen in die kauf«
männischcn Geschäfte eine so gehässige, die individuelle Freiheit in so hohem Grade beeinträchtigende,
Maaßregel wäre, daß sie, kaum durch die höchsten Staatszwecke gerechtfertigt, bei einer Steuer von so
unbedeutendemErtrage durchaus verwerflich erscheinenmuß. Diese richtige Ansicht der Staatsbehörden
mag daher bei den Strafbestimmungcn zum Grunde gelegen haben; ihre Schwere und deren Ausdehnung
auf alle inländische Inhaber eines ungestempeltenWechsels sollte von der Contravcntion zurückschrecken
und jeden Inhaber veranlassen, ohne Rücksicht auf seine Vormänncr, eine Stcmpclung nachzuholen die
diese der Entdeckung und Strafe Preis gäbe, während der dem Entdecker zugesicherte'Lohnebenfalls in
manchen Fällen zur Angabe reizen, vorzüglich aber die Beamten zur größten Aufmerksamkeit
airegcn sollte.

Allein die Folgen dieser Bestimmungen sind in den meisten Fällen dem Zwecke ganz entgegen
gewesen. Der Kaufmann, dessen Verkehr mit seinen Haudelsfrcuuden anf gegenseitiges Vertrauen
gegründet ist, erschreckt vor dem Gedanken, als Angeber derselben zu erscheinen, und hält ihn diese
moralische Rücksicht nicht zurück, so thut es ganz gewiß die Furcht, das Vertrauen seiner Freunde zu
verliere« uud sein Geschäft dadurch zu beeinträchtigen; er wählt also von zweien Uebeln das kleinere uud
wird aus Rücksicht für seine Freunde dem Gesetze ungehorsam, ja er ist gezwungen, zu dessen Umgehung
gemeinsam die Hand zu bieten, und um nicht die näheren Freunde, seine unmittelbaren Vormänncr, zu
compromittiren, den selbst ganz fremden, aber einzig schuldigenAussteller oder inländischen ersten Indos<
senten vor Entdeckung und Strafe zu sichern.

Diese aber, in der Gewißheit ihrer Straflosigkeit, übergeben ihre Wechsel ohne Stempel qan>
unbesorgt dem Girat, und nur der Zufall, der den Wechseleinem Beamten in die Hände spielt kann
sie verrathen.

Aber auch auf gesetzlichem Wege läßt sich das Gesetz in manchen Fällen umgehen, indem größere
Summen in kleine unter 50 Thaler gespalten werden oder ein Accrcditif den Wechsel ersetzt und dem
Träger desselben die Verantwortlichkeit überläßt, sich ohne Stempel in den Besitz der acereditirtcn
Eumme zu setzen.

Daß auf solche Weise der Ertrag der Steuer eine bedeutendeEinbuße erleiden muß, liegt am Ta^-e.
Drittens aber erwächst außerdem dem Handel daraus der große Nachtheil, daß, da in der

Rbeinprovinz die Besorgung der Acccptalion von dem Inhaber des Wechsels nicht gesetzlich gefordert wird
und der Bezogene eines nicht gestempeltenWechsels nicht accrptirt, wohl aber zahlen darf, in vielen
Fällen ein Schuldner mit Vergnügen die Gelegenheit ergreift, um iu eiuem langsichtigcn Wechsel eine
singirte Zahlung zu leisten, ohne eine sofortige Deckung, die die Acccptation bedingen würde, dafür
machen zu müssen.

Diese Nachtheile und Mängel, die sich täglich erneuert dem Handelsstande aufdringen, müssen
den lebhafte» Wunsch erzeugen, daß eine Steuer ganz aufgchobeu werde, die ohnehin von so höchst
iiubcdcuteudcm Ertrage ist.

Die trcugeborsamstcn Stände wagen daher, vor Ew. Majestät die untcrthänigste Bitte anszu-
sprechen:

daß Attcrböchstdieselbcngeruhen wollen, die Zinücknahmc des Stempel-Steuer-Gesetzes Aller,
gnädigst zu verordnen.
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Sie finden sich zu dieser Bitte um so mehr ermuthigt, als die günstige Finanzlage des Staates und der
schon letzt Allergnädigst in Aussichtgestellte Steuer «Erlaß zu der Hoffnung berechtigt, daß auch fernere
Erleichterung in dieser Hinsicht von der Königlichen Huld werde gewährt werden.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den 23. Juli 1841.

--------------------

AUcrdurchlauchtigster:c. :r.

«s>, lenn'fade H)ie zum sechsten Provinzial-Landtage versammelten trengehorsamsten Stände erlauben sich, mit Rücksicht
.ndc.V,°sc<.^ ^. habenden Uebclständc, Ew. Majestät allcruntcrthäuigst zu bitten, nach Analogie der Aller«

höchsten Kabincts-Ordre vom L. September 1840, den Leinpfad am Rhein betreffend, auch für den
Regierungsbezirk Trier zur Feststellung des mittleren Wasserstandcs der Mosel gesetzliche Bestimmungen
erlassen, ferner Allergnädigst verordnen zu wollen, daß künftig an der Mosel, so wie dies auch am
Rhcine geschieht, die Oberfläche des Leinpfades innerhalb der gesetzlichen Breite aus Staatsfonds unter»
halten werde.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den 18. Juli l84l.

_____________,

ücucr.

Allerdurchlauchtigster :c. :c.

°t>, Ki.ni,',,. Die der Nheinprovinz im Jahre 1829 Allergnädigst verliehene Contingentirung der Klassenstcner wird
nach nunmehriger zwölfjähriger Praris als eine zweckmäßige Einrichtung dankbar erkannt. Durch dieselbe
wurden besonders die Klagen der Einzelnen, welche bei der direkten Einschätzungsich jährlich in so großer
Anzahl erhoben, sehr vermindert, was schon in der größeren Stabilität der Steuersätze seinen Grund
bat, auch gewährt der den Krcisständcn dabei gestattete Einfluß bei gehöriger Anwendung das Mittel
zur Beseitigung aller ncnncnswcrthen Unverhältnißmäßigkeiten zwischen den Kreisen und Gemeinden.
Sie ist eine Wohlthat für manchen Armen, der dadurch Berücksichtigungfinden kann, wo ohne dieselbe
bei buchstäblicherAnwendung der Vesteuerungs-Merkmale eine analoge Einschätzung nicht zu umgehen
sein würde. Um jedoch einen ungcthcilten Beifall für diese Art der Steucrvcrtheilung zu gewinnen,
bedürfte es nach dem Dafürhalten der trengehorsamsten Stände wohl noch einiger Abänderungen und
Zusätze, welche dieselben Ew. Königlichen Majestät in aller Untertänigkeit hiermit darzustellen sich
erlauben.

Erstens ist die verhältnißmäßige Nichtigkeitder ersten Veranlagung der Klassensteuerbei der Ver¬
schiedenheit der Ansichten der Einschätzungsbehördcn, so wie der mehreren oder mindern Strenge, womit
dabei verfahren ward, weder zn erweisen noch wahrscheinlich.

Die Contingcnte der 5 Negierungs-Bezirke sind nie einer Revision unterworfen worden und haben
seit dem Jahre 1829 gar keine Abänderung erlitten,'obgleich eine solche schon durch die in einem Zeit«
räume von 12 Jahren nothwendig eintretenden neuen Verhältnisse sich rechtfertigen dürste. Die getreuen
Stände verkennen jedoch die Schwierigkeiten einer solchen Arbeit nicht und geben es dem Allerhöchsten
Ermessen in vertrauensvoller Untcrthänigkeit anheim, ob und in welcher Weise dieselbe zu bewirken sei.

Ferner ist bereits am fünften Landtage durch die Stände der Nheinprovinz bei des Hochseligen
Königs Majestät darum gebeten worden, das einmal bestehendeContingent auf den Grund der wachsenden
Bevölkerung nicht weiter erhöhen und die betreffende Bestimmung Allergnädigst aufheben zu wollen,
worauf aber in dem darauf ergangcncn AllerhöchstenLandtags-Abschiede leine Willfahrung erfolgte.

Die zum sechsten rheinischen Landtage versammelten treu gehorsamstenStände haben diesen wich¬
tigen Gegenstand auf's Neue in Erwägung gezogen und im Einklang mit dem früheren Antrage die
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Ueberzeugung nicht aufgeben können, baß die Vermehrung beS Contingents zu '/Thaler pr« Kopf der
neuen Steuerpflichtigen nicht in richtigem Verhältniß mit der Zahlnngsfah.gke.t stehe, mdem der Zuwachs
fast allein der ärmeren Klasse zuzurechnensei, wodurch zahlreicheAusfalle bed.ngt sind, und d.e Prov.nz
dadurch im Nachtheil stehe, daß derselbe, ohnehin schon durch eine starke Bevölkerung m Anspruchgenom.
mene Boden, bei zunehmenderMenschenmengeverhältnißmäßig nicht ertragreicher werde und sonnt keine
arößcre Belastung dadurch zu begründen sei. ....<.,

Es hat dieses nachtbeilige Verhältniß der Vergrößerung des Contingents ,etzt bcrctts so lange
gewährt daß die nochmalige Bitte um Allergnädigste Erhörung wohl gerechtfertigt sein dürfte.

Dann ist noch die häusig vorkommendeErscheinung des Verziehens von Personen, welche m den
höheren Stufen veranschlagt sind, in mahlstcuerpflichtige Städte wohl zu berücksichtigen,indem das
steuerbare Vermögen an manchen Orten nicht unbedeutend dadurch abgenommen hat, während der F.skus
an einer andern Seite Vortheil davon zieht. Es dürfte daher billig erscheinen, daß die Klassensteuer,
quoten, welche diese Individuen entrichteten, dem Contingente eben so wenig zur Last bleiben, als
solckcs da der Fall ist, wo keine Contingentirung besteht. ^ . ^

Ferner hat die Erfahrung gelehrt, daß die Bürgschaft, welche die Bezirks^ und Kre.s-Komnn,sionen
für eine aleichmäßigc Vertheiln,,«, der Kontingente und gerechte Berücksichtigung der Beschwerdengewähren
sollten, bei dem bisherigen Verfahren nicht genügte. Der Grund zu dieser mangelhaften Par.ftkat.on
md A hülfe durch die Kommissionen, wo Stimmenmehrheit entscheidet und deren Mttgl.eder zugle.ch

Vttheilwe und Richter sind, möchte wohl in dem vorherrschenden Interesse der Repräsentanten für d.e
^lal ä.en welche sie vertreten, zu finden sein, indem sie sich sträuben, Erleichterungen zuzugestehen,welche

^^g^e ast auferlege: wu.eu u. d.ublen^

InUe^^r7m^ Verhältnisse ohne Nemedur von

"""" ^S^lluu^er gerechtenVerkeilung auf die Kreise sind die getreuen Stände daher der
Meinumz, daß den Bezirks-Kommissionen, denen, nach der bestehendenOrgan.satton, nur E.n M.tgl.ed
dl K^ l ch n Negierung beiwohnt, eine Vermehrung unbetheil.gter Summen Noth thue.
'" 3^1 haben sie die Uebe zeugung gewonnen, daß aus den oben angeführten Gründen d.e nach

^cu,e haben '" ° " 5 ^, u Einschränkung, wonach eine Berufung von den Beschlüssen

mr »»»« !>,',G»d'« '»»», «"" 2 S»«» sich d»f»> »u«lvr°chc», «»,.ch» »cr°ch.°„ «Ia«° dn> W°«
,u verdienter Würdigung versperrt habe. ^ . ^. ' ^

Da.m wird an manchen Orten Klage geführt, baß die, aus dem Bürgerme.ster, dre. Geme.nde.
rathen und dem Steuer-Einnehmer zusammengesetzte Kommission in den Bürgermeisterin mcht unpar-

isch genug verfahre und der Stimmen zu wenig seien, um gegen Druck sowohl als Begünstigen
Ncl u stellen. - Endlich klagen alle Einschätzungs-Kommisstonen, daß d.e Sprunge der Steuerstufen
von 4 auf « Thaler und von 12 auf 18 Thaler sich zu groß erweisen und bei dem Zwaug, d.e Iudi-
viduen entweder in die höhere oder niedere zu veranschlagen, Verlegensten be. der Verthe.lung, so w.e
KlaaenvonScltcndcrVcsteuertennichtzuvcrmcidcnsc.cn. . , , „

Gcstü.tt auf allc angeführten, aus reifer Erfahrung geschöpftenMot.ve, glauben d.e gehorsamsten
«r.« . ^a.L >„ erfüllen indem sie in einer Angelegenheit von so allgemeinem Interesse die Bitte

"eugeliebteu Köuige in aller Nn.erthänigkeit dahin aussprechen,

^1^2^ " '" Provinz aus den
' Grund vermchrtcr Bcvölkcrung, wenigstens für einige Zeit, nicht erhöhet nnd ferner, wenn

auch nicht von allem Zuwachs befreit, dieser doch auf ein weit geliuderes Verhältniß, etwa
das Dritthcil des jetzigen Zuschlags, bestimmt werde;
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II. daß die Quoten derjenigen Personen, welche in den beiden ersten Hauptklassen veranschlagt
sind und in mahl» und schlachtstcucrpstichtige Städte verziehen, jährlich dem Eontingente abge¬
schrieben werden;

III. daß in den Bezirks» sowohl als Kreis-Kommissionen die Zahl der im Regulativ vom 2. Juni
1829 vorgeschriebenen3 stimmen ferner nicht erforderlich sei, um die Berufung einzelner Kreise
und Bürgermeistereien an die KöniglichenRegierungen zu begründen, sobald die Reklamationen
wegen Ueberlastuug iu den Sitzungen angebracht und zu Protokoll gegeben worden sind;

IV. daß den Bezirks-Kommissionen anstatt Eines, künftig fünf Mitglieder der Königlichen Regie»
rung als Stimmberechtigte beigegcbcu werden, worunter der Präsident oder ein Abtheilungs¬
direktor als Vorsitzender;

V. baß den Kommissionenfür die Individual-Repartition in den Gemeinden künftig 4 achtbare
Einwohner, und zwar aus jeder der 4 Hauptklassen Einer, welche der Landrath zu ernennen
haben wird, als stimmberechligteMitglieder beigegcbcn werden;

Vl. daß zwischen die vierzehnte und fünfzehnte, wie auch zwischen die zehnte und cilfte Klassen»
stcucrstufeMittelklassen von 5 und 15 Thalern eingeschaltetund dadnrch die Zahl der Stufen
von 18 auf 20 gebracht werde.

Wir ersterbe» in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den 23. Juli 1841.

Allcrdurchlauchtigster ,c. «.

«?. Shaussec Aie Städte Enpen und Montjoie habe» durch ihren Vertreter am sechstenProvinziell»Landtage den
'.m^Nom^c!'^u einer Verbindnngsstraße zur Sprache gebracht, die so sehr die Interessen derselben mit denen des

Staates und der umliegenden Gegen? vereinigt, daß die trcugehorsamsten Stände keinen Anstand
nehmen können, den Ban dieser Siraße bei Ew. Königlichen Majestät auf's angelegentlichste zu bcfür»
Worten. Geruhen Allürhöchftdieselbcndie Gründe, die für diese Anlage sprechen, einer gnädigen Prüfung
zu unterwerfen. Solche gehen aus der geographischen Lage beider Städte, ihrer bedeutenden Industrie,
ihren gegenseitigen Agricultur-Verhältnissen, die im Wechsel-Verkehr sich heben müssen, und ferner aus
den Vortheilen hervor, die dem Sta,Ue selost durch den Straßenzng, der auf eine weile Strecke durch seine
Domänen führt, erwachsenmüssen. Wirft man einen Blick auf die Lage der beide» Städte, welche
aus der beiliegenden Special-Karte hervorgeht, die beide Kreis-Hausitorte sind, und wovon Eupeu «-ir.»
12,000 Einwohner, Montjoie über 3000 Einwohner zählt, so scheint es wahrhaft auffalleud, daß
zwischen denselben noch fortwährend eine Verbindnngsstraße fehlt. R-ir 3'/? Stunden von einander ent¬
fernt, bedarf es, um von der einen zur andern zu gelangen, einer Reise von 10 Stunden über Aachen,
denn der direkte Weg ist für Frachtfuhrwcrk gar nicht, für Reiter und Fußgänger mir in guter Jahres»
zeit, im Winter nur mit Gefahr brauchbar, uud doch sind sie ganz eigentlich berufen, in ihrer Industrie
sich gegenseitig die Hand zu bieten, da in Enpen der öftere Wassermangel die Fabrikanten zwingt, zu
den Walkmühlen des wasserreichenMontjoie seine Zuflucht zu nehmen, während dieses nicht selten der
Hülfe der bedeutende,!Spinnereien von Enpen bedarf. Eben so fordern die Agrieultur- Bedürfnisseder beide»
Städte nnd ihrer Umgegeuoeine gegenseitigeAushülse, iudcm Enpen aus der Umgegendvon Montjoie und
den angrenzenden Kreisen des Iülichcr Landes einen großen Theil seiner Nahrungsmittel um vieles
billiger beziehenkann, und in seinen Kalkbrennereien letzterer Gegend ein unentbehrliches Dün^ungs»
Mittel, sowie in seinen Steinbrüchen ein eben so nothwendiges Bau-Material als Gegenwcrth zu liefern
vermag.

Die Stadt Enpen, jetzt an der äußersten Grenze des Staats gelegen, hofft aber auch noch ganz
besonders durch diese Straße aus der ungünstigen Lage der Isoliruug zu kommen, worin sie in Folge
des Pariser Friedens versetzt und dadnrch von ihren früheren Verbindungen mit den nahe gelegene»
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reichen belgischenGegenden abgeschnittenund getrennt worden ist Sie hoff, durch den Wechselverlehr
und e V rmehrung ihrer Verbindungen mit dem südlichenTheile der Prov.nz, so .v.e durch d.e Fre.

^ m..e.,.^>> die aus jenen Gegenden der Eisenbahn zuströmen werden, die Entstehung eines
und d.r das wesentlichsteErfordernis, des inneren Wob"

standes ist Sie erwartet mit Necht das Ersteben neuer Erwerboqucllen und das Erblühen eines Handels,
der die Erilten. der vielen unbemittelten Einmobncr uicht einzig von dem Gange der Fabriken abhängig
.„^'. 5ie er e.ntt somit in der Anlage dieser Verbindnngos.raße eine wahre Lebensfrage. Nicht minder
w^t a iN dieselbe für das Etaats-Aerar, indem der Straßenzug über 1'/, Meile» durch Etaatswal-
dunaen iübrt und das große ^)attlichcr Torf-Moor im Veen berührt, die bei den jetzigen schlechten Wegen
.,..r von sebr untergeordnetem Werthe sind. Die Straße würde das Holz auch den entfernteren Gegenden,
namentlich den Hüttenwerken in Schaden, zugänglich machen, uud seinen Werth bedeutend heben, das
Torf-Moor aber, das jetzt fast gar keinen Ertrag liefert, wäre, abgesehen davon, daß der Umgegend
d.n-6'dasselbe bei den stets steigendenPreisen der Kohlen ein weit billigeres Feuerungsmittel bärge-
boten wird, einer Ausbeutung fähig, die seinen Kapital-Werth nach einem nur mäßigen überschlage

""^ ^Di^Stt^e w^ ersetzen, den der Forstsiskus durch den Wald anzulegen und zu unter-
lmlten aebalten ist, sowie dieselbe dem Postwesen ebenfalls sehr förderlich sein wird. Alle diese Vortheile
sin b di crhältnißmäßig sehr geringen Kosten zu erzielen da die Grundentschädigungen bereits

mit el. von den Eigenthümern in Rücksichtder Verhal.n.sse sehr b.ll.g norm.rt uud d.e desfallsigen
r. lün schriftlich festgestellt sind. Auch finden sich auf diesem Terrain außer ... der Nahe von

^^ n^ tutende A., .md Mstei^ bedar es .. so «^g .«er Anlage v^Brncken

Uutt^d^ Bettes^^ ^ d^e^n^ die'ganz/Anlage .,000 N.hlr. nttht übersteigen.
Der einuge Grund, den das hohe Finanz-Ministerium gegen d.e Anlage früher geltend gemacht

bat war der augenblicklicheMangel an Fonds; auch diese., haben die beide.. Städte möglichstzu besei-
3en gesucht "dem sie sich erbiet.., dem Staate ein Kapital von 30,000 Nthlr. zu 3. selbst zu 2'/, ^
"insen mit 5«/ Amortisation vorzuschießen, so daß dasselbe i» L00 Aktie., zu vertheilen, und nach
Vollendung der Straße davon alljährlich 30 Stück durch Verloosung zur Heimzahlnng bestimmt würden.

Gerubeu Ew. Königliche Majestät ans diesen. Allem zu entnehmen, welch hohen Werth beide
Städte auf die Verwirklichung ihres Wunsches legen, da sie dafür so bedeutende Opfer zn bringen bereit
sind Geruhen Allerhöchstdieselbenferner zu erwägen, daß Eupen zu dem Veznks,tra«en-Va..fonds mehr
als'35 000 Thaler aufgebracht hat, ohne daß in seinem Kreise auch das Mindeste davon zum Straßen-
b u verwandt worden ist. daß eine Verbindung mit Aachen, die vor allen zu einer Vezirksstraße sich
«anet hätte, d.nch eine Aktien-Straße hat erzielt werden müssen, deren Nutzen aber durch Verwe.-
aeruna des Transits gehemmt wurde: so dürfen die treugehorsamsten Stände der Hoffnung Raum geben,
daß Ew Majestät die Bitte gnädig aufnehmen und dem dringend gefühlten Bedürfniß der beiden
K.ädte Eupen und Montjoie, sowie der ganzen Umgegend, dadurch abhelfen, daß Allerhöchstdieselben dcn
baldigen Ausbau der fraglichen Straße aus Staatsmitteln huldreichstzu befehlen geruhen wollen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben w.
Düsseldorf, den 21. Juli 1841. ___________

Attcrdurchlauchtigstcr :c. :c.

Der Abgeordnete der Stadt Coblenz schildert in einer Eingabe an den sechsten rheinischen Landtag dic«.^^,
Gefahren, welche bei jedem eintretenden Eisgange d.e Schiffahrt dadurch bedrohen aß u er über .,.
Meile» langen Strecke von Mainz bis Cöln und auf der ganzen Mose ke.n Hafen besieht, wo d.e
Schiffe im Winter in Sicherheit gebracht werden können, «'" '.mnnt d.e Verwenduug der treugehor,am-
sten Stände bei Ew. Majestät in Anspruch, damit durch Allerhöchstelandeova.erl.che Fürsorge duft.n
großen Uebelstande Abhülfe gewährt werde.
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Es ist nicht zu verkennen, daß die große Anzahl von Schiffen, welche in Coblenz zu überwintern
gezwungen sind, und namentlich die bedeutenden Kohlcntransporte von der Saar, welche alljährlich vor
dem Winter daselbst eintreffen, der größten Gefahr ausgesetzt sind, weil die Kälte, wie dies noch im
vorigen Winter der Fall war, oft so plötzlicheintritt, daß sie kaum irgend eine nahe nur wenig Schutz
darbietende kleine Bucht, viel weniger einen entfernten Sicherheitshafcn erreichen können, daher dann
auch fast bei jedem Eisgange Schiffe zerstört werden oder Beschädigungen erleiden. Durch die Eisgänge
der Jahre 1823 und 1830 sind sogar 143 Fahrzeuge an den Werften der Stadt Coblenz theils ganz
zertrümmert, theils mehr oder weniger beschädigtworden.

Die Schiffahrt entbehrt auch dieses Schutzes nur am Mittelrhein und an der Mosel, indem am
Unterrhcin die Städte Cöln, Düsseldorf, Ruhrort, Orsoy, Wesel und Emmerich sich zweckmäßiger Sicher»
heitshäfcn zu erfreuen haben.

Ob aber Coblenz, welches wohl vermöge seiner Lage an der Mündu'ig der Mosel und unfern
jener der Lahn, sowie auch des Schutzes wegen, welchen im Falle eines Krieges die Festung gewähren
würde, besondere Verücksichtiguugzu verdienen scheint, oder ob ein anderer nahe gelegener Ort sich zu
einer solchen Anlage am besten eigne, darüber sind die trcugehorsamsten Stände nicht in der Lage ein
motivirtcs Gutachten abgeben zu können, weil hierbei strategische, technischeund finanzielle Fragen zur
Sprache kommendürften, die außer dem Bereiche ihrer Beurtheilung liegen.

Die trcugehorsamsten Stände erlauben sich daher, in Anerkennung des dringenden Bedürfnisses,
Ew. Majestät ehrerbietigst zu bitten, Allergnädigst geruhen zu wollen, zum Schutze der Rhein- und Mosel»
Schiffahrt die Anlegung eines Sichcrhcitshafcns für den Mittclrhein an dem hierzu geeignetsten Orte
huldreichstzu verordnen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht ic.
Düsseldorf, den 16. Juli 1841.

____________

ANerdurchlauchtigster le. ,e.

<l), Zinici,»»»,-Alsim Jahre 1810 der errungene Friede es gestattete, daß die Rheinische Landwehr in die Hcimath
^"^'?°° zunick kehren konnte, wurden die von der Provin, qcstcllten Pferde vom Staate zur Complettirung der

z°nde, Linicn-Cavallerie übernommen und dcu daran berechtigten Laudesthcilcu eine Vergütung von 05 Thalern
1»r. Stück zuerkannt.

Des HochscligcnKönigs Majestät geruhten unter'm 39. Mai 1820 zn befehlen, daß diese Kauf¬
gelder im Betrage von <-!>>«!» 78000 Thaler für Rechnung der bethciligte» Kommnncn bei dem Schatze
asscrvirt werden sollten, um bei einer späteru Mobilmachung der Armee mit den sich anhäufenden Zinsen zum
Vortheile der berechtigtenProvinz, welche in dem Gebiete des ehemaligen General »Gouvernements vom
Nieder- und Mittclrhein besteht, verwendet zu werden.

Diese Summe von 78000 Thaler wurde damals nach dem AllerhöchstenWillen zinsbar angelegt
und zwar in Staats^Schuld-Scheinen, welche nach dem damaligen geringen Course angekauft waren, und
gegenwärtig mit Zinsen und Zinses-Zinscn auf die beträchtlicheHöhe von 270,000 Thaler angewachsen
ist. Ein noch größeres Anhäufen dieses Fonds scheint aber eben so wenig wünschcnswerth, als solches
durch die Möglichkeit eines Bcdürfnisscs bedingt werden dürfte.

Ew. Majestät trcugehorsamstc Stände wagen es daher in Unterthänigkeit zu bitten, Allerhöchst,
dieselben wollen geruhen, die Zinsen dieses Fonds für die Folge der Verfüguug der Rheinische,,Stände
zu belassen, mit der huldreichen Weisung, solche zum Vortheil derjenigen Landcsthcile, deren Eigenthum
sie gcblicbcn sind, namentlich aber zu den jährlich wiederkehrendenAusgabe» für Beschaffungder Land¬
wehr-Pferde zu verordnen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht ,c.
Düsseldorf, den 24. Juli 1841.
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Allerdurchlauchtigster «« «<

Aus einem an die zum sechsten rheinischenLandtage versammelten treugehorsamsten Stände gelangten ^«>
Antrage nehmen dieselben Veranlassung, Ew. Majestät nachstehendeBitte im Interesse der wcinbaulrel- ^„,
benden Bewohner der Provinz unterthänigst vorzutragen:

Allcrhöchstdieselben mögen zu verordnen geruhen, daß eine gemischte Kommls,ton von Beamten
aus Weingutsbesitzcrn für jeden der betreffenden Regierungsbezirke ernannt werde, welche, so
lange die Weinstcuer nach den damaligen Grundsätzen noch erhoben wird, jedes Jahr am Ende
des MonatS Januar zusammeittretcu wird , um über' die Qualität des im vorhergegangenen
Jahre gewonnenen Weins und über die Anwendbarkeit des 2 9 des Weinsteucrgcsctzesvom 25.
September 1820 ein motivirtcs Gutachten mit Anführung der nach dem ersten Abstechen stattfin¬
denden Wcinprcise abzugeben und au das Königliche Finauzmiiilstcrinm einzusenden.

Die Stände-Versammlung hat durch die über den vorliegenden Antrag gepflogene Berathung die
Ueberzeugung gewonnen, daß die Bildung einer Kommission,die berufen sein wird, mit dem angegebenen
Auftrage sich zu befassen, in dem Interesse der Weiugutsbesitzer höchst wünscheuswerth sei; daß zugleich
die Staats-Verwaltung durch deren Wirksamkeit zu Erkundigungen und Aufschlüssengelangen werde,
welche Hochdieselbe als von Männern, die mit den-betreffenden Verhältnissen genau bckauut sind, aus.
gegangene Darstellnngen der Berücksichtigungwürdig zu halten sich veranlaßt s^n dürfte.

Aus diesen Gründen erlauben sich die getreuen Stande die vorliegende Bttte bet Ew. Maiestat
zur Allcrgnädigsten Berücksichtigungunterthänigst zu bcvorworten.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht lc.
Düsseldorf, den 23. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster:c. :c.

Aus der treugehorsamsten Ständen mitgetheilten Uebersicht der Lage, in welcher die durch die vorigen,.,
Landtaasabschiedenoch nicht erledigten Angelegenheiten sich befinden, haben wir dankbarst entnommen, daß
die allacme.neWegeordnung, durch Provinzial-Wege-Neglements vervollstäudigt, der schließlichen legislativen
Berathung vorliege, uud baldigst zu erwarten sei. Wenn auch hierdurch ein dem Landtage zugegangenes
Petitum die baldige Erlassung einer Wegeordnung bezweckend,seine Erledigung gefunden hat, so sehen
M treugehorsamste Stände dennoch veranlaßt, diese Bitte an den Stufen des Thrones niederzulegen,
um keine Gelegenheit zu versäumen, Ew. Majestät wohlwollender Fürsorge den gewiß erfreulichenBeweis
fortwährend steigender Industrie zu geben.

Wodurch aber könnte dieser vollkommener geliefert werden, als durch das täglich mehr gefüblte
Bedürfniß guter Communikationswege. Diese sich täglich mehrende Industrie veranlaßte ebenfalls eine
Einaabe welcke bezweckte, Ew. Majestät zu bitten, ein Gesetz zu erlassen, wonach Inhaber von Fabriken,
^ieaclcien Sandgruben und überhaupt derartige Etablissements, welche durch die Abfuhr ihrer Produkte
Kommuualweac vorzugsweise be - und abnutzen, vcrhältnißmäßig stärker als andere Beitragspflichtige
zur Wegeardeit herangezogen werden können, indem in diesem Falle die direkte Steuer keinen billigen
Maaßstab zwischen ihnen und der ganzen übrigen Gemeinde mehr abgiebt.

Auch dieser Gegenstand ist im Allgemeinen bei der berathenen Wcgeordnung erledigt worden und
auf eine derartige Bestimmung von der damals ernannten Kommissionangetragen.

Die steigende Industrie zeigt aber, wie durchaus billig und nothwendig eine solche Bestimmung
sei, indem es namentlich in der Nähe von Städten nicht selten vorkömmt, daß ein Einzelner einen Kom¬
munalweg durch die Abfuhr seiner Erzeugnisse fast ausschließlichabnutzt, während er vielleicht wenig oder
gar keine direkte Steuern in dieser Gemeinde bezahlt, die Gemeinde mithin für seinen Nutzen den Weg
machenmuß.

lalle,,.
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Treugchorsamste Stände erlauben sich demnach die allerunterthänigste Bitte:
daß es Ew. Majestät gefallen möge zu verordnen, daß, falls es noch nicht geschehen, in die
allgemeine Wegeordmmg die Bestimmung aufgenommen werde, daß Eigenthümer oder Pächter
von Minen, Steinbrüchen, Ziegeleien, Sandgruben oder jeder andern industriellen Entreprise,
welche durch die Adnibr ihrer Erzeugnisse einen Kommunalweg vorzugsweise abnutzen, auch zu
besonder!» Lciskmge» , scwobl bei Neu- als Reparatur- Baute» solcherWege herangezogen werden
können, daß diele besonderen Leistungen aber in jedem einzelnen Falle auf die Anfrage der
Gemeinde »ach cimr eonlradiclorischen Erpcrtise von der KöniglichenNegierung zu bestimmensei.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :e.
Düsseldorf, den 22. Juli 1841.

Allcrdurchlauchtigstcr :c. :c.

5». H°!,e» ,,r ">^urch die Anordnung eines Fabriken-Gerichts für die Städte Elberfclb, Barmen, Lcnncp und Nein-
«"<ch!"""i. sch"b, welches seinen Sitz in Elbcrfcld hat, haben des HochseligcnKönigs Majestät diesem Bezirke,

>>cisc,d. unstreitig einem der gcwcrbfleißigsten der ganzen Monarchie, eine Wohlthat erwiesen, die von allen
Bcthciligtcn aufs dankbarste anerkannt »vird.

Sie haben für die Gewährung ihrer Wünsche selbst ein Opfer zu bringen keinen Anstand gcnom,
mcn und die Kosten des Gerichts zu tragen sich erboten, so lauge sie geglaubt, daß anderen Orten nur
unter gleicher Bedingung die in Ncde stehende Institution verliehen worden sei; nun es aber zu ihrer
Kenntniß gekommen, daß den Städten Crcfcld uud Gladbach, welche gleich ihnen die Kosten Anfangs
übernommen hatten, dieselben durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 25. November 1837 erlassen worden
sind, und zur Herstellung eines gleichmäßigen Verfahrens diese Kosten vom 1. Januar 1838 auf die allgc<
meinen Staatsfonds übernommen uud als fortwährende Mehrausgaben zum Etat gebracht wcrdcu sollen,
erscheint ihnen die übernommene Last um so drückender,als nach dem Gesetz vom 30. Mai 1820 über die
Einrichtung des Abgabcnwcscns Z 10 schon ausdrücklichbestimmt ist, daß die Beiträge der Stadtgemeindcn
für Unterhaltung der Gerichtsbehörden aufhören sollen.

Die getreue» Stände, erwägend, in welchen» bedeutenden Maaße die Eingangs genannten Gemein«
den direkt und indirekt zu den Bedürfnissen der Stacussteucru beitragen , und wie demnach ihre Ansprücheauf
Gleichstellungin den Lasten mit andern Landcstheilcn dadurch in dem vorliegenden Falle, wo es sich vor«
züglich um Schutz uud Förderung der Industrie handelt, eine so viel größere Berücksichtigungverdienen,
haben sich verpflichtet geglaubt, den Wünschen der Vertreter jener Städte zu willfahren, und sich mit
ihnen in der allcruutcrthänigstcn Bitte zu vereinigen:

daß es Ew. Königlichen Majestät gefallen möge zu befehlen, daß die Kosten der in dem Land,
gerichts-Bezirke Elbcrfcld errichteten Fabriken-Gerichte auf Staats-Fonds übernommen werden
sollen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den 22. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster :c. ic.

z.. .«„„"««.Ew. Königlichen Majestät stellen die zum sechsten rheinischen Landtage versammelten getreuen Stünde
in Unlcrthämgkcit vor, daß, wenngleich sie die wei'shcilsvollc Verfügung im Gesetz vom 21. Inni 182U
über die Kassenanweisungenwohl erkannt haben, welches gebot, bei allen Zahlungen an die Staatskassen
die Hälfte des Betrags in Kassenanweisungen geschehen zu lassen, sie doch aus zwei Bcweguugs.

"",""^'' ,^ u„lcrthä»igkcit
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gründen diesen Zwang nun als überflüssigund zugleich auch in einer andern Beziehung als ungeeignet
ansehen zu müssenglauben. „ .,. ,

Ucbcrflüssig, weil der Grund des Zwangs längst aufgehört hat und »chwerlich wieder eintreten
kann. Es konnte derselbe wohl nur darin bestanden haben, bei der Emission dieses Papiergeldes die
Verbreitung desselben über die Oberfläche der Monarchie zu erleichtern und in der kürzestenFrist zn
bewerkstelligen. Die Erscheinung wurde bald als eine erfreuliche erkannt, denn sie befriedigte ein großes
Bedürfniß, das noch immer im stärkstenMaaße fortdauernd ist. Jeder Zwaug ist aber eine Last; er
wird sogar als eine Vcration angesehen, wenn man ihn für überflüssig betrachten zu müssenglaubt. In
diesem Falle befindet sich die gesagte Zwangshälfte um so mehr, als in der Handhabung derselben bei
den verschiedenen Kassen auch die abwcichcudstenVcrfahrungsweiscn vorkommen. Kasscnvorstehcr,denen
die Erkenntniß beiwohnt, zur rechten Zeit zu geben und zu nehmen, leisten dem Publikum einen Dienst,
der dankbar angenommen wird. Andere, denen der todte Buchstabe der Verordnung mehr gilt, als die
Konvenicnz der Vczahlcr und die dabei auf keinerlei Umstände Rücksicht nehmen, sondern die verhängte
Strafe in Anwendung bringen, thun freilich der Verordnung genug und sind keinem Vorwnrf auegesetzt,
aber sie bringen sich selbst und die ursprünglich gute Sache in Ungunst. Den guten Zahler nicht ent'
freunden, ist ein praktisch guter Lehrsatz.

Mit dem Zwang, bei den Zahlungen an die Staatskassen wenigstens die Hälfte in Kassenanwei»
sunge» beschaffe»zu müssen, hat sich fast allgemein der Begriff vergesellschaftet, daß der Staat für die
vorkommende« falschen Eremplare dieses Papiergeldes Ersatz zu leisten verpflichtet sei. Es scheint dafür
die Billigkeit und ganz besonders die Klugheit zu streiten.

Die getreuen Stände haben sich über die dcsfalls von der Staatsregiernng festgesetzten Maaß-

Allein wenn auch der Ersatz nicht absolut geweigert und u.cht absolut zuerkannt wird, so entsteht
aus der langen Ungewißheit, einmal ob die in Beschlag genommenen, oft zweifelhaftenKassenanweisungen
wirklich falsch befunden worden sind, oder nicht, und ob im erstern Falle der Ersatz geleistet wird, oder
nicht eine oft peinlichere Lage, als wenn die Erkenntniß des Verlustes sogleich zur Thatsache geworde»
wäre.

Es kann ja ",an darf sagen, es wird noch oft im Verlauf der Zeit eine andere Art von Besorgnis)
und quäleuder Ungewißheil eintreten, die viel bedeutsamer in ihreu augenblicklichenWirkungen und nach¬
haltigen Folgen sein tonnten.

Der sich dem Vorkommen von falschen Kassenanweisungen so leicht zugesellendeblinde Lärm von
dessen Importan;, wo am Ende Keiner den eigenen Angcn und Keiner dem Andern mehr tränt nnd das
Mißtrauen, beziehungsweisedie Rückwirkung, kann so übcrhand nehmen, daß Niemand mehr im Privat-
Verkehr Kassenanweisungen abnimmt, der Eine aus Furcht betrogen zu werden, der Andere in der
Voraussicht, sie selbst in solcher Krisis nicht wieder ausgebe» zu können.

Dauer» dergleichen falsche oder übertriebene Gerüchte uud Unterstellungen auch nur drei Tage
laua dann reichen sie doch hin, dem Handel uud Fabrikstande die größten Unfälle zu bereiten, wenn dic
unselige Erscheinung zufällig zusammentrifft mit dem Umstände, daß eben am Geldmärkte mehr Papier,
als Metallgeld vorhanden ist.

Ein solches Ereigniß kann aber nicht eintreten, so bald ein Ncalisations. Comptoir nicht allzu ent.
fernt ist; denn Gefahren, sowohl wirkliche als vermeinte, sind je weniger drohend und schreckhaft, jemehr
die Abhülfe in der Nähe ist.

Ein Ncaliiations-Comptoir ist aber nicht bloß dadurch wirksam, daß es seinen ausgesprochenen
directeu Beruf erfüllt, sondern es macht sich indirect noch mehr dadurch nützlich, daß die Verfälschungen
bald uud zuvcrläßig erkannt uud ihre jeweiligen Merkmale kund gegeben werde». Die Schnelligkeit der
Entdeckung entfernt nicht blos die größere Gefährlichkeit, sonder» auch die Verfälscher selbst, die sich nicht
gerne in der Nähe der schärferen Aufsicht befinden. Die Nhcinvrovinz sowie auch Westphalen sind von
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dem bisher alleinig bestehenden Nealisations«Comptoir in Berlin zu weit entfernt, um an dessen vielfacher
NützlichkeitTheil nehmen zu können.

Aus diesen Gründen bitten die getreuen Stände in aller Untcrthäm'gkeit, daß Ew. Majestät gnädigst
geruhen wollen:
erstlich, den Zwanganthcil bei Zahlungen an die öffentlichenKassen aufzuheben und es in eines Jeden

Belieben gestellt sein zu lassen, wieviel oder wie wenig in Kassenanweisungener zahlen wolle;
zum Andern, ein zweites Nealisations-Comptoir für die Kassenanweisungen in der Nhcinvrovinz zu

errichten und demselben seinen Sitz in Cöln anzuweisen.
In tiefster Ehrfurcht ersterben lc.
Düsseldorf, den 14. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster :c. ic.

5',. mordlan»,.^3w. Majestät treugchorsamste Stände der Nheinprovinz glauben in den vielseitig geäußerten Wünschen
der Provinz eine dringende Aufforderung zu erkennen, die Fortsetzung des Nordkanals von Neuem zu
einem Gegenstände landcsväterlicher Fürsorge ehrerbietigst zu empfehlen.

Schon der dritte rheinische Provinzial-Landtag fühlte sich verpflichtet, den Ausbau oder doch die
Fortsetzungdes Nordkanals mit Rücksicht auf die daraus für Handel, Industrie und Ackerbauentspringenden
Vortheile allcruutcrthänigst zu bcvorwortcn, und es erfolgte darauf in dem Allerhöchsten Laudtags-Abschiede
die gnädigste Bescheidung, daß der Werth, welchen die Fortsetzung und Vollendung des Nordkanals für
den Anbau und den Handel der benachbarten Gegenden haben würde, zwar zu keiner Zeit verkannt
worden sei, daß auch die technische Ausführbarkeit keinem Zweifel unterliege, daß aber unter den bis
dahin bestandenen Territorial-Verhältnissen der Plan nicht weiter habe in Erörterung gezogen werden
tonnen.

Mittlerweile aber sind schon aus der bis dahin schiffbar gemachten kleinen Kanal-Strecke, nach dem
übereinstimmendenZeugniß aller Sachkundigen, der betreffendenFabrikgcgend so viele Vortheile erwachsen,
daß eben dadurch der Wunsch einer weiteren Fortsetzung um so lebhafter hervorgetreten, wie denn auch
die Nützlichkeit der Anlage in dieser Erfahrung am sichersten verbürgt ist. Jene Vortheile aber werden
sich bei einer Fortsetzung, wenn sie auch vorläufig nur bis Grefrath statt fände, in weit reicherem Maaße
vermehren. Sie würde den Fabnkdistriktcn von Vierssen, Süchtcln und Dülken ein weit billigeres
Kommunikationsmittel zur Beschaffung des sehr beträchtlichen Steinkohlen «Bedarfs und zum Trausport
von Waaren und Brennmaterialien gewähren, also geeignet sein, die Industrie zu heben und vermehrten
Wohlstand zu verbreiten.

Die Steinkohlen würden aus dem Nuhrdistrikte durch den Kanal so billig zu beziehen sein, daß
die Concurrenz der belgischenSteinkohlen bis nach Kempen hin ganz ausgeschlossensein würde. Durch
einen größeren Debit der Nuhrkohlen aber würde auch die Nuhrgcgcud und wegen der auf der Produktion
haftenden Abgaben zugleich die Staatskasse gewinnen.

Die angedeutete Fortsetzung würde demnächstdie Entwässerung und Urbarmachung sehr bedeutende?
Landstreckeu, die jetzt versumpft und unbenutzt sind, befördern, also auch auf eine größere Ergiebigkeit des
Bodens wesentlich einwirken, und endlich würde sie einer späteren Vollendung des im Projekt großar»
tigcn und für die Nhcinprovinz so überaus wichtigen Nordkanals einen bedeutenden Vorschub leisten, da
dann auch an anderer Seite das Interesse an demselben wieder erwachen würde.

In dem vorgcdachtenAllerhöchsten Landtagsabschicdeist die Wichtigkeit ancrlannt und in technische,
Beziehung die Ausführbarkeit außer Zweifel erklärt. Einer Fortsetzung bis Grefrath werden auch lein«
Tcrritorial-Vcrhältuisse entgegenstehen. Die Grundcutschädigungcn sind bereits geleistet.

Die Mittel dürften theils in vorhandenen Fonds, theils in den Ncvcnüen zu finden sein.
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Durch Gesetz vom l0. Mai 1806 wurden zum Bau dcS Nordkanals in den betreffenden Landes
theilen 4'/,, von der Grundsteuer als Zulage-Centimen ausgeschrieben, und es hat die Erhebung unter
der früheren Herrschaft, selbst nach Einstellung der Kanalarbciten, noch fortgedauert. ES wird versichert,
daß diese, damals in die Amortisations-Kassegeflossenen, Zusatz-Centimenvon der Negierung des Hochseligcn
Königs Majestät rcklamirt und nebst anderen Entschädigungs-Ansprüchen durch Zahlung einer Aversioncil.
Summe regulirt worden feien.

Ew. Königliche Majestät wollen geruhen, diese im Interesse der Provinz rcklamirtcn Gelder, so
weit sie nicht ihrer Bestimmung gemäß verwendet sind, nach den in den Staaten Ew. Majestät geltenden

-Grundsätzen dem Kanal-Fonds Allcrgnädigst überweisen zu lassen.
Ferner wird vielseitig versichert, daß die Baumaterialien zu einem Epanchoir an der Erst und zu

den daselbst erforderlichen Schleusen von der französischenRegierung aus Provinzial-Fonds schon angc»
schasst und etwa 40,000 Thaler werth gewesen, aber später unter der Regierung Sr.Hochscligen Majestät
theils für die Festungen zu Wesel und Köln, theils für die Kasernen zu Düsseldorf verwandt, theils
endlich noch vorräthig seien. Ew. Majestät wollen die Gnade haben, dieses Faktum näher ermitteln
und den approrimativcn Werth der ciwa anderweit benutzten Materialien dem Kanal-Fonds ebenfalls
huldvoll erstatten zu lassen.

Die Nevcnüen des Kanals sind bedeutend vermehrt worden durch deu zwischen der Königlichen
Regierung zu Düsseldorf und dem Mcchanikns Thomas zu Ende des Jahres 1821 abgeschlossenen Vertrag,
worin dieser die Kanalstrcckcvon Ncuß bis zur Nccrs auf die Dauer von 25 Jahren für die bis dahin
eingekommenePacht von 533 Thaler anpachtcte und sich außerdem verpflichtete, diese Strecke binnen Iah-
resfrist nach einem festgestelltenPlane für Schiffe von 30,000 Pfund Tragbarkeit auf eigene Kosten schiff¬
bar zu machen, und zwar unter ausdrücklicherVerzichtleistungauf Erstattung der Anlagckostcnnach Ablauf
der Pachtzcil. Der Unternehmer resp, dessen Ccssionaricn ziehen aus dieser Strecke vou ciucm Kohlen»
Händler, an den sie unterverpachtet ist, außer dem früheren Pachtbctragc von 533 Thlrn. noch eine jähr¬
liche Miethe von 1000 Thalern, und es scheint eine sehr bedeutende Erhöhung dieser durch die Schiffbar«
machung neu gewonnenen Iutrade, zumal bei einer Fortsetzung des Kanals, anßer Zweifel zu liegen,
wenn dem Publikum die Benutzung des Kanals gegen Tonncngcld freigegeben wird.

Diese Intraden werden nach Ablauf der Pachtjahrc ungekürzt dem Kanal-Fonds zufließen und
nebst den übrigen Intraden dieser und der in Rede stehenden neuen Strecke vielleicht allein schon zur
Verzinsung und Amortisation des zu der Schissbarmachungbis Grcfratl) erforderlichen Kapitals genügen,
welches letztere zu 58,580 Thaler 23'./. Silbergroschcn veranschlagt ist.

Die von dem Antragsteller vorgelegten Pläne und Kostenanschläge legen die getreuen Stände
hier bei, mit dem ehrerbietigen Ersuchen, daß Ew. Majestät geruhen mögen, dieselben einer näheren
Prüfung unterwerfen zu lassen.

Dem Vernehmen nach dürften sich die Kreise Gladbach, Kempen und Ncuß leicht bereit finden lassen,
gegen Uebcrwcisnng des gcsammten Kanal-Eigenthums die Schissbarmachungder fraglichen Strecke auf
eigene Kosten zu übernehmen.

Es erscheint aber angemessen, der Provinz das Eigenthum zu erhalten und die Bereitwilligkeit
jener Kreise oder ihrer Bewohner evcntualiter nur zur Hcrlcihung des etwa noch erforderlichenKapitals
zu acccptircn.

Die getreuen Stände der Nhcinprovinz wenden sich demnach an Ew. Königliche Majestät mit
der ehrfurchtsvollen Bitte:

der Vollendung des Nordkanals bei geeigneter Veranlassung nnd bei den diplomatischenVerHand,
lungcn mit Belgien und Holland huldvoll eingedenkzn bleiben, mittlerweile aber die Fortsetzung
der Schissbarmachung bis Grefrath aus den hierzu etwa bestimmungsmäßig zu verwendende,,
Fonds oder doch aus deu Nevenüen des Kanals in Gnaden zu verfügen; sofern jedoch der Aus¬
führung in dieser Weise irgend etwas entgegenstehenmöchte, dieselbe mittelst Uebcrwcisnng des

22
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gesammten Eigenthums und unter Vorbehalt des Rückkaufs, den betheiligten drei Kreisen, wenn
diese sich dazu erbieten, oder sonst einer Gesellschaftoder einem zuverlässigenUnternehmer, Aller«
gnädigst zu überlassen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den 20. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster:c. :c.

55,e«mprcsss°»Es dürfte für die Provinz von dem höchsten Nutzen sein, wenn das unerschöpfliche Lager von Vraun-
der «l»„„t°yle. lob, s^ welches in der Villc lagert, einem weiteren Kreise von Eonsumcnten nutzbar gemacht würde. In

dem unvollkommenenZustande, in welchem die Braunkohle jetzt als Heizuugsmatcrial verbraucht wird,
lohnt selbe kaum den Transport von ein paar Stunde,,, weil das Volumen, welches trcmsportirl wird,
mit der Hcizuugsfähigkeit in keinem Verhältnisse steht; dabei ist sie ihrer lange glimmenden Asche wegen
feuergefährlich uud verursacht beim Gebrauch, der Beimischung vieler faulen nicht brennbaren Theile hal<
bcr, einen Übeln, der Gesundheit schädlichenGeruch.

Versuche in anderen Gegenden scheinen zu beweisen, daß allen diesen Ucbelständcn durch Pressen
der Kohlen abgeholfen werden könnte.

Trcugchorsamste Stände in der Ueberzeugung, daß Ew. Majestät bei dem täglich steigenden Holz-
Prcisc in der Nhcinvrovinz die Gewinnung eines verbessertenHcizungsmcilerials nicht für unbedeutend
halten werden, wagen die Bitte:

daß Ew. Majestät geruhen wollen, Versuche zur Veredelung der Braunkohle dadurch zu beför¬
dern, daß auf einem der Werke eine Mustermaschineaus Staatskosten aufgestellt werde.

Eine solche Maschine dürfte ein paar Tausend Thaler kosten, ein Betrag, der dem Neinertrage
der meisten dieser Werke gewiß gleichkommt, viele bei weitem übersteigt. Daher denn auch die Besitzer
so kostspieligeVersuche zum große,, Nachtheile des Landes scheuen.

Sollten Ew. Majestät sich bewogen finden, unserem unterthänigstcn Ansuchenein geneigtes Gehör
zu leihen, so wagen wir es, auf die pateutirte Torfpresse des Eisen-Faktors Pohlcnz zu Tauern in der
Ober-Lausitz aufmerksam zu machen, welcher Torf so gepreßt haben will, daß derselbe in Berlin der
Steinkohle an die Seite gesetzt worden sei.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den 25. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster :c. :c.

iß' L°!ttl!c, Vic nachtheiligeu Folgen, die das Lotterie-Spiel auf die Moralität und den Wohlstand besonders der
ärmeren Klassen hat, so wie die Mittel, diesen zu begegnen, waren früher, wie auch jetzt, Gegenstand der
ernsten Berathung der trcngehorsamstcn Stände, und in Folge eines unterthänigcn Antrages derselben
am dritten rheinischen Landtage gcruhcten des HochscligcnKönigs Majestät nicht allein die Aufhebung
der kleinen Lotterie zu befehlen, sondern auch weitere Anordnungen Allcrgnädigst zu verheißen, den Nach¬
theilen der großen Lotterie ebenfalls zu begegnen.

Diese AllerhöchstenEntschließungen wurden mit dem tiefgefühltesten Danke erkannt.
Allein die seitdem gemachten Erfahrungen haben es hcransgcstcllt, daß die Aufhebung der kleinen

Lotterie den Allerhöchsten Absichten nicht entsprochenhat, vielmehr ist die große Lotterie an ihre Stelle
getreten, die Aussicht auf viel bedeutenderen Gewinn hat die Spiellust noch erhöht, und um sich in der»
selben zu bctheiligen, vereinen sich Mehrere und verwenden ihre Ersparnisse zu gemeinsamem Spiele.
Dieses wirb ihnen durch die Abstufung der Lotterie in 5 Klassen und die Einthcilung der Loosc in halbe



lind viertel ausnehmend erleichtert, während die zahllosen Lotteric-Collecteurs nicht verfehlen, durch trüge¬
rische Vorspiegelungen aller Art die Spiellust aufzustacheln und die Zahlungen in den Klassen den Spie¬
lenden durch Vorschuß auf wöchentliche ratirliche Abschlagszahlungenmöglichstzu erleichtern.

Diese Ucbclständc zu Ew. Königlichen Majestät Kenntniß zu bringen hallen die treugehorsamstcn
Stände für ihre unabwcislichc Pflicht, und wagen zu hoffen, daß Vorschläge zu denjenigen Mitteln, die
nach ihrer Ansicht jenen Ucbelständcn begegnen könnten, bei Allcrhöchstdcnsclbcngnädige Berücksichtigung
finden werden. Sie bescheidensich, daß die Beurtheilung, ob die Lotterie gänzlich abgeschafftwerden
lönnc, was das Uebel mit einem Male beseitigen würde, der AllerhöchstenWeisheit allein anheimgestellt
bleiben muffe, allein sie hegen die Ueberzeugung, daß die Zugänglichkcit zum Lottcric-Spicle deu ärmeren
Klaffen höchlich werde erschwert werden, wenn

1) oic klaffen -Lotterie durch eine in einer einzigen Klasse zn ziehende Lotterie ersetzt würde,
2) die Unterabthcilung der Loose in halbe und viertel wegfiele, so daß nur ganze Loose genommen

werden könnten, und
3) die Lollcktionen dahin beschränktwürden, daß nur iu dem Hauptorte jedes Regierungsbezirks

ein einziges Lotterie-Comptoir bestehen dürfte, das Colportircn mit Loosen aber schwer geahndet
würde.

Die treugehorsamstcn Staude, indem sie die Maaßregeln der AllerhöchstenWeisheit zur Prüfung
alleruntcrthänigst vorlegen, geben sich der Hoffnung hin, daß Ew. Majestät darin oder in anderer Weise
die Mittel finden werden, einem Uebel abzuhelfen, was so viele traurige Folge» hervorruft. Sie sind
überzeugt, daß sie in der dcsfallfigen Allerhöchsten Entschließung neuerdings einen Beweis der väterlichen
Fürsorge Ew. Majestät für das Wohl der HöchstihrcmScepter unterworfenen Völker verehren dürfen,
und ersterben mit dem Gefühle der tiefsten Ehrfurcht :c.

Düsseldorf, den 24. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigster:c. :c.

Ew. Königlichen Majestät treugehorsamsten Ständen ist Seitens der Stadt Trier eine Vorstellung ein-^ ^"^cn,,,,
gereicht worden, die darthut, wie in manchen Fällen die gewöhnlichen Intraden nicht ausreichen, die N,d?tts"1md
laufenden städtischen Ausgaben, so wie die Bedürfnisse für Schuldentilgung, nothwendige Bauten und «cfi>„ci«.
sonstige Verbesserungen im Interesse der Bewohner, zu decken, und daher eine außerordentliche Vcstcucrung
Noth thue.

Diese soll, nach Anleitung der hohen Ministerien des Innern und der Finanzen, entweder durch
eine Einkommen-Steuer nach Klassen oder durch einen Zuschlag auf die Mahl- und Schlachtstcucrstatt¬
finden.

Die Schwierigkeit jedoch, durch eine Einkommen-Steuer die Bewohner nach einem richtigen Maaße
zu besteuern, uud die Erwägung, daß in einem Zuschlage auf die Mahl« und Schlachtsteuer der geringere
Bürger unvcrhältnißmäßig start getroffen werde, hat-den Wunsch hervorgerufen, dem städtischenAerar
in einer indirekten Steuer auf solche Gegenstände, die nicht zu den ersten Lebensbedürfnissengehören und
daher den ärmeren Bürger weniger berühren, und die auch keiner Staats-Stcuer unterliegen, zur Hülfe
zu kommen.

Es wurden dafür Obstwein, Wild uud Geflügel bezeichnet.
Die treugehorsamstcnStände konnten die Billigkeit eines solchen Antrags um so weniger verkennen

als sich namentlich für die Stadt Trier herausstellt, daß dasclbst der Obstwein im Allgemeinen von der
vermögenden Klasse eben so häusig als von der ärmeren, Wild und Geflügel aber nur von der ersteren
verbraucht werden.

In der nach § 13 des Gesetzesvom 30. Mai 1820 gestatteten Erhöhung der Mahl- und Schlacht-
Steuer zu Gunsten des städtischenAerars erschien ihnen außerdem das Prinzip einer solchen indirekten
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Besteuerung für diese gerechtfertigt; sodann aber glaubten die trcngehorsamsten Stände die Ansicht aus-
sprechen zu dürfen, daß es höchst wünschenswert^ erscheinenmöchte, den Städten eine möglichst freie Regu<
lirung und Verbesserung ihres Hanshaltes nach den Lokalbcdürfnissenzu gestatten, und sie wagen es daher,
an Ew. Königliche Majestät die untcrthänige Bitte zu richten:

daß Allcrhöchstdieselbcngeruhen wollen, den mahl- und schlachtsteuervstichtigcn Städten Aller-
gnädigst die Vcfugniß zu verleihen, daß zur Vermehrung ihres Einkommens eine Steuer auf
Wildprct und Geflügel, und da, wo die Umstände, wie in Trier, es zulassen, auch auf Obst¬
wein nach einem demnächstfestzustellendenTarif dürfe erhoben werden.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c<
Düsseldorf, den 23. Juli 1841.

Allcrdurchlauchtigstcv?c. :c.

^w. Königlichen Majestät erlauben sich die treugchorsamsten Stände ein Uebel zu bezeichnen, das seit
^,i,^srcm"^'langer Zeit, besonders aber in den letzten Jahren, für die Bewohner der Rhcinprovinz und die Fremden,

Mun.e,,, dl'e sie in allen Richtungen durchkreuzen, eine Ursache empfindlicherVerluste wurde, und auf die Handcls-
Verhältnissc so wie auf den innern Verkehr störend einwirkte. Es ist dieses die Unsicherheitdes Courses
der fremden Geld-Münzen.

Durch ihre geographischeLage von fremden Staaten rund umgeben, ist der Zufluß der Münzen
dieser Staaten in der Rheinprovinz merkbarer als in allen andern Provinzen des Reiches; sie bilden bei
dem in letzter Zeit sehr häusig gefühlten Mangel des Preußischen Geldes oft fast einzig für dieses
Ersatz, und ihr stcto wankender Cours ruft daher empfindlicheVerluste hervor.

Es ist nicht die Absicht der treugchorsamsten Stände und kann es nicht sein, daß der Staat sich
in die Handclsspekulationcn mischen oder gar hemmend darin eingreifen möge, sondern nnr den Wunsch
möchten sie Ew. Majestät unterthänigst zu erkennen geben, daß der Unsicherheitdurch eine feste Tarifirung
der fremden Münzen, soweit es ohne Nachtheil für das Staats-Acrar geschehen kann, ein Ende gemacht
werde.

Die Münzen, von denen es sich hier hauptsächlichhaudelt, sind diejenigen, die außer den inländi»
schcn vor allen im Geld-Verkehr vorkommen, uud zwar

im Golde: die Pistolen,
die 10 uud 5 Gulden Stücke,
die 40 und 20 Francs Stücke, und

in Silber: die 5 Francs Stücke;
die ersteren oder die Gold-Münzen, in soweit sie der Reisende zur größeren Bequemlichkeitmit sich führt,
die Silber-Münze oder die Franken als wesentliches Mittel des innern Verkehrs an Stelle des Preußischen
Geldes, das oft gänzlich fehlt.

Dem Reisenden, so wie er die Grenze der Provin; überschreitet, tritt der Post- und Zoll-Beamte,
das Gesetz in der Hand, mit dem Vedeutcu entgegen, daß er nur in Preußischem Gelde zahlen könne,
und er muß in Ermangelung desselben, um iu seiner Reise nicht aufgehalten zu werden, jedem willkühr-
lichen Course sich fügen, der oft 5 -> L Proccnt unter dem Werthe bleibt, was zu lauten Klagen
Anlaß gibt.

Diesem Uebelstande würde eine feste Tarc der angedeuteten Gold-Münzen, nach welchen sie von
den betreffendenKassen angenommen werden müßten, sichere Abhülfe bringen, ohne daß dein Acrar daraus
Nachtheil erwachsenkann, da der wahre inncrc Werth jener Tarc zum Grunde zu legen und daher nicht
zn besorgen sein wird, daß die Kassen mit solchenMünzen überfüllt werden. Denn der Kaufmaun, dem
sie in größerer Menge zufließen, kann nicht versucht werden, sie zu jener Tarc bei deu Kasse» zu vor»
werthen, vielmehr wird er immer Gelegenheit suchen und finden, sie höher anzubringen, als der Tarif
sie stell«'" kann.
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Die Gold-Münze ist inzwischen gewissermaßen nur als eine Waare zu betrachten, deren größerer
oder geringerer Verrath das Steigen ober Fallen bis zu ihrem innern Werthe bedingt, sie ist mehr eine
Bequemlichkeit für den Kaufmann und Reisenden, und für ersteren oft ein Gegenstand der Spceulatio».

Die Silber-Münze dagegen ist die Basis, wonach nicht allein der Werth des Goldes, sondern auch
aller Gegenstände des Handels sich regelt; um so wichtiger und nothwendiger wird es, daß diese unwan¬
delbar feststehe, und auch der fremden Münze, deren Gehalt dazn berechtigt und die berufen ist, in vielen
Fällen die inländische zu ersetzen, ein fester Eours gegeben werde. Daß dieser ihr bis jetzt gefeblt, ist in
den letzten Jahren in der Rhcinprovinz um so bitterer empfunden worden, wenn, wie es so häufig der
Fall war, das wenige vorräthigc Courant kaum hinreichte, um die Steucr°Zahlungen zu decken, und die
5 Franken fast einzig die Handels-Münze war; der ihr mangelnde feste Cours rief danu eine ^ssi,>«!,z>n
hervor, die zu Gunsten einiger Wenigen dem Handels-Stande so wie dem Privat-Verkehr empfindliche
Wunden schlug und eine stete Unsicherheit in alle Geschäfte bringt uno erhält.

Anch hier kann zwar der Staat nicht gebietend einschreiten, allein er hat ein Mittel in der Hand,
das Ziel dadurch zu erreichen, daß er die Annahme der 5 Franken-Stücke zu ciuem festen Lours in den
Kassen gestattet, und sie dadurch der ^zsi<><!>z>eentreißt, zugleich aber dem Steuernden die Entrichtung
der Steuer» erleichtert. Selbst ein kleines Opfer würde dadurch gerechtfertigt erscheinen, daß, indem er
den Steuernden helfend entgegen kommt, und dem Handelsstande nnd Privat-Verkehr Sicherheit bietet,
in der abgeschlossenen Rheiuprovinz den nöthigen Geld-Vorrath erhalten wird, und ihm die anderweitige
Verwendung des eigenen Geldes ganz unbenommen bleibt.

Würde der Werth des 5 Franken-Stücks auf 39'/, Silbcrgroschcn festgesetzt, so dürfte jedoch von
einem Opfer kaum die Rede sein, indem nach einer amtlichen Nachweise der innere Werth desselben
wenigstens 39'/., Eilbergroschen ist, während die älteren vor l830 geprägten selbst 39 Eilbergroschen
83'"/.,<, Pfennige halten und von einer Umschmelzung überhaupt wohl nicht die Rede sein kann.

Ew. Königliche Majestät bitten dabcr die trcugehorsamstcn Stände in tiefster Untcrthänigkeit, das
angegebene Sachverhältuiß in gnädige Erwägung zu ziehen, und wageu die Hoffnung auszusprcchen, daß
Allerhöchstdiesclbeu gcruheu wolle» zu befel'lcu, daß die Gold-Münzen zu einem nach ihrem inneren Werthe
zu normircnde» Tarif, die 5 Franken-Stücke aber zu 39'/, Eilbergroschen in den Kassen angenommen
werden dürfen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben :e.
Düsseldorf, den 22. Juli 1841.

Allcvdllrchlallchtigstcr :c. :c.

.^)ie treugehorsamsten Stände, durchdrungen «on der Fürsorge, welche Ew. Majestät dem Handclsstandc 5,„, Vcwcrbt.
dadurch erwiesen, daß Allerhöchstdieselben dem vierten Landtagsabschicdc !l. 29 gemäß die Aufhebung 5^ «'»«,"«»Ha-.
Gewcrbsteuer auf Handlungsreisende in den Zollvereins -Staaten Ällcrhnllrcichst bewirkt haben, suhlen «,>,c,,,^.
sich hierdurch zum aufrichtigsten Danke verpflichtet, können jedoch nicht nmhin, neuerdings ihre Zuflucht
zu Ew. Majestät alleruuterthänigst zu nehmen, da die kleineren Nachbarstaaten im deutschen Buuee fort¬
fahren, eine der Bedeutung jener Länder übergroße Steuer vou unseren Reisenden zu erheben. So verlangt
Hannover jährlich 30 bis 150 Thaler, Braunschweig 20 bis 30 Thaler, Mecklenburg 20 bis 30 Louis-
d'ors -> 47, Thaler, Holland 20 bis 120 Gulden, Belgien in etwas mildcrem Maaßstabe, wozu sich
Schweden mit 00 Neichsbankthaler und Dänemark, mit Inbegriff von Holstein und Schleswig, mit 00
Thaler preußisch Courant noch kürzlich hinzugesellt haben. Letzterer Staat erhebt, wenn ein Reisender
Probe» vo» verschiedenen Handluugshäuseru mit sich führt, für jedes einzelne Geschäft noch außerdem
30 Thaler, und begleitet dies mit der lästigen Maaßregel, daß selbst in, Inner» des Lanres auch werth-
lose Muster von einem Orte zum andern nur unter Zollverschluß fortbewegt werde» könne», eine Maaß¬
regel, die kostspielig nnd zeitraubend ist. Es ist nicht zu verkennen, daß dieser Druck nur den bestehenden
Verkehr mit jene» Ländern hemmen kaun, die /ungern bandlungshäuscr uud Fabrikiuhaber aber zurück-



174

schrecken muß, daselbst Absatzwege zu suchen, da jene Steuer schon crnbtct, wo „och nicht zu säen vergönnt
wurde. Die Folge davon ist, daß größere Häuser in Hamburg, Bremen und Lübeck, welche jene Steuern
zu erschwingen vermögen, sich als Vermittler zwischen un'crn Fabriken und den Abnehmern in jene
Länder mit Erfolg drängen können, wodurch unsern Gcwcvbflcißigcnmancher Vortheil entzogen wird.

Ew. Majestät befolgen in Ihrer Weisheit billigere Grundsätze. Allerhöchstdicsclbenerlauben Aller-
huldreicl'st den Bewohnern jener Länder mit deren Unterthanen, deren Zahl 14 Millionen übersteigt, gegen
eine Steuer von 12 Thalern unbehindert ihrem kaufmännischenVerkehre nachgehenzu dürfen, wogegen
deren Negicruugcu bei einer weit geringeren Vcvölkernng, welche sie unscrem Gewcrbsteißc zugängig
machen, sich unverhältnißmäßig übergroße Abgaben von Ew. Majestät Unterthanen aneignen.

Es nahen sich deshalb Ew. Majestät trcugcborsamstc Stände mit der allcruntcrthänigstcn Bitte,
daß Allcrhöchstdiesclbcngeruhen mögen, dahin zu wirken:

daß die Gewerbesteuer auf uuscrc Handlnngsreiscnden in vorbemcrktcn Ländern, so wie jede
außergewöhnlicheBelästigung aufgehoben, und sollte dies nicht zu erlangen sein, alsdann jene
Steuer auf die billigen Grundsätze zurückgeführtwerde, welche Ew. Majestät im eigenen Lande
gegen deren Unterthanen festzustellen sich bewogen gefunden haben.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, dcu 25. Juli 1841.

Allevdurchlauchtigster ic. ,c.

s>°. «t.renn,« Vie trcugchorsamstcn unterzeichnetenStände erlauben sich in tiefster Ehrfurcht Ew. KöniglichenMajestät
»°n ^Ä!ew. une Bitte alleruutcrthanigst vorzutragen, welche die Erleichterung des durch mehrfache Verhältnisse herbei-

"°""- geführte!, Druckes eiues Theiles der Bewohner der im Allgemeinen so sehr gesegneten Nhcinprovinz
betrifft. Der deutsche Zollverein, dieses höchst wohlthätige und erfreuliche Institut, welches die connner-
ziellen und produktiven erfolgreichen Anstrengungen in einem hohen Grade fördert und zum Erwachcu
uud zur Erkräftigung des National-Gefühls im ganzen deutschen Vcttcrlande wesentlich beitrug, hat
besonders durch die Aufnahme des Großhcrzogthums Hessen in seinen Verband viel dazu beigetragen,
daß die ohnehin schon traurige Lage der Weinbauer noch bedcuteud gesteigert wurde. Diese Klasse der
Bevölkerung befindet sich trotz dem, daß Ew. Königliche Majestät Allcrgnädigst geruht haben, durch mehr¬
fache Allerhöchste Bestimmungen derselben Unterstützung angedcihcn zu lassen, noch fortwährend in einem
wahren Nothstände.

Ew. Königlichen Majestät landesvätcrliche Fürsorge wird daher auch ferner jedes gesetzliche Mittel
Allcrgnädigst gewähren, durch welches hier einige Hülfe herbeigeführt werden kann.

Der arme Winzer hat bei schlechter Kost die schwersten Arbeiten zu verrichten, und ist daher genö¬
thigt, einen Theil seines gewonnenen Weins zur eigenen Consumtion zu benutzen. Daß er gezwungen
ist, auch diesen zu versteuern, muß um so drückenderfür ihn sein, als er mehr aus Nothwendigkeit als
aus Gewohnheit darauf angcwicscu ist, sich durch einen Trunk Wein bei seinem harten Tagewerke zu
stärken.

Ueber diesen zum eigenen Gebrauche benutzten Wein würde eine Controlle der Zollbehörde beinahe
uuausführbar seiu, und tragen gehorsamste Stände aus den vorerwähnten Gründen, um dem armen
Winzer, wenn auch keine große, doch eine erfreuliche Erleichterung zuzuwenden, ehrerbietigst darauf an:

daß es Ew. Königlichen Majestät gefallen wolle, die Steuerfreiheit von einem halben Fuder
Most einer jeden Crescenz für jeden Winzer, als zum eigenen Bedarf bestimmt, Allcrgnädigst zu
gewähren.

In tiefster Ehrfnrcht ersterben :c.
Düsseldorf, den 22. Juli 1841.
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RUcrdurchlauchtigster ic. :e.

?)3on dem Abgeordneten der Stadt Coblcnz wurde den zum sechsten rheinischen Provinzial-Landtage s,,. «>„cle>>.
versammelten Ständen eine Beschwerde über den erhöhten Tarif der Coblenzcr Nhcinbrückevorgetragen
und darauf angetragen, daß Ew. Majestät gebeten werden möge, denselben wieder auf den früheren Satz
zu ermäßigen.

Der neue Brücken-Tarif ist in allen Sätzen für Wagen und Frachtfuhrwerk so bedeutend erhöht
worden, daß dadurch die Communikation mit dem jenseitigen Ufer nicht allein sehr erschwert, soudein in
manchen Fällen beinahe unmöglich geworden ist. Das Brückengeld, so früher für ein einspänniges
Cabriolet nur 2'/, Silbcrgroschcn betrug, ist jetzt auf L Silbcrgroschcn, und für einen zwcispännigcn Wagen,
wofür früher nur 5 Silbcrgroschcn bezahlt wurden, nun auf 8 Silbcrgroschen erhöht worden, so daß die
Erhöhung auf das einspännige Fuhrwerk 140 pCt. und auf das zwcispnnigc L0 pCt. beträgt. Bei, sol¬
chen übermäßig hohen Preisen sucht das Publikum die Passirung der Brücke möglichstzu vermeiden und
hat solche nur dann statt, wenn ein höherer Zweck oder dringende Geschäftees erfordern. Bei dem früher
bestandenen Tarif hat die Coblenzcr Nhcinbrückeeinen nicht unansehnlichen Uebcrschnßabgeworfen, was
gegenwärtig nicht der Fall sein dürfte, da durch das erhöhte Brückengeld sich die Frequenz derselben sehr
vermindert hat. Nicht allein das Publikum leidet darunter, sondern das Staats-Acrar nicht minder, und
würde diesem gewiß aus der Ermäßigung der Tarifsätze durch die vermehrte Frequenz der Brücke eine
höhere Einnahme erwachsen.

Die trcugehorsamstcn Stände wagen es daher an Ew. Majestät die ehrfurchtsvolleBitte zu richten,
es mögen Allerhöchstdiesclbcnhuldreichstzu befehlen geruhen:

daß in Betreff des fraglichen Vcrwaltungs. Zweiges eine genaue Untersuchung statthabe und daß
ferner die Tarifsätze der Nhcinbrückezu Eoblenz wieder auf den früheren Satz ermäßigt werden
mögen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den 25. Juli 1841.

Allcrdurchlauchtigstcr :c. :c.

Die treugchorscnnstenStände der Nhcinprovinz richteten schon auf dem fünften Provinzial - Landtage l>2.«^e„crung
an des Hochseligcn Königs Majestät die untcrthäuige Bitte, daß Allerhöchstdieselbcngeruhen möchten, den- ^,2"
jcniqen Fabriken, so das Kochsalzals unentbehrlichesIngredienz zu Herstellung ihrer Fabrikate bedürfen,
dasselbe zu einem ermäßigten Preise unter Steuer-Eontrole beziehen zu dürfen, und wurde diese Bitte
hauptsächlich durch die Beschwerden der in der Nhcinprovinz bcsindlichcnFabrikanten von harter Seife
veranlaßt. Des HochseligcnKönigs Majestät fanden sich auch Allergnädigst bewogen, diesem unlcrthänigcn
Gesucheder trcugehorsamstcn Stände durch die unterm 21. Juni 1838 erlasseneKabincts-Ordre theilwcise
zn willfahren, indem darin

denjenigen Gewerben, welche zur Herstellung ihrer Fabrikate des Kochsalzes in beträchtlicher
Menge bedürfen nud ohne Preis-Ermäßigung die Concurrcnz mit dem Auslande nicht bestehen
können,

gestattet wurde, dasselbezu ermäßigten Preisen bez.e en zn dursen.
Mit tiefgefühltem Danke erkannten die trcugchor>amstcnStande diesen neuen Beweis der Fürsorge

unseres HochseligenKönigs Majestät zum Schutze derjenigen inländischen Industrie-Zweige, die des Koch¬
salzes als unentbehrliches Material zn ihren Fabrikaten bedürfen, ahncten jedoch nicht, daß diese in
Allerhöchster Huld und Gnade bewilligte Begünstigung denselben sobald entzogen werden sollte, und dies
-war durch ein unterm 29. Juni 1839 erschienenesministerielles Ncgulativ, welches der Anwendung der
Allerhöchsten Kabinets. Ordre vom 21. Juni 1838 die engsten Schranken setzt. Dasselbe beschränktnämlich
die Beziehung des Kochsalzeszu ermäßigten Preisen nur auf solche Fabriken, die
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«) zur Darstellung ihrer Erzeugnisse des Salzes in beträchtlicher Menge bedürfen, bei denen
mithin das Salz entweder einen Hauptbcstandthcil des Fabrikats selbst bildet oder ein wescnt<
lichcs Fabrikationsmittcl ist, in so fern

d) diese Fabrikate von entschiedener Nützlichkeit sind und zu den Gegenständen gehören, von wel«
chen ein namhafter Verbrauch zu technischen oder wissenschaftlichen Zwecken im Lande statt
findet, und dann

«) die Gcwcrbtrcibcudcn bei an sich entsprechender Wahl des Fabrikortes und zweckmäßigerm
Betriebe des Gewerbes die Eoncurrcnz mit den gleichnamigen Erzeugnissen des Auslandes
ohüc eine Erleichterung bei dem Salzbczugc nicht bestehen können.

Auf dcu Grund dieser Beschränkungen ist mehreren Fabrikalionszweigcn in unserer Provinz ein?
Preisermäßigung des zu ihrem Bedarf erforderlichen Salzes versagt worden, wodurch namentlich die
gewiß bedeutenden Fabriken von harter Seife und Soda, so wie die Earottcn und im Bcrgischcn befind,
liehen Feilen-Fabriken am meisten leiden. Dem Sinne des Gesetzes gemäß gehören diese aber unzwcifel«
haft in die Kategorie derjenigen Fabriken, welche das Salz in beträchtlicher Menge bedürfen und ohne Preis¬
ermäßigung die Coneurrcn; mit dem Auslande so wenig, wie mit den deutschen Zollvereinsstaaten, bestehen
können. Selbst die Soda- und Salmiak-Fabrikanten, denen gestattet ist, das Kochsalz jetzt zu dem ermäßigten
Preise von 5 Thlrn. zu beziehen, während ihnen dasselbe früher zu 4 Thlr. i"-» Tonne geliefert wurde,
können gegenwärtig gegen die im Auslande so wie in den deutschen Zollvcreinöstaatcn befindlichen Fabri¬
ken nicht mehr concurriren, da letztere sich das rohe Material, nämlich das Kochsalz, viel billiger verschaf»
fen uud dadurch ihre Fabrikate weit wohlfeiler liefern können. Vor dem Bestehen des deutschen
Zollvereins waren die diesseitigen Fabrikanten von allen Seiten durch Schutzzölle gesichert, jetzt siud sie
es aber nicht mehr, im Gegentheil sind den Vercinsstaatcu nun unsere eigenen Märkte, die ihnen früher
verschlossen waren, unbeschränkt geöffnet und steht zu befürchten, daß die inländischen Fabriken, die das
Kochsalz als Haupt-Material zu ihren Fabrikaten gebrauchen, ferner ihr Bestehen nicht mehr werden finden
können, wenn nicht von Seiten unseres Staats die zum Schutze derselben nöthigen uud geeigneten Maaß«
regeln getroffen werden; diese können aber nur darin liegen, sich das zu ihrem Fabrikate nöthige rohe Material
zn dem nämlichen Preise verschaffen zu köuucn, wie dasselbe in den Nachbarstaaten Nassau, Bayern, Hcs«
sen ?c. von Fabriken ähnlicher Art bezogen wird; in diese Kategorie gehören aber nicht allein die Seife-,
Soda«, Salmiak- und Earollcn-Fabrikcn, sondern auch Glas- und Töpfncr-, so wie überhaupt alle chemischen
Fabriken, so das Salz als rohes Material gebrauchen. Wie es scheint, sind die durch das ministerielle Regu¬
lativ in Anwendung gekommenen Beschränkungen hauptsächlich dadurch veranlaßt worden, daß die Vezichnug
des Kochsalzes zu Fabrik-Zwecke» leicht zum Nachtheil des in unserem Staate bestehenden Salz-Monopols
mißbraucht werden könnte; allein dies kann kein Grund sein, etwas zn versagen, was Sc. Majestät uuser
Hochseliger König einmal in Allerhöchster Huld und Gnade zu bewilligen geruhet haben, um so weniger,
da ja die nöthige Coutrolc bei Beziehung des Salzes Statt finden, und dadurch die Dcfraudation vcr«
hütet werden kann. Ferner haben die Seife- und Feilen-Fabrikanten ein Mittel zur Dcnaluration des
Salzes angegeben, nämlich erstere eine Mischung Terpentinöl, etwa 1 Pfund i>r„ Sack, und letztere
eine gewisse Quantität Klancnmchl, womit das zn Fabrikzwcckcn zu beziehende Salz vermischt werden
kann, und dadurch zu jedem anderen Genusse unbrauchbar gemacht wird.

Im Interesse und zum Schutze der sämmtlichen vorbcuanntcn Industriezweige wagen es daher die
trcugchorsamstcn Stände der Nheinprovinz die untcrthänigstc Bitte auszusprcchcn, es mögen Ew. Königl.
Majestät Allcrgnäoigst zn gestalten geruhen:

das zu obigeu Fabrikationszwccken erforderliche Kochsalz steuerfrei oder doch nach dem in den
Zollvcrcinsstaatcn bestehenden Preise zu beziehen, oder, wenn keine größere als die jetzt bestehende
Ermäßigung des Preises bewilligt werden kaun. Allcrgnädigst zu erlauben, daß dasselbe steuerfrei
aus dem Auslande unter Staatscoutrole bezogen werden könne.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht:r.
Düsseldorf, den 20. Juli 1841.
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Allerdurchlnuchtigster:c. ic.

2^cn treugehorsamstcn Ständen vom sechsten rheinischen Provinziell-Landlagc wurde von einem Abgc- 05 N„„k.,r^
ordneten aus ihrer Mitte der Antrag gestellt, Ew. Königliche Majestät um Schutz und Beförderung ben.Zuckcr.
dcr Runkelrüben-Zucker-Fabrikation allcruuterthänigst zu bitten. Dieser Industriezweig ist nicht allein
für unseren Staat, sondern für die sämmtlichen Zollvcreinsstaatcn von der größten Wichtigkeit, und wagen
wir es mit voller Ueberzeugung aus;ufprechcn, daß die Rübenzucker-Fabrikation in dreifacher Beziehung
auf des Landes Wohlstand, nämlich auf Boden, Kapital und Arbeit förderlich einwirkt; sie verschafft
dein Orundeigentbümcr höheren Preis des Landes, dem Ackcrwirthc einen reicheren Gewinn seiner Kultur
und dem Tagelöhner vermehrte Arbeit und Verdienst zu jeder Zeit des Jahres.

Der höhere Ertrag deS Landes geht ans dem Umstände klar hervor, daß in unserm Staate der
Pachterlrag eines Morgen Wcizcu-Sloppcl-Landcs, in der Nähe von Nunkclrübcn-Zuckcr-Fabrikcn gelegen,
snr die einjährige Benutzung der Runkelrüben-Kultur 25 Thaler beträgt, ein Pachterlrag, der alle andere,
selbst von diesen, weit hinter sich zurückläßt; dabei ist zu berücksichtigen, daß die Runkelrübe eine sicherere
Erndte darbietet, wie jedes andere Produkt; will man solche im Großen anbauen, so kaun der Landwirt!)
vor der Bestellung seines Ackers mit dem Fabrikanten tontrahircn, und ist auf diese Weise des Ertrags
seiner Erndte im Voraus gewiß, was bei andern Erndtcn so sehr problematisch bleibt; er verfügt daher
im voraus über ein sicheres Kapital zum Vortheil des Betriebes seiner übrigen Kulturen. Man kann
daher als gewiß annehmen, daß die Beförderung der Nunkclrübcu-Zucker-Fabrikation für die Landwirth,
schaft vom "größten Rutzen sein wird; ferner wird dadurch der ärmeren arbeitenden Klasse eine Gelegen-
h,-it dargeboten, ihre Lage zn verbessern, indem ihr das ganze Jahr hindurch ein reichlicher Verdienst
gesichert ist; derselbe fällt hauptsächlich in die Wintcrmonatc, eine Zeit, wo es sonst der arbeitenden
Klasse meistens an Beschäftigung, mithin an Nahrung gebricht, und die Arbeit, so während der Sommer-
'eit auf die Kultur der Rübeu verwendet werden muß, ist so leicht, daß auch Weiber und Kinder die-
scW verrichten können, wodurch also auch schwachen Händen eine nützliche Beschäftigung gegeben wird.

Hat die Nuukelrübcn-Zucker-Fabrikation einmal in umscrcm Lande Wurzel gefaßt, und ist alc,
Concurrent gegen den indischen Zucker aufgetreten, so wird dem Publikum durch die Eoncurrenz ein nach«
ballig billiger Preis des Zuckers unabhängig von allen Sperrungen der Seehäfen entstehen; dem Staate
dagegen, welcher die gepflegte Industrie später besteuern kann, würde eine sichere Einnahme unabhängig
von allen Konjunkturen verbleiben, und der dadurch gehobene iuncrc Wohlstand wird auf alle Erzeugnisse
der inländisch!» Fabriken seinen günstigen Einfluß nicht verfehle». Wäre es der Fall, daß Preußen
Kolonien oder einen solchen ">'d auswärtigen Haudel besäße, so dürfte
es bedenklich erscheinen, den indischen Zucker entbehrlich zu machen; zu solchen Besorgnissen ist jedoch
kein Grund vorhanden, und ebensowenig werde» die bereits in unserem Staate so wie in den Vereins-
länderu bestehenden kolonial -Zucker-Raffinerien darunter leiden, da es ihnen ein leichtes sein wird,
ihre Betriebsamkeit auf die Rüben-Zucker-Rafsinirung zu lenken. In Beziehung auf diese bedeutenden
init Eolonial-Zucker arbeitenden Etablissements ist ferner zu erwägen, daß solche ebenfalls durch die

jetzige Schutzlosigkeit der vaterländischen Zuckerfabrikation und durch die Zulassung der holländischen Lompe».
Zucker gegen geringe Eingangs-Rechte in eine schlimme Lage versetzt sind. In Folge des unterm 31.
Januar 1839 mit Holland abgeschlossenen Handelsvertrags gehen nämlich die holländischen Lomps, die
nichts mel^r und nichts weniger sind als Melisse von feinerer oder geringerer Qualität, also wirklich
rassinirtcr Mucker, in Etücksorm in den diesseitigen Raffinerien zu dem ermäßigten Zollsatz von 5'/, Thlr.
,»'<» Eentner ein. Das holländische Gouvernement, um seinen Colonicn das Zucker-Monopol für
Deutschland zu verschaffen, und die übrigen fremden Colonieu davon auszuschließen, so wie ferner in
der Hoffnung, die Rübenzucker-Fabrikation in den Vercinsstaaten zn erdrücken, und dadurch einen ihm
gefährlich wc^cu könnenden Eoncurrentcn zu beseitigen, giebt seinen Raffinerien, welche wegen der hohen
Einfuhrzölle auf fremden Robzucker nur holländischen Eolonial-Zucker verarbeiten können, bei der
Ausfuhr' von raffinirtem Znccer auf Kosten des Staatsschatzes Ansfnhr-Prämicn, cie bei mäßigem
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Anschlag dem holländischen Rassinadenr 2'/, und 3 Thaler lassen. Von den diesseitigen Raffinerien
werden nun statt rohem Zucker, wegen des ermäßigten Zollsatzes, meistens nur ^omps bezogen, und in
natürlicher Folge davon muß das Produkt der Rübenzucker «Fabrikanten um so wcrthloser werden, je
billiger sich der Raffinadcnr ausländischen bereits raffinirten Zucker verschaffen kann; dabei ist der Vor»
theil, derartige ^'ompen, statt solche, nachdem sie in Stücke geschlagen sind, noch einmal umzuschmclze»
und zu formen, direkt in Consumo zu bringen, so groß und so verführerisch, daß der eine oder andere
Raffinadcur sich denselben gewiß zu Nutze macheu wird. Dem Konsumcnteu bringt dies jedoch keinen Vor¬
theil, und die großen Etablissements unserer in der Rhcinprovinz befindliche» Zucker-Raffinadeurs, so
früher nur indischen Rohzucker verarbeiteten, und dadurch eine Menge Menschen in ihren Raffinerien
beschäftigen konnten, sind jetzt nur einfache Schmelz-Anstalten der Lomps, oder gar zu bloßen Händlern
mit raffinirtcm ausländischem Zucker herabgcsunkcn. Es verdient hierbei noch besonders des Umstand^
erwähnt zu werden, wie leicht es ist, unter dem Namen Lomps jede Gattung raffinirten Zucker zu dem
ermäßigten Satze von 5'/^ Thaler einzuführen, da keine feste Norm eristirt, was unter Lomps zu vcr-
stehen sei und der 8 2 der Ministerin!-Instruktion vom 15. März 1840 nur die Bestimmung enthält,
daß die Qualität des Zuckers durch die Frachtbriefe und Facturen nachzuweisen und zu legitimiern sei!
Wenn auch nun der Z 3 festsetzt, daß in zweifelhaften Fällen, ob der dcklarirtc ^ompcn-Zucker uicht ein
Fabrikat feinerer Gattung Zucker sei, der nicht in die Kategorie der Loinpen gehöre, durch drei Erpertrn
über dessen Qualität entschieden werden sott, so ist nach den eingezogenen Erkundigungen in der Rhcin¬
provinz bei den vielen bisher vorgekommenen Streitfällen der Art noch nie eine den: Dcklaranten nach»
thcilige Entscheidung erfolgt oder eine Kontravention konstatirt worden.

Alle diese Ucbclständc würden durch die Wiedereinführung des Zolltarifs von 1W7 gehoben
werden, uud da dieser die Einfuhr des rohcu Eolouial« Zuckers gleich dem jetzt bestehenden Tarif mit 5
Thaler besteuert, u>d uur die ^'omps richtig bezeichnend dem raffinirten Zucker gleichstellt, so würde
durch die Wiederherstellung dieses Tarifs nicht allein den Wünschen und dem längst dringend gefühlten
Bedürfniß der Eolomal-Zucker-Raffinadeurs entsprochen werden, da diese dann wieder in Stand «Hetzt
sind, ihre großartigen kostspieligen Etablissements ihrer ursprünglichen Bestimmung nach benutzen und
beschäftigen zu können, sondern es würde in dieser heilsamen Maaßregel auch zugleich der beantragte
und von den trcugehorsamsten Ständen als nützlich und nothwendig erkannte Schutz der Rnnkelrübcn
liege». Sollte uun etwa durch verminderte Einfuhr der Eolonial-Zucker ein Ausfall in der Staats-
Einnahme einstehen, so könnte cventnalitcr »ach Maaßgabe dieses Ausfalls die Steuer auf den Runl'el-
rübcn-Zuckcr später im Verhältniß erhöhet werde», ohne die der Beförderung dieses wichtigen Industrie-
Zweiges gebührende Berücksichtigung ans den, Auge zu verliere».

Die getreuen Stände, im Vertrauen auf die väterliche Fürsorge Ew. Majestät und in dankbare»,
Gefühl für die mannichfachcn Wohlthaten uud Segnungen, so wir bereits der hohen Weisheit uud Milde
Ew. Königliche» Majestät verdanken, haben es sich nicht versagen zu dürfe» geglaubt, die alleruntcr-

thänigste Bitte auszusprccheu:
es mögen Ew. Königliche Majestät Allergnädigst geruhen, durch Wiederherstellung des Zoll¬
tarifs von 1837 der Runkelrüben-Zucker-Fabrikation den gewünschten Schutz «»gedeihen, und
denselben zugleich im Interesse der sämmtlichen Zncker-Raffinerien der Rhcinprovinz nnd übrige»
Vcrcinsstaaten mit dem Jahre 1842 spätestens i» Kraft trete» zu lassen, sowie daß es Ew.
Königlichen Majestät gefallen möge, bei etwa abzuschließenden neuen Verträgen und Aen¬
derungen in den Zollgefttzcn, die Einfuhr von Zucker betreffend, das Gutachten der trcugehor¬
samsten Rheinischen Stände Allergnädigst anhören zu wollen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :e.
Düsseldorf, den 7. Juli 1841.
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AUerdurchlauchtigstcr:c. :c.

(^in Mitglied des sechsten rheinischenProvinzial-Landlags hat Ew. KöniglichenMajestät treugehorsamstee«. „««r. »,d
Stände um Vevorwortung der Wiederaufhcbung der Vereinigung der Ruhr- und Lippe-Schiffahrtskasscn U^^'
und ausschließliche Verwendung des Ruhrschiffahrts. Fonds zur Instandhaltung und Vervollkommnung
der Schiffbarkeit des Ruhrstroms ersucht.

Aus dem Antrage sowohl als aus den vom Landtags-Connnissarius auf unsere Anfragen erhaltene
Aufklärungen über das Entstehe,!, den Fortgang uud die jetzige Lage dieser Angelegenheit haben wir ersehen:

») daß die Schiffbarmachuug der Ruhr durch Erbauung von Schleusen zuerst in den 1770ger
Jabren auf Betreiben der Preußischen Regierung begonnen hat;

I.) daß zur Verzinsung der zu diesem Zwecke aufgenommenen Kapitalien uud zur Unterhaltung
der Bauwerke und sonstigen Anlagen der Ruhr damals ein Schleuscnzoll und eine Abgabe
auf die Steinkohlen eingeführt, und daß nach Besitznahmevon Essen uud Werden im Jahre
1803 die Rnhrschiffahrts-Abgabcn anderweit regulirt worden sind;

o) daß die Bestimmung der Ruhrschiffahrts- uud Schleusengelder, laut eines Ministerial-Rcskrivts
vom 31. Mai 1805, wie bisher also auch künftig nur die Instandsetzung und Erhaltung der
Schiffbarkeit des Nuhrstroms war, so daß dieselben nach Erreichung des Zweckes und Tilgung
der Schulden, so weil thunlich, vermindert werden sollten; nach dem wörtlichen Inhalte:

„denn aus den Einnahmen dieser Kasse kann uud soll doch keine Ncvcnüe entstehen, sondern
„wenn dereinst die Schulden abgelegt und die Instandsetzung der Ruhr geschehen sei, so
„muß die Abgabe nach der vorliegenden Unserer Allerhöchsten Bestimmung
„entweder dem Lande erlassen oder wenigstens vermindert werden."

^) daß zwar vorübergehend nntcr der Großhcrzoglich Belgischen Regierung die Ruhrschiffahrts»
Abgaben zu den Staatszöllen eingezogen, dagegen die Strombauten auf den allgemeinen Bau»
Etat und die Verzinsung der Schulde» auf die Domänenkasscverwiesen worden; jedoch beim
Wiederkehr der angestammtenPreußischenRegierung mit dem Jahre 1814 sogleichdiese fremd-
herrliche Anordnung aufgehoben und die alte Ordnung ganz den früheren Bestimmungengemäß
wieder hergestellt worden; daß demgemäß die Erhebung der Abgaben wieder einer besonderen
Nuhrschiffahrts-Kassc, die Verwaltung einem Nuhrschiffahrts.Dircktor übertrage» und auch die
technische Verwaltung von dem übrigen landesherrlichen Bauwesen wieder getrennt worden;

«) daß seit dem Jahre 1830, wo die Belgische Revolution die bis dahin außerordentlich vrotc«
girte Eoncurrcuz der Maas-Kohlen in Holland entfernte und außerdem der Kohlcnvcrbrauch
durch die Erfindungen der neueren Zeit bedeutend zugenommen hat, der Ruhrkohlenhandel
und mit ihm die Ruhrschiffahrt riesenhafte Fortschritte gemacht haben, so daß der Absatz der
Nuhrkohleu, welcher vor 1830 durchschnittlich auf 3,148,229 Ccntner i»r° Jahr sich beschränkte,

im Jahre 1831 schon auf L,205,L98 Centner
„ „ 1832 „ „ 8,54L.L44 „
„ „ 1839 „ „ 9,572,800 „
„ „ 1840 „ „ 11,000,000

gestiegenwar, wodurch denn folgerichtig die Einnahme der Rnhrschiffahrts«Kasse in gleichem
Verhältnisse gesteigert worden ist, so daß diese, welche vor 1830 im Durchschnittejährlich nur

40,894 Thaler betrug,
im Jahre 1831 schon 94,192 „

und „ „ 1832 „ 125,343 „ erreichte,
wodurch es möglich wurde, daß nicht allein die früheren Schulden der Rnhrschiffahrts - Kasse
getilgt, sondern auch ein bedeutender Bestand für unvorhergesehene Ausgaben sich ansammeln
tonnte, welcher nach dem Kassenabschlussc für das Jahr 1833 schon auf 338,133 Thaler ange¬
wachsen war.
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Aus dieser Darstellung geht hervor, daß die Nuhrschisfahrts-Kasse während eines Zeilraums von
mehr als sechszig Jahre:, (die kurze Unterbrechung während der Fremdherrschast abgerechnet) unausgesetzt
nur dem Zwecke ihrer Entstehung gewidmet war.

Nach dem Jahre 1838 trat indessen die Aenderung ein, wodurch die Nuhrschisfahrts - Kasse ihrer
ursprünglichen ausschließlichen Bestimmung entzogen uud namentlich die angesammelten Bestände einem
anderen Zwecke zugewendet worden sind.

Durch Allerhöchste Eabmets« Ordre vom 23, Mär; 1833 ist nämlich den, zeither aufgestellten und
stets festgehaltenen Grundsatze entgegen bestimmt worden:

„daß zwar diese Bestände zur Zeit nicht zur Verwendung für die allgemeinen Staatszwcckc einge¬
zogen, sondern, so weit sie nicht an den Bauten an der Ruhr zu verwenden, zur Tilgung
der zur Vollendung der Schiffbarkeit der Lippe und zur Erbannng der
Schleuse bei Vogelfang au fg cu o mm enen Schulden und den Umständen nach zum
Ankauf der noch in, Privatcigenthum stehenden Ruhr-Schleusen, so wie zu Bauten und Anlagen,
welche, wenn sie auch nicht unmittelbar die Nnhr betreffen, doch den Verkehr auf derselben
befördern, benutzt werde» solle»."

Diesemnach ist seit dem 1. August 1839 ein vereinigter Ruhr- und Lip pc schiffahrts-
Fonds gebildet, welchem die Ruhr- und Lippe-Schiffahrtsabgabcn mit Einschluß der Schleusen- und
Hafengelder zustießen, und aus welchem eben so die Verwaltung des Vanwcsens an der Ruhr und an d^r
Lippe bcstrittcn wird.

Ob diese Vereinigung eine Begünstigung oder Benachthcilignng auf irgend einer Seite herbeiführt,
möchte schwer zu entscheiden sein, wenn nicht zu dieser Zusammcnschmclzung der früher getrennten Fonds
die Nuhr ihre bisherigen Ersparnisse und Ucberschüsse, furz ein Aktivum von 333,133 Thalern, ric Lippe
dagegen ein Passivum von 132,000 Thalern eingebracht hätten.

Zudem ist es eine ausgemachte Wahrheit, daß die erst in den letzten 20 Iabren durch die thätigen
Bemühungen des verdienstvollen Oberpräfidcnten von Westphalcn schiffbar geworbene Lippe ihres ruhigen
Charakters wegen einer solchen Beihülfe auf Kosten des Nachbarstroms nicht einmal bedarf, da die auf
derselben befindlichen Bau-Anlagen keine besonders kostspielige Unterhaltung erfordern, und schon jetzt die
Gewißheit da ist, daß die Lippcschiffahrts-Abgaben zu deren Unterhaltung nicht allein, sondern auch zur
baldigen Tilgung der eontrahirten Schulden völlig ausreichen werden, wogegen die wiltc, oft Plötzlich
anschwellende und mit zerstörender Gewalt auftretende Ruhr nicht allein bedeutendere Unterhaltungskosten
für ihre Bauwerke erfordert, sondern auch der Ausführung kostspieliger Neubauten noch bedarf, um den
Aufenthalt, die Schwierigkeiten und Hemmnisse zu heben, welche auf ihr der Schiffahrt so oft, besonders
bei niedrigem Wasserstande, entgegentreten; Bauten, welche den ganzen Bestand der Ersparnisse wohl in
Anspruch nehmen dürften.

Daß diese bald ins Leben treten, dabei sind nicht nur die Nuhrschiffahrts-Bcthciligten, sondern
auch ein großer Theil der Nheinprovinz in hohem Grade intcrcssirt, welcher durch den Mangel derselben
nicht selten der Gefahr ausgesetzt ist, den täglich wachsenden Bedarf an Steinlohen nicht erhalten zu
können.

Nach allem diesem hat uns der Antrag begründet und solcher wichtig genug geschienen, Ew.
Königliche Majestät in aller Untcrthänigkcit zu bitten:

Allerhöchstdiefeldcn wollen Allcrgnädigst geruhen, die Vereinigung der Nnhr« und Lippeschiffahrls«
Fonds wieder aufheben und die Verwendung der Bestände der Nuhrschiffahrts-Kassc zur baldige«
Herstellung der zur Vervollkommnung der Nuhrschissahrt noch erforderlichen Bauten eintreten zu
lassen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.
Düsseldorf, den 23. Juli 1841.'



Allcrdurchlauchtigster :c. :c.

Acm sechsten rheinischen Provinzial-Landtagc ist von dem Abgeordneten der Etadt Elberfcld die ihm s,-, ^',s,o>,dcs
von beinahe allen Gymnasial < Lehrern der Provin; übersandte allcruntcrthäuigst hier beigefügte Schrift ^)'7,„',^
sammt Anlagen vorgetragen worden, welche die Bitte enthält, bei Ew. Königlichen Majestät zu bcvor-
worten, daß das allgemeine Wittwcn-Pcnsions-Reglcmcnt vom 28. December 1775 einer genauen Revision
unterworfen, und die Veröffentlichung der über das Institut von dessen Verwaltung jährlich zu legenden
Rechnung Allergnädigst befohlen werden möge.

Die trcugchorsamsteu Stände haben diesen Antrag einer sorgfältigen Prüfung unterworfen und die
Ueberzeugung gewonnen, daß eine Revision dieses Wittwen-Pensions-Reglements höchst wünschenswcrth
erscheine, da es seiner ursprünglichen, einer allen Unterthanen des Staats zugänglichen Bestimmung,
gänzlich entfremdet und nur «och für die Etaatodicncr bestimmt ist, denen es als unerläßliche Pflicht
aufcrlcgt ist, sich dabei für ihre Wittwe» zu bctheiligui.

Vc: dieser Prüfung konnte es nicht unbeachtet bleiben, daß die Einlagen, die jährlichen Beiträge
nnd die hin und wieder noch vorkommendenKosten bei den meist geringern Gehältern im Verhältniß zu
hoch sind, und die meisten Beamten dadurch abgehalten werden, ihren hinlcrbleibenden Wittwen eine nur
uothdürftigc Pension zu versichern, wovon sie leben und die vorhandenen Binder auf irgend eine Weise
erziehen können, und daß endlich, wenn auch die Wittwe stirbt nnd noch unerzogene Kinder hinterläßt,
für diese Unglückliche« auf keine Weise gesorgt ist, und sie blos von der Gnade Ew. KöniglichenMajestät
oder von der Wohlthätigkeit anoerer Menschen etwas zu hoffe» habcu, da mit wenigen Ausnahmen die
Mehrzahl aller Beamten nnd namentlich die der höheren Lehranstalten kein Vermögen besitzen, von ihren
Gehältern keinen Sparpfennig zurücklegenkönnen, und also für ihre Kinder nichts zn hinterlassenvermögen.

Sie haben auch nicht übersehen können, daß diese Beamten sich auf eine doppelte Art von ihrem
Gehalt belasten müssen, einmal durch die vorerwähnten Beiträge zur Wittwenkasse, und dann auch wieder
durch Gehalts-Abzüge zur Pensionskassc für ihre eigene Person, auf den Fall sie ihrem Amte nicht mehr
vorstehen können, eine Belastung, die mit ihrem jährlichen Gehalte in keinem Verhältnisse steht nnd sie
zu Beschränkungen in selbst unentbehrlichen Bedürfnissen und in Erziehung und Ausbildung ihrer Kinder
nöthigt.

Gleichzeitig baben aber auch die treugchorsamsten Stände aus den der Schrift beigefügten Regle¬
ments über das Pcnsionswcsen der Beamten in den Nachbarstaaten die Ueberzeugung gewonnen, daß
dort mit weit geringeren Beiträgen für die Pcnsionirung der Beamten selbst, so wie deren Wittwen und
Waisen, landesväterliche Fürsorge getroffen ist, und halten darum die Bitte um Revision des allgemeinen
Wittwenpensions-Reglemcnts für geeignet, bei Ew. KöniglichenMajestät allcruntcrthänigst bevorwortct zu
werden.

Auch die fernere Bitte um Veröffentlichung der von der Institutsvcrwaltnng jährlich zu legenden
Rechnung haben die trcugehorsamstcn Stände.bei Ew. Majestät alleruntcrthänigst zu bcvorwortcn kein
Bedenken gefunden, da schon über die Verwaltung der Staatseinkünfte auf AllerhöchstenBefehl die
Uebersichten veröffentlicht werden, und hier nur von einem auf Gegenseitigkeit gegründeten Institut, wel¬
ches nur durch die Beiträge der Thcilnchmer besteht, ähnliches erbeten werden soll.

Wir wagen daher die allerunterthänigste Bitte, daß es Ew. Königlichen Majestät gefallen möge:
eine Revisiondes allgemeinenWittwcn-Pcnsions-Rcglcments vom 28. Dcebr. 1775 und die Veröffent¬
lichung der über die Verwaltung der Fonds jährlich zu legenden Rechnung Allergnädigst zu befehlen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht lc.
Düsseldorf, den 25. Inli 1841.

Allevdurchlauchtigstcr,c. :c.

Ew. Majestät treugchorsamstcr Stand der Städte der Nheinprovinz naht sich in tiefer Ehrerbietigkeit ^. Lrnch.«,,
dem Throne seines geliebten Königs, um Allerhöchstdcnsclbenin geziemender Untcrthänigkcit vorzutragen, "n^H«ndc'«.
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wie er sich durch einen von dem Provinzial-Landtagc in der Plcnar<Versammlung vom 2. dieses Monats
gefaßten Beschluß über einen von dem neunten Ausschuß bevorworteten Antrag, bezweckend eine chrcr-
bietige Vitte um Wiederherstellung eines besonderen Handels-Ministern, verletzt glaub», und auf einen
von der gesetzlichen Majorität gestelltenAntrag unter dem Vorsitze des mituntcrzcichnclcnLaudtagsmarschalls,
nach bewilligter Sondcrung in Theile, besonders zusammengetreten ist.

Der neunte Ausschuß hatte bei der Berichterstattung über die kommerziellenVerhältnisse und aus
Anlaß eines von einem Mitglicde des zweiten Standes gestellten Antrags seine Ansicht einstimmig dahin
ausgesprochen:

daß der bedrohliche Zustand der Industrie und die Nothwendigkeit einer sclbststcindigerenEnt«
Wickelung die Wiedereinsetzungeines besonderen Handcls-Ministcrii dringend erfordere, daß nach
einer allgemein verbreiteten Meinung die Handels-Interessen zn wenig Beachtung fänden, und
daß ein zu hartnäckiges Festhalten an theoretischen Grundsätzen die praktischenVerhältnisse unbe»
rücksichtigtlasse, daß daher eine angemesseneAenderung in der oberen Verwaltung sowohl der
Industrie als dem gcsammtcn Staate zu großem Heile gereichenwerde.

Der hieran geknüpfte Autrag auf eine ehrerbietige Vitte um Wiederherstellung eines besonderen
Handels-Ministern erhielt bei der Abstimmung zwar die Majorität der anwesenden Stimmen mit 47
gegen 28, und in dieser Majorität die Stimmen aller Glieder des dritten Standes, aber es fehlten noch
3 Stimmen an der gesetzlichen Majorität, und es hatte die Minorität ihren Beitritt hauptsächlichnur
deshalb versagt, weil sie fürchtete, es möchten die Interessen des Ackerbaues, wenn sie nicht mit dem
Handels-Ministerium vereinigt seien, weniger geschützt sein.

Ew. Majestät treugchorsamstcr Stand der Städte der Rheinprovinz, durchdrungen von der ihm
obliegenden Verpflichtung, die Wünsche und Bedürfnisse seiner Standesgcnosscn in geziemenderOffenheit
zur Kenntniß Ew. Majestät gelangen zu lassen, und völlig einverstanden mit jener von dem neunten
Ausschuß und der einfachen Majorität des Landtags ausgesprochenen Ansicht, wagt es daher Vertrauens«
voll die ehrerbietigste Vitte vorzutragen:

daß Allerhöchstdieselbengeruhen mögen, die Wiedereinsetzungeines besonderen Handcls-Ministern
in Gnaden zu verfügen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :c.
Düsseldorf, den L. Juli 1841.

Allerdurchlauchtigstcr «. «.

Ew. KöniglichenMajestät allergetrcueste Stände der Rheinprovinz haben es stets für ihre Pflicht gchal»
6?.e°»'trD»m,^ ^^ ^ mannichfachcn Wünschen und Hoffnungen, welche das Wohl der gesammten, oder einzelner

Theile der Provinz betreffen, auch solche Gegenstände in den Kreis ihrer Berathungen zu ziehen, an
welche sich ein allgemeines, höheres, geistiges Interesse knüpft und bei welchen die Religion, verbunden
mit der Pietät gegen eine große Vorzeit und mit dem Gefühle der fortschreitenden Eultur der Gegeil«
wart unabwcislich die rege Theilnahme jedes Vatcrlandsfrcundcs für sich in Anspruch nehmen. — Roch
lauter aber müssen solche Anforderungen in der Nheinprovinz wiedcrtönen, wenn sie gleichzeitigin dem
frommen, kunstlicdendcnGemüthe des erhabenen Monarchen, nicht minder aber in dem ganzen deutschen
Vatcrlande den herrlichsten und erfreulichstenAnklang gefunden, uud wenn, wie es den Anschein hat, die
Nation sich zu dem Berufe, zu dem Gelübde gedrungen zu fühlen scheint, am Rhein ein Dank- und
Denkmal zu errichten für all die Gnaden und Erbarmungcn, die der Herr in unsern Tagen an seinem
Volke hat kund wcrdcy lassen.

Daß der Dom zu Eöln zu so erhabenem, würdigem Zwecke bestimmt zu sein scheine, bedarf wohl
keiner näheren Begründung.
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N.uhdcm es indessenbereits zur öffentlichen Kunde gekommen,daß in der Stadt Cöln sich unlängst
ein Verein gebildet, welcher die Beschaffung der zur Erhaltung und zum Fortbau des heiligen Werkes
erforderlichen Mittel sich zur nächstenAufgabe gestellt, daß die Stiftung dieses Vereins von Ew. Königs,
Majestät Huldreichst gestattet, die entworfenen Statuten aber der AllerhöchstenGenehmigung ehrfurchts-
voll unterbreitet worden sind, so würden treugehorsamstc Stände es um so weniger für zulässig erachtet
haben, diesen Gegenstand wiederholt der Erinnerung Ew. Königlichen Majestät vorzuführen, als die znr
ununterbrochenen Herstellung des Baues vorläufig erforderlichen Mittel durch die AllerhöchsteGnade
schon in eben der Weise gewährt worden sind, wie des HochscligeuKönigs Majestät sie bisher alljährlich
zu bewilligen geruht hatten.

Indessen gab die in dem wärmsten Gefühle für den erhabenen Gegenstand von vielen Einwohnern
der Stadt Eoblcnz vorgelegte Denkschriftden untcrthänigst Unterzeichnetendie unabwcislichcVeranlassung,
denselben auch iu dcu Verhandlungen des sechsten Provinzial-Landtags nicht unberührt zu lassen, und somit
erlauben treugchorsamste Stände sich die wahrhaft zu einer Nationalcmgclegcnhcit gewordene Fürsorge
für die Erhaltung und den Fortbau des Domes zu Eöln dem wohlwollenden Andeuten Ew. Königlichen
Majestät abermals in tiefster Ehrfurcht zu empfehlen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht :e.
Düsseldorf, den 7. Juli 1841.

Allcrdurchlauchtigstev :c. :c.

Ew. Königlichen Majestät treugeborsamste Stände beim sechsten rheinischen Landtage sind
Abgeordneten aus ihrer Mitte um Verwendung für eine baldige W.ederbe,etzung des b.,chosl:chen Stuhles
zu Trier ersncht worden.

Die freudige Zuversicht, welche Ew. Königliche Majestät dem rheini,chcn Landtage huldvoll vcr.
kündet haben, daß cs Merhöchstdcro treuem Bcstrcbcn gelingen werde, den Einklang der Gemüther wieder
herzustellenund die erzeugten Wunden für das kirchliche Gefühl der getreuen Unterthanen beider Eoufcs.
sioncn auszuheilen, daß es der, Alle gleich warm nnd treu umfassende»Liebe gelingen werde, das Gefühl
der Zuversicht, des Vertrauens und der Ehrfurcht vor gegenseitigen, gleich heiligen Rechten zwischen
Staat und .«irchc, wie zwischen den Kirchcngemeinschaftcnder verschiedenen Bekenntnisse, wieder zu
befestigenund neu zu beleben; - uud das Vertrauen, welches die getreuen Stände ausgesprochen halen,
und von welchemsie fortwährend beseelt sind, daß cs zu den innigsten Wünschen Ew. Königlichen Maje¬
stät gehöre, der Provinz ehestens von der glücklichen Ausgleichung aller noch schwebendenDifferenzen
Kunde zu geben; — haben bestimmt: dem Antrage und dem Wunsche
der Trierer Diözesaucn, einem Wunsche, der von allen Katholiken, ja von allen Rheinländern getheilt
wiro, um so mehr Folge zu geben, da eines Theils der Gegenstand desselben mit dem bcklagcnswcrthen
Eonfliete zwischen Staat und Kirche, wenigstens nicht unmittelbar zusammenhängt und mithin die Erfül¬
lung dieses Wunsches nicht nothwendig von der eben so heiß ersehnten, doch vielleicht schwierigeren end¬
lichen Lösung dieses Eonflietes abhängig zn sein braucht, uud andcrnthcils die Wiederbcsetzung des
Bischofssitzes zu Trier als ein heilverküudcudcr Vorbote der völligen Ausgleichung der kirchlichen Diffe¬
renzen in der Provinz freudig begrüßt werden und nicht wenig zur Beruhigung der Gemüther beitra¬
gen würde.

Vertrauensvoll nahen sich daher die trcugchorsamsten Stände mit der allernnterthanigstcn Bitte:
daß Ew. Königlichen Majestät cs gefallen möge, die baldige Wicdcrdcsctzungdes bischöflichen
Stuhles zu Trier zu einem vorzüglichen Gegenstände Allcrhöchstderolandesväterlichen Fürsorge
zu machen.

In tiefster Ehrfurcht ersterben :c.
Düsscldorf, dcn 20. Juli 1841.
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